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Der liehtblick möchte mit dieser Aus
gabe, die in der Justizvollzugsanstalt 
Tegel schlafenden Hunde wecken. In 
diesem Fall steht die Metapher für die 
heilige Kuh der JVA Tegel »ReORG«. Sie 
ist die Schutzpatroninder Arbeitsverwal
tung und dem gleichnamigen Projekt der 
»Reorganisation des Bereiches Arbeits
wesen« in der JVA. 

Ein herzlicher Dank geht an Herrn 
Bührer, der dem liehtblick einige Foto
graphien für die Veröffentlichung zur 
Verfügung gestellt hat. Bedanken möchte 
sich die Redaktion auch bei der Setzerei 
und Buchbinderei, ohne deren Hilfe 
ein erscheinen des Iichtblicks nicht 
möglich wäre. 

In eigener Sache 
Archiv und Vertrieb: Wolfgang R.; 
Bildbearbeitung. Titelbild, Mittelseite, 
Seite Drei, Recht, Medien, Anzeigen, 
Adressen, Layaut: Steffen G.; 
Druck, Druckplatten, Kreativmanage
ment: Peter B.; 
Tegel intern, Leserbriefe, Fundgrube, Das 
Letzte: Cemal S. : 
Titel, Tegel intern, Kultur. Unglaublich, 
Das Letzte: Joachim L.; 
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Seite Macht Arbeit frei? 

4 Das »Projekt ReORG«, Reorganisation des Bereiches Arbeits
wesens, entstand als Folge des OE-Prozesses. Der bekannt
lich nicht auf den Berich Arbeitswesen anwendbar war. Die 
Ergebnisse müssen ihre Tauglichkeit erst noch beweisen. 

Tegel intern 

Ein Gesetzeshüter mit Stolz geschwelter Brust wirft sich dem 
Unrecht in der JVA Tegel entgegen. Nach dem Prinzip Null
Toleranz gegen Alle erstickt er jede noch so kleine Flamme 
der Hoffnung auf einen resozialisiernden Strafvollzug. 
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24 -Bundesverfassungsgericht: Beschl. Zum effektiven Rechts
schutz für Strafgefangene (Einzelunterbringung) 
-Bundesverfassungsgericht: Beschl. Zur Datenspeicherung 
trotz Freispruchs 
-Aufklärungspflicht der StVK 

Kultur 

Das regelmäßige lesen von Büchern ist in der heutigen Zeit 
von Internet und Playstation nicht mehr selbstverständlich. 
Der liehtblick möchte duch seine Buchbesprechungen und 
Büchertipps den Leser anregen die TV-Klotze abzuschalten 
und ein gutes Buch zu lesen. 
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38 Mit einem Beitrag über das gesellschaftliche und soziale 
Desaster hinter deutschen Gefängnismauern. 
Wie dem liehtbli c k die Berichterstattung über das Welter
eignis 2002 unmöglich gemacht wurde. Und wie Hoffnungs
los eine Entlassung sein kann. 

Das Letzte 

»Hilfe, Hilfe« ist ein akustisches Signal, das auch Inter
national verstanden wird. Nicht so in der JVA Tegel, hier 
kann dieser Notruf durchaus zu Mißverständnissen zwischen 
Betroffenen und Bediensteten führen . Die Folgen Hirben sich 
gelb bis dunkelblau. 
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47 



DAS GEFANGENENMAGAZIN 

Ein Sominerloch? 
Der Berliner Vollzug glänzt durch 

fragwürdige Vollzugsentscheidungen 

H inter deutschen Gefängnismauern 
spielt sich ein »soziales und gesell

schaftliches Desaster« ab, (s. lieht
blick S. 38) unter anderem auch in 
der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel. 
Laut »Panorama« (Beitrag am 06.06.02) 
glänzen die Entscheidungsträger der 
JVA Tegel durch ihre fragwürdigen 
Gesetzesauslegungen. Stellt sich die 
Frage: Wie sollen Gefangene die wegen 
Normübertretungen inhaftiert wurden, 
lernen ein Leben in den geltenden 
Rechtsnormen zu führen, wenn sie 
tagtäglich mit Regelverstößen der 
Anstaltsleitung konfrontiert werden? 
Zumal diese Regelverstöße keine recht
lichen Konsequenzen nach sich ziehen. 
Zur Bildung eines gesellschaftlich 
opportunen Rechtsbewußtsein trägt 
diese Praxis nicht bei. 

Durch die Digitalisierung der Berli
ner Medienlanschaft, die laut Presse
mitteilungen bis Mitte 2003 abgschlos
sen sein soll, erfreuen sich die Tegeler 
Insassen zukünftig an einer dunklen 
Röhre. Diese Vision könnte Wirklich
keit werden, wenn die örtlichen 
Entscheidungsträger bis Mitte 2003 
keine adäquate Lösung gefunden haben. 
Bei den Beratungen der leitenden 
Anstaltsmitarbeiter wird eine Sat
Anlage für die JVA Tegel favorisiert. 
Das Problem der Anstalt ist dabei die 

Frage der Kosten. Durch die Katastro
phale Haushaltslage darf die Sat-Anlage 
oder eine etwaige andere Lösung keine 
zusätzlichen Kosten verursachen. 

Der angebliche Wohngruppenvollzug 
in den Teilanstalten (TA) V und VI ver
kommt mehr undmehr zum PossenspieL 
Die wenigen Vorzüge die die Insassen 
darin genießen dürfen, werden stil und 
leise dem heiligen ReORG geopfert. 
So zum Beispiel verschwand Zeitgleich 
mit Einführung der neuen Arbeitszei
ten die Mittagsfreistunde in der TA 
V. In der TA VI ist diese Mittagsfrei
stunde schon bedeutend früher verloren 
gegangen. Ohne Begründung und ohne 
vorherige Ankündigung wurden diese 
Einschränkungen durchgesetzt. Welche 
Gründe die Entscheidungsträger dazu 
bewogen haben die Mittagsfreistunde 
zu steichen, es ist ein Schritt in die fal
sche Richtung. 

Wer einen in Not geratenen Menschen 
keine Hilfe leistet, kann wegen Unter
lassung dafür zur Verantwortung gezo
gen werden. Wie ein Teil der Bedien
steten der TA III auf Hilfeersuchen 
von Betroffenen reagiert spricht für die 
Würde der Gefangenen innerhalb der 
Mauern Bände. Auf Seite 39 dieser 
Ausgabe wird ein Fall geschildert, wie 
auf berechtigte Hilfe-Rufe eines Inhaf
tierten von Amtsseite gehandelt wurde. 
Das Verhalten der Bediensteten, wie in 
diesem Artikel beschrieben, stellt nicht 
den Regelfall dar aber auch keinen Aus
nahmefall. Es spricht für das fehlende 
Mitgefühl gegenüber einen notleidenden 
Menschen, dass solche Überreaktionen 
möglich macht. Ob der Betreffende 
nun ein verurteilter Straftäter oder ein 
,unbescholtener' Bürger ist spielt dabei 
keine Rolle. »Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatli
cher Gewalt.« (Art. 1 GG) Das gilt auch 
für Menschen hinter Gittern. 0 
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Macht Arbeit frei? 
Die heilige Kuh der JVA Tegel heißt ReORG - Schutzpatronirr der 

Arbeitsverwaltung 

Von allen möglichen, vorstell
baren, theoretischen und meist 
nicht praktizierten Maßnahmen 

zur Resozialisierung von Strafgefange
nen gilt die der Arbeit als die wohl 
wichtigste. Wie ist es aber bestellt um 
die Arbeitsmöglichkeiten in Deutsch
lands Strafanstalten und um die Motiva
tion ihrer Insassen? Welche gesetzlichen 
Regelungen bestehen für die Gefange
nen und (vor allem) für die Vollzugs
anstalten? ln welcher Weise bietet eine 
konsequente Anwendung bestehender 
Vorschriften eine tatsächliche Chance 
für eine erfolgreiche Wiedereingliede
rung von Straftätern in die Gesellschaft 
nach ihrer Haftentlassung? 

Wie bereits in der letzten Ausgabe 
angekündigt, wird sich der lieht
blick in dieser Ausgabe dem Thema 
ausführ! icher widmen. In der Hoffnung 
auf einige Resonanz sollen weitere 
Veröffentlichungen, nach Möglichkeit 
mit entsprechenden Erfahrungsberich-
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Bei ReORG's daheim 

ten aus anderen Anstalten, folgen. 

Es stellt sicher ein Phänomen 
dar, dass oftmals gerade die 
Gefangenen nahezu versessen auf 
Arbeit während ihrer Haftzeit sind 
und größtenteils überraschende Lei
stungsbereitschaft zeigen, die in 
der freien Wildbahn nicht auf die 
Idee kämen, einer geregelten Arbeit 
nachzugehen. Ungeachtet der Tatsa
che, dass für viel zu viele Gefangene 
viel zu wenig Arbeitsmöglichkeiten 
angeboten werden, erscheint die 
Konsequenz hieraus denkbar ein
fach. Wenn Arbeits-, Ausbildungs
und Lernmöglichkeiten in ein 
umfassendes - aber leider nicht 
vorhandenes- Behandlungskonzept 
für jeden Gefangenen eingebunden 
würden, entstünden zwangsläufig 
ernsthafte Alternativen für jeden 

einzelnen. Ebenso zwangsläufig würden 
mittelfristig Rückfallquoten deutlich 
sinken, was durch entsprechende 
Modelle und Studien, vorwiegend aus 
dem Ausland, längst nachgewiesen 
wurde. Die Gretchenfrage lautet: Ist das 
überhaupt erwünscht? Was sind entspre
chende Lippenbekenntnisse wert? 

1995 wurde in der JVA Tegel der 
OE-Prozeß auf den Weg gebracht (der 
liehtblick berichtete bereits 1998 in 
einer Titelgeschichte). Damals wurde 
ein externer Berater verpflichtet, der 
dem Projekt mit all seiner Kompetenz 
Profil verleihen sollte. Dass es sich bei 
diesem Berater um einen gelernten Psy
chologen und Juristen handelte, der bis 
Anfang der 80er Jahre als Leiter der 
Drogenabteilung in der JVA Tegel tätig 
war, sorgte bereits damals für einen 
schalen Beigeschmack. Jedenfalls ergab 
sich, quasi als logische Konsequenz, 
aus dem OE-Prozeß das »Projekt 
ReORG«, die Reorganisation des Berei
ches Arbeitswesen in der JVA Tegel, da 

die Ergebnisse des OE-Prozesses nicht 
auf den Bereich Arbeitswesen anwend
bar waren. Auch für dieses Projekt 
konnte, nach entsprechender Ausschrei
bung, ein externer Berater verpflichtet 
werden. Von der JVA Tegel vorgestellt: 

Unser Projektberater 
Dr. Achim Kindler 

Herr Kindler ist Berater bei der Fa. 
IMAKA Institut für Management 
GmbH. Er ist 42 Jahre alt, verhei
ratet, hat zwei kleine Kinder und 
wohnt in Tübingen. 

Seine Ausbildung absolvierte er 
bei mittelständischen Unternelunen 
der Textilbranche, an die sich ein Stu
dium der Wirtschaftswissenschaften 
(Schwerpunkt Betriebswirtschafts
lehre) anschloss. 

Seit über zehn Jahren ist Herr 
Kindler als Industrie- und Diplom
kaufmann in der öffentlichen Ver
waltung als Berater tätig. Seine 
Beratungsschwerpunkte und Pro
jekterfahrungen decken sich mit 
den gegebenen Projektschwerpunk
ten (Projektmanagement, Verwal
tungsreform, Reorganisation, Wirt
schaftlichkeitsuntersuchungen, 
Kosten- Leistungsberechnung). 

In seiner knappen Freizeit ist er 
Ieidenschaft! icher Motorradfahrer. 

Auf entsprechende Anfrage hin erhielt 
der liehtblick von der Anstaltslei
tung »... nunmehr abschließend eine 
Unterlage zum ReORG-Projekt«, datie
rend auf den 24.05.2002, also brandaktu
ell gewissermaßen. Hierin wird in neun 
Einzelpunkten folgendes ausgeführt: 

Projektziele: In dem·am 30.10.2000 
begonnenen Projekt ReORG, das am 
01.01.2002 in einen Probelauf 
übergegangen ist, sollten die 
Verfahrensabläufe in den Arbeits- und 



Ausbildungsbetrieben unter betriebs
wirtschaftlichen, vor allem unternehme
rischen Gesichtspunkten, aber auch im 
Blickwinkel der einzelnen Module der 
Berliner Verwaltungsreform betrachtet 
werden; ferner die Schnittstellen zu 
externen Märkten und Kunden sowie 
die internen Schnittstellen, nämlich zu 
den Teilanstalten und anderen Berei
chen der Anstalt. Ziel des Projektes 
ReORG waren somit vorrangig: die 
Schaffung wirtschaftlicher Strukturen 
in den Betrieben. Als Folge daraus, 
die Erzielung von Mehreinnahmen 
beispielsweise durch Marketing
maßnahmen, die Erhöhung der Anzahl 
der Aufträge von Bediensteten der 
Justiz und von weiteren externen zah
lenden Kunden, die Anpassung und 
Veränderung der Produktpa/ette; die 
Schaffung von mehr Arbeits- und 
Ausbildungsplätzenfür Gefangene, auch 
als Resultat aus zusätzlichen 
Aufträgen. 

Neuorganisation des Bereichs 
Arbeitswesen: Eine Konsequenz aus 
der Bestandsaufnahme vom November 
2000 war die Schaffung einer neuen 
Organisationsstruktur fiir das Arbeits
wesen. ( . .) Für eine betriebswirf
schaftliehe Führung und marktorien
tierte Weiterentwickung des Bereichs 
Arbeitswesen ist seit dem 02.05.02 ein 
Geschäftsführer eingesetzt. Die Erwei
terung der Kompetenzen der Betriebslei
ter wurde dadurch realisiert, dass ihnen 
die bisher in der traditionellen Arbeits
verwaltung wahrgenommenen Aufga
ben wie Auftragsbeschaffung, Festle
gung der Auftragreihenfolge, Kalkula
tion. Angebotserstellung, Vertrieb und 
Beschaffung übertragen wurden. Dies 
bedeutetfür die Betriebsleiter und deren 
Mitarbeiter u.a. die Wahrnehmung ver
trieblicher Aufgaben, Neugewinnung 
von Kunden und Aufträgen, Pflege der 
Kundenkontakte, Entwicklung neuer 
Vertriebswege und Werbemaßnahmen. 

Bekanntheitsgrad der Arbeitsbe
t r iebe I Kooperationsansätze: Die 
Anstaltsbetriebe der JVA Tegel verfügen 
- trotzvollzugsbedingt einschränkender 
Rahmenbedingungen - über ein attrak
tives, umfangreiches und noch ausbau
bares Produkt- und Leistungsspektrum. 
( ... ) Um dieses Potential zur vollen Ent
faltung zu bringen, ist es erforderlich, 
dass die Produkte und Leistungen auch 

entsprechend bekannt gemacht werden. 
Die hierfür notwendigen, wesentlichen 
Voraussetzungen wurden im Rahmen 
des Projekts ReORG schon umgesetzt 
bzw. eingeleitet. Zu nennen sind hier 
Prospekte und Preislisten, einheitliches 
ansprechendes Layout I Erscheinungs
bild, einheitliche Betriebsbezeichnun
gen, ein Logo fiir alle Arbeitsbetriebe 
und die Schaffung und Einrichtung von 
repräsentativen Ausstellungsräumen vor 
der Anstaltsmauer. 

Beschäftigungssituation der Gefan
genen: Die Gefangenenarbeit wird vom 
Gesetzgeber als »zentrales Resozialisie
rungsmittel« betrachtet (BVerfG in NJW 
98, 3337). Gesetzlich vorgegebenes Ziel 
der Beschäftigung von Gefangenen im 
Justizvollzug ist die Vermittlung, Erhal
tung und Förderung der Fähigkeiten 
für eine Erwerbstätigkeit nach der 
Entlassung (§ 37 Abs. 1 StVollzG). 
Die Vollzugsbehörden sind aufgerufen, 
Gefangenen möglichst wirtschaftlich 
ergiebige Arbeit zuzuweisen (§ 37 Abs. 
2 StVollzG) und die Arbeitsbetriebe 
den Verhältnissen der freien Wirtschaft 
anzugleichen (§ 149 Abs. 2 StVollzG). 
Die Erfüllung dieser gesetzlichen Vor
gaben gestaltet sich oft schwierig. Der 
Verpflichtung der Gefangenen zur Arbeit 
steht - wie in vielen Justizvollzugs
anstalten in der Bundesrepublik 
Deutschland - kein entsprechendes 
Ausbildungs- und Arbeitsangebot für 
Gefangene gegenüber. So lag die 
Beschäftigungsquote im Jahre 2001 -
nicht anders als in den Jahren zuvor -
durchschnittlich nur bei etwa 60 %. Hier 
besteht also weiterhin akuter Hand
lungsbedarf 

Arbeitsplatzkatalog: Im Projekt
verlauf wurde festgestellt, dass der 
Arbeitsplatzkatalog der JVA Tegel nicht 
den tatsächlich vorhandenen Arbeits
und Ausbildungsplätzen entspricht. ( .. .) 
Die Soll-Arbeits- und A usbildungsp/ätze 
werden derzeit durch die Arbeitsberater/ 
-vermittler auf der Basis einer Vo/laus
lastung der Arbeits- und Ausbildungs
betriebe ermittelt. ( .. ) 

Vollzuglieber Arbeitsberater I -Ver
mittler: ( .. ) Bereits zum 01.02.2002 
wurden zwei Mitarbeiterl-innen der JVA 
Tegel als Arbeitsberaterl-vermitt/er ein
gesetzt, deren Aufgaben darin bestehen, 
die Gefangenen vor Ort in den Teilan
stalten über das Arbeits- und Ausbil-

dungsplatzangebot zu informieren, sie 
zu beraten und in geeignete Arbeits
und Ausbildungsplätze zu vermitreln. 
Ein wesentlicher Aspekt hierbei ist die 
persönliche Ansprache der Gefange
nen. Dies soll in enger Kooperation 
mit den Betriebsleitern, den Gruppen
leitern, den Gruppenbetreuern und den 
Vollzugsdienstleitern geschehen. Ein im 
Projekt entwickelter Erhebungsbogen 
zur Ermittlung der Qualifikation der 
Gefangenen wird die Arbeitsberater/ 
-Vermittler in ihren Bemühungen 
unterstützen. 

Arbeitszeit der Gefangenen und 
Attraktivität einer Beschäftigung in 
den Arbeits- und Ausbildungsbetrie
ben: Wie in anderen Justizvollzugs
anstalten auch, ist die Wertigkeit der 
Gefangenenarbeit gegenüber anderen 
Belangen des Vollzuges noch immer 
nicht gleichrangig, sodass Arbeitsbe
lange häufig hinter anderen Vollzugsbe
langen zurückstehen müssen. Arbeits
unterbrechungen und das Auftreten von 
Fehlzeiten z.B. durch Betriebsschließ
ungen bei personellen Engpässen, 
Zugriff anderer Fachdienste auf die 
arbeitenden Gefangenen, Besuchsab
wicklung sowie Arztbesuche werden oft 
als unabänderliche Beeinträchtigung in 
Kauf genommen. Die wöchentliche Soll
Arbeitszeit liegt derzeit bei 34,75 Stun
den. Sie wird durch eine Vie=ah/ von 
bereits genannten Abewesenheiten und 
Arbeitsunterbrechungen erheblich redu
ziert. Da die Abwesenheit der Gefange
nen zum Teil bei 25 % bis 33,3 % liegt, 
beträgt die reale Arbeitszeit im Regel
fall nur ca. 23 bis 26 Stunden. In Ver
bindung mit einer niedrigen Qualifika
tion und einer zum Teil eingeschränkten 
Arbeitsmotivation ergibt sich somit eine 
niedrige Arbeitsproduktivität 
(mengenmäßige Arbeitsleistung). Um 
die betriebswirtschaftliche und einnah
meorientierte Ausrichtung der Betriebe 
zu unterstützen, wird sich die Anstalt 
dieses Themas in enger Kooperation 
zwischen den Betrieben und den Teilan
stalten annehmen. Gleichzeitig ist dabei 
die Attraktivität der Beschäftigung in 
den Arbeits- und Ausbildungsbetrieben 
für die dort tätigen Gefangenen =u 
erhöhen. Es geht nicht an, dass Gefan
gene, die in den Arbeits- und Aus
bildungsbetrieben beschäftigt sind, im 
Vergleich zu anderweitig eingesetzten 
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Gefangenen 
(Hausarbeiter) 
konkrete Nach
teile in den Teil
anstalten und 
im täglichen 
Ablauf (z.B. 
Wartezeiten 

beim Telefonieren oder schon 
abgekühltes und unvollständiges Mittag
essen) erleiden müssen. Bei der Prüfung 
und Ä'nderung der gegebenen Abläufe 
wird versucht werden, diese Nachteile 
zu beseitigen. Die Rahmenbedingun
gen sollen dabei möglichst so gestaltet 
werden, dass die Arbeitsplätze in den 
Arbeits- und Ausbildungsbetrieben die 
in jeder Hinsicht allraktivsten 
Arbeitsplätze innerhalb der JVA Tegel 
sind. 

Besondere Problemfelder: Als 
besondere Problemfelder haben sich im 
Projekt die Themenfelder der IT- Vernet
=ung des Bereichs Arbeitswesen sowie 
die Arbeitszeit der Gefangenen und die 
Attraktivität einer Beschäftigung in den 
Arbeits- und Ausbildungsbetrieben her
ausgestellt. 

Ausblick: Das Projekt ReORG hat 
die ~,·esentlichen Grundlagen für eine 
neue betriebswirtschaftliche Ausrich
tung des Bereichs Arbeitswesen unter 
den besonderen Rahmenbedingungen 
einer Justizvollzugsanstalt geschaffen 
und ist somit als eine Investition in 
die Zukunft zu verstehen, die künftig 
die Schaffung von mehr Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen in Folge einer Stei
gerung der Auftragslage bewirken 
wird. 

Soweit also die abschließende Unter
lage der Anstaltsleitung zum Projekt 
ReORG. 

Doch was geschah zuvor? 
Seit dem 09.02 .2001 wurde das Pro

jekt in mehreren Veröffentlichungen 
(reorg aktuell) der Öffentlichkeit vor
gestellt. Demnach, berichtet unter der 
Headline >>Was bisher geschah«, wurde 
»ein langer Weg mit Problemanalysen. 
vielen Workshops, Zielfindungen, Bil
dung von Leitideen. Klärung von Auf
gaben und Zuständigkeiten, Entwick
lung von Erfolgskriterien und Abschluss 
von Zielvereinbarungen unseres Prozes
ses beschritten«. Super Ingo, da wurde 
ja in der ersten Zeit eine ganze Menge 
geschafft. 
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Gemäß eines antsaltsinternen Proto- stand zu einem ausführlichen Jnter-
kolls wurde »mit Beginn des Jahres view zur Verfügung. Zusammenfas-
2002« ein Probelauf gestartet. Hierbei send erklärte er, dass er erstmals in 
>>soll den Arbeitsbetrieben der Anstalt der öffentlichen Verwaltung arbeite und 
bei Erhalt der Arbeitsplätze ein · -zuv_pr in der freien Wirtschaft u.a. 
betriebswirtschaftlich orientiertes Agie- als verantwortlicher Geschäftsführer in 
renermöglicht werden. Die zukünftige einem größeren Betrieb (1200 Mitar-
betriebswirtschaftliche Ausrichtung der beiter) tätig war. Ausschlaggebend für 
Betriebe machte auch Veränderungen seine Bewerbung im öffentlichen Dienst 
in der Organisationsstruktur des war der Wille, positive Veränderungen 
Arbeitswesens notwendig. Die logische in einem antiquierten System auf den 
Konsequenz war auch die Entschei- Weg zu bringen. Gute Voraussetzun-
dung, möglichst einen Betriebswirt als gen glaubt er zu erkennen, da der 
Geschäftführer einzusetzen. Dieserwird Wille, einen Geschäftsführer aus der 
zurzeit im Rahmen einer Stellen- freien Wirtschaft zu engagieren, die 
ausschreibung in regionalen und Erkenntnis voraussetzt, dass der bis-
überregionalen Zeitungen sowie auch lang beschrittene Weg in eine Sack-
im Amtsblatt gesucht« - und er wurde gasse geführt hat. Seinen Auftrag defi-
gefunden. niert er so: I. Schaffung von mehr 

Am 02.05.2002 wurde em 
Betriebswirt. Herr Fehlau, als 
Geschäftsführer der Abteilung Arbeits
wesen in Amt und Würden eingeführt. 
Am 03.06.02 besuchte Herr Fehlau die 
Redaktionsräume des liehtblick und 

Arbeitsplätzen für die Gefangenen und 
2. Aufbau von betriebswirtschaftliehen 
Strukturen. 

Einen Unterschied zwischen 
öffentlicher Verwaltung und freier Wirt
schaft hat Herr Fehlau bereits ausma-

Anzeige----------------------------

. tl dem Knast? 
und wotlln nac Universal 

s t i ft U n g Helmut Ziegner 

Betreutes Wohnen in den Wohnformen: 
Übergangshaus ( ÜH ) 
Betreute Wohngruppen ( BWG ) 
Betreutes Einzelwohnen ( BEW ) 

Bergstraße 15 
12169 Berlin 

Tel..7 9210 65 

-
Cautiusstraße 9-11 

13587 Berlin 
Tel. 336 85 50 

Wir unterstützen u.a. bei 

Belowstraße 14-16 
13403 Berhn 

Tel.4124094 

- Arbeitssuche (stiftungseigene Projekte) 
- Schuldenregulierung 
- Behördenkontakten 
- privaten Problemen 

Sterndamm 84 
12487 Berlin 

Tel. 63 22 38 90 

Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 
Bei Bedarf führen wir Aufnahmegespäche in den Haftanstalten durch. 
ln der JVA Tegel stellt Ihnen Herr Tomaschek (Tel. 4 12 40 94 ) jeden 
zweiten Donnerstag im Monat unsere Wohnangebote persönlich vor. 
Bei Interesse schreiben Sie bitte einen Vormelder an die Zentrale der 
Teilanstalt II- Kennwort: "Wohnen bei der Universal -Stiftung". 
Als Insasse der JVA Moabit erreichen Sie uns per Antrag im Gruppen
und Beratungszentrum (Frau Boutorabi, Tel.: 90 14-51 87 ). Hier un
ter halten wir ein ständiges Beratungsangebot für Sie und Ihre Ange
hörigen zu allgemeinen Fragen der Entlassungsvorbereitung. 



chen können: »Es gibt Tage, an denen 
iclz feststelle, dass wir uns zu viel mit 
uns selbst beschäftigen. Es geht alles 
etwas langsamer«. Ein weiterer Punkt, 
der ihm wichtig erscheint, ist der, dass 
Zusatz- und Mehreinnahmen, die in 
Tegel erwirtschaftet werden, auch der 
JVA zu Gute kommen. In der bishe
rigen Praxis wurden sämtliche Gelder 
in der Senatsverwaltung verwaltet, ver
teilt und verwurstelt. Sich hier Gehör 
zu verschaffen, wird nicht die einzige 
Schwierigkeit sein, mit der der neue 
Geschäftsftihrer sich künftig wird her
umschlagen müssen. Um Erfolg zu 
haben, werden die Werkmeister der ein
zel nen Betriebe zu seinen wichtigsten 
Gesprächspartner gehören. Dass viele 
von denen die neuen Entwicklungen und 
Vorgaben äußerst skeptisch beurteilen, 
hält Herr Fehlau für verständlich: »Es 
wurden in der Vergangenheit sicher oft 
Vorgaben erstellt, die nach kürzester Zeit 
wieder geändert 
oder rückgängig l'fei ~ 1(. 
gemacht 
wurden. Die 
Werkmeister 
haben sich dann 
oft mit großem 
Einsatz enga
giert, nur um 
fest=ustellen, dass wieder einmal alles 
umsonst war«. Auf die »fachlich sicher 
sehr kompetenten« Meister werden aber 
auch jetzt zahlreiche Lehrstunden 
zukommen. Seminare und Schulungen 
für ein besseres betriebswirtschaftli
ebes Verständnis sind in Planung. »Wir 
müssen unsere Stärken und Schwächen 
erkennen«, erklärt der neue starke Mann 
des Arbeitswesens. Die Produktionen 
von hochwertigen Einzelanfertigungen 
und kleinen Serien sollen anlaufen 
-»Kundenwünsche müssen 
berücksichtigt werden, wir müssen da 
einfach flexibler werden«- und für eine 
entsprechende Präsentation wird auch 
schon gesorgt. In unmittelbarer ähe 
der Anstalt wird eine frühere Beamten
wohnung zum Ausstellungsraum umge
baut. 

Dass unrentabele Betriebe mittel
fristig keine Chance haben werden, 
kann auch zu Bctriebsschließungcn 
und/oder -Zusammenlegungen führen. 
»Parallel dazu müssen aber natürlich 

alternativ mindestens gleichviele neue 
Arbeistplätze geschaffen werden«. Die 
Aquise von Fremdfirmen und die Suche 
nach Investoren wird daher eine beson
dere Aufgabe für Herrn Fehlau darstel
len. 

Die im Zusammenhang mit reorg 
aktuell aufgelegten Einzelprospekte der 
Anstaltsbetriebe werden eingestampft. 
Ein neuer Prospekt, in dem die Pro
duktions- und Verwaltungsdaten ein
heitlich dargestellt werden, ist in Arbeit. 
Auch im Bereich der Werbung will 
Herr Fehlau neue Wege beschreiten. 
»Aufträge aus der öffentlichen Verwal
tung bringen nicht die gewünschten 
betriebswirtschaftliehen Ergebnisse«, 
also denkt er über »Tage der offenen 
Tür« für potentielle Kunden genauso 
nach wie über Anzeigen zum Beispiel in 
Stadtteilzeitungen. »Damit kann gerech
net werden«. Dass das ortsansässige 
Kleingewerbe dann wohl wieder auf 
die Barrikaden gehen wird, stört ihn 
wenig. »Jeder Gefangene ist zur Arbeit 
verpflichtet, also muss der Gesetzgeber 
auch die Voraussetzungen dafür schaf 
Jen. Wenn diverse Voraussetzungen (kein 
Lohndumping, etc.) erfüllt werden, kann 
man eigentlich nicht angegriffen 
werden«. 

Zur Frage der neuen Arbeitszeitre
gelung konnte Herr Fehlau noch keine 
Angaben machen, da hier noch keine 
endgültige Entscheidung getroffen 
wurde. Anders sieht es allerdings bei 
der Vergabe der Arbeitsplätze aus. So 
wie bisher soll es keinesfalls weiter
laufen. »Kungeleien und Mauseheleien 
wird es bei mir nicht geben! Im Vorder
grund steht ausschließlich die sach- und 
nicht personenbezogene Entscheidung«. 
So werden sich die Gefangenen (hoffent
lich!) von der bislang gängigen Praxis 
verabschieden können, dass bevorzugt 
diejenigen einen Arbeitsplatz erhalten. 
die über irgendwelche Beziehungen 
verfügen, also »Karl kennt Franz und 
Franz hat einen guten Draht zu seinem 
Meister« soll te damit wohl der Vergan
genheit angehören. 

Insgesamt scheint mit Herrn Fehlau 
wirklich ein frischer Wind in die ver
staubten Tegeler Amtsstuben zu wehen. 
Die Redaktionsgemeinschaft des licht-

blick wünscht ihm jedenfalls viel 
Glück, er wird es gebrauchen können. 
Die Bärehenträger haben schon viele 
zur Verzweiflung getrieben. 

Zu reorg aktuell hielt sich der neue 
Geschäftsführer A W zurück, »Das Pro
jekt ist ja so gut wie abgeschlossen~<. 
Es ehrt ihn. dass er die dafür Verant
wortlichen nicht öffentlich bloßstellt, 
außerdem bliebe für die Redakteure 
des liehtblick ja dann kaum noch 
etwas übrig. Deshalb zurück zum heili
gen Reorg: »Zur Vermeidung der bisher 
bestehenden Diskrepanz zwischen 
Anzahl der besetzten Arbei tsplätze und 
der Vielzahl von unbeschäftigten Gefan
genen soll zukünftig ein Arbeitsberater 
tätig werden, dessen Aufgabe es 
zukünftig sein wird. in den Teilanstal
ten eine aktive Arbeitsvermittlung zu 
betreiben". Der Gefangene hört gerne. 
was da kommen soll, und wie vorstehend 
berichtet, wurden ja zum 01.02.2002 
zwei Arbeitsberater/-vermittler einge
setzt. Diese, Frau Wilde-Krause und 
Herr Kuley, sollten von einem Redak
teur interviewt werden. Anders als Herr 
Fehlau erklärte jedoch Herr Kuley bei 
einer telefonischen Kontaktaufnahme. 
er sei dermaßen beschäftigt, dass an 
ein persönliches Gespräch nicht zu 
denken sei. Also hat der liehtblick 
seine Fragen schriftlich auf den Weg 
gebracht: 

l. Wie kommt der Kontakt zwischen 
Ihnen und den Gefangenen zustande? 

2. Gibt es regelmäßige Sprechstun
den in den einzelnen Teilanstalten? 

3. Wie wurden die Gefangenen bis
lang ·auf Ihre Tätigkeit aufmerksam 
gemacht? 

4. Welches Fazit können Sie in Ihrem 
Bereich des Projektes ReORG heute, 
kurz vor dem Ende des Probelaufes, 
ziehen? 

5. Wie viele Gefangene konnten auf
grund Ihrer Tätigkeit bislang in Arbeit 
oder Ausbildung vermittelt werden? 

Wir danken für das Gespräch. Bis 
zum Redaktionsschluss am 15.06.2002 
lagjedenfalls keine Antwort vor. 

Zurück zu ReORG aktuell: 
»Grundsätzlich besteht allerdings auch 
weiterhin die Diskrepanz zwischen der 
wirtschaftichen Orientierung der 
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Anstaltsbetriebe 
in Bezug auf die 
erforderliche 
Behandlungsar
beit der Gefange
nen«. Da fragen 
sich natürlich die 
meisten Gefan

genen, was für eine Behandlungsarbeit 
denn hier wohl gemeint ist, nachdem 
in den letzten Jahren die Rückschritte 
hin zum Verwahrvollzug immer deutli
cher hervorgetreten sind. Aber das ist ja 
ein anderes Thema. (siehe Bericht zur 
Panoramasendung >>Ohne Vorbereitung 
entlassen« vom 06.06.02). 

Gegen Ende des Jahres 2000 schien 
es allerdings ernst zu werden. Es 
wurden »zahlreiche Schwerpunkte und 
Sofortmaßnahmen konkretisiert und 
festgelegt<(. (»Mit Volldampf in die Phase 
2«) 16 Punkte als Aufgabenstellung zur 
weiteren Bearbeitung: >>Klärung der 
Projektorganisation (einschl. 
Klarstellung der Projektziele); Bear
beitung des Fragen-/ Themenspeichers; 
Klärung von Grundsatzfragen (z.B. 
Zielkonflikt zwischen Beschäftigungs
/ Wirtschaftlichkeitsziel); Entwicklung 
eines Organisationsmodells für den 
Werkdienst; Prüfung von Möglichkeiten 
der Haushaltsjlexibilisierung (einschl. 
Modell für die Verwendung/ Verteilung 
von Zusatz-/Mehreinnahmen); 
Entwicklung/Ausarbeitung einer Hand
lungsanleitung für Führungskräfte; 
Prüfung von Möglichkeiten, die Ver
tretungsproblematik bei Abwesenheit 
von Kollegen zu >entschärfen<; Klärung 
der Umsetzung von Zielvereinbarungen, 
Mitarbeiter-/ Vorgesetztengespräche bis 
auf Betriebsleiterebene; Prüfung der 
Wirtschaftlichkeit aller Betriebe; 
Klärung/Einführung eines einheitlichen 
Kalkulationsschemas; Prüfung/ 
Vervollständigung des Auftragswesens; 
Klärung des betrieblichen Angebots-/ 
Leistungsspektrums; Überarbeitung/ 
Fertigstellung des Prospektes; 
Oberprüfung/ Vereinheitlichung aller 
betrieblichen Bezeichnungen; 
Entwicklung/Ausarbeitung eines 
Betriebskonzeptes; Überprüfung der 
kurzfristigen Finanzierbarkeif der Fax
Vollausstattung aller Betriebe«. 
Der Laie staunt, der Fachmann wun
dert sich und die JVA Tegel informierte 
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weiter die Öffentlichkeit. So mit der 
Ausgabe 2 von reorg aktuell vom 
12.03.2001. Nicht ohne Stolz wurde 
über »Erste Ergebnisse im Projekt« 
berichtet: »Die von Dr. Kindler aus 
den Interviews mit den Betriebsleitern 
hergeleiteten Maßnahmen wurden als 
>Sofortmaßnahmen< bezeichnet. Nun ist 
>sofort< ein Begriff, der erwarten lässt, 
das schnell sichtbare und spürbare 
Ergebnisse vorliegen«. Wohl wahr! Die 
Ergebnisse werden sodann auch im Ein
zelnen erläutert: »Seit dem 01.02.2001 
steht den Betrieben in diesem Rahmen 
ein Budget zur Verfügung, mit dem 
sie eigenverantwortlich die Beschaffung 
von Rohstoffen veranlassen können. 
Sicher, nicht alle Mittel sind hier bereit
gestellt worden, sondern ca. 50% der 
in den letzten 2 Jahren verbrauchten 
Materialkosten ... «. Hierzu ein Werk
meister, der aus verständlichen Gründen 
namentlich nicht in Erscheinung treten 
will : 

Frage: Wie hat sich das Projekt 
ReORG denn während des Probelaufes 
entwickelt? Können Sie eine positive 
Zwischenbilanz ziehen? 

Antwort: Das kann ich so nicht sagen. 
Eigentlich möchte ich da gar nichts mehr 

zu sagen, das regt mich alles viel zu 
sehr auf. 

Als nächstes Ergebnis »Die Verein
heitlichung der Betriebsbezeichnungen, 
um für Kunden klare und verbindliche 
Kriterien zu schaffen. Dabei sollen. die 
Bezeichnungen deutlich vergleichbar 
mit den Gewerbebetrieben der Wirt
schaft sein«. Der aufmerksame Leser 
von reorg aktuell erfahrt sodann die 
alten und neuen Betriebsbezeichnungen. 
(siehe Tabelle unten) 

»Ferner ist die Maßnahme 
>Entschärfung der Vertretungspro
blematik< bereits positiv entschieden 
und wird umgesetzt. Zwei Mitarbeiter 
des Werkaufsichtsdienstes sind zur 
Vetfügung gestellt worden, die zum 
Einsatz kommen, wenn Aquirierungs
oder Vertriebstermine von Betriebslei
tern wahrzunehmen sind«. Und letzt
lich: »Auch die Faxvollausstattung der 
Betriebe ist auf den Weg gebracht. 
Sofort bedeutet hier jedoch, die tech
nischen Voraussetzungen zu schaffen 
und die notwendige Anzahl der Geräte 
bereitzustellen«. 

Die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit 
hat also hier als Erfolg verkauft, dass 

von 16 

Betrieb (alt) Betrieb (neu) Maßnahmen 4 
»postiv entschie-BTW 

Beschäftigungstherapeutische 

B+V Metall 
Werkstatt (BTW) 
Schlosserei 
CNC Drehen·, Fräsen -
Blechbearbeitung 

Bäckerei/Lehrbäckerei Bäckerei - Konditorei 
Bautlehrbauhof Bauhof 
Buchbinderei 
Gärtnerei 
Glaserei 
Kfz-Betrieb 
Küche 
Malerei 
Polsterei 
Schneiderei 
Schuhmacherei 
Setzerei/Druckerei 
Tischlerei 
Unternehmer I und 
Unternehmer II 
A-Kommando und 
8-Kommando 
port- . 

Buchbinderei 
Gärtnerei 
Glaserei 
Kfz-Betrieb 
Küche 
Malerei 
Polsterei 
Schneiderei 
Schuhmacherei 
Druckerei 

Sortier- und Montagebetrieb 

Versorgungs- und Trans· 
betrieb 

den<( oder »auf 
den Weg 
gebracht« 
wurden. Eine 
wahrhaf t 
großartige Lei
stung, und das 
in der Kürze der 
Zeit! In der 
freien Wirtschaft 
würde ein der
artiges Statement 
wohl zur frist
losen Kündigung 
füh ren, aber 
gottlob müssen 
sich Staatsdiener 
und ihre exter
nen Berater über 
derart Belanglo-
ses keine Gedan
ken machen. 

Rein optisch 
wurde reorg 



aktuell mit emtgen Anzeigen von 
Anstatsbetrieben - SoS, meine Schuhe 

Reorg-aktuell ist einschläfernd 

haben ein Loch - und diversen klugen 
Sprüchen - Tu zuerst das Notwendige, 
dann das Mögliche, und plötzlich 
schaffst Du das Unmögliche - aufge
peppt, was als weiteres Indiz für die 
Notwendigkeit professioneller 
Öffentlichkeitsarbeit zu werten ist. Herz
lichen Glückwunsch! 

Zwei weitere Ausgaben folgten im 
April/Mai und im Juni/Juli 2001, mit 
deren Inhalt der liehtblick seine 
Leser nun nicht weiter langweilen will. 
Seit Mitte 2001 ist jedenfalls keine wei
tere Ausgabe von reorg aktuell mehr 
erschienen. Gab es da etwa nichts 
Aktuelles mehr zu berichten? Die 
Anstrengungen für dieses Mam
mutprojekt wurden allerdings konti
nuierlich weitergeführt. Nur weitere 
Veröffentlichungen mussten, aus 
Gründen, die dem liehtblick nicht 
offenbart wurden, hinten anstehen. Die 
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Ehrenamtliche Mitarbeiter betreuen 
schwule Männer in Berliner Knästen: 
-Regelmäßige Besuche 
-Information zu HIV und AIDS 
-Unterstützung bei psychosozialen 
Problemen und Behördenkontakten 
-Begleitung bei den Vorbereitungen 
zur Haftentlassung und auch danach. 

vorherigen Vermerke im Impressum 
- »Erscheint monatich<< - sollte man 

- wie die gesamten 
Veröffentlichungen an 
sich - nicht all zu 
ernst nehmen. Laut 
freundl icher Auskunft 
des Verantwortlichen, 
Herrn Becker, ist 
jedoch die Ausgabe 5, 
nach inzwischen fast 
einjähriger Pause, in 
Arbeit. Sie wird mit 
Spannung erwartet. 

Ungeachtet aller 
Kritik, muss natürlich 
der Versuch, die 
unhaltbare Situation 

im Bereich Arbeitswesen zu verändern, 
positiv bewertet werden. Und hierbei 
stehen den Verantwortlichen noch große 
Aufgaben bevor. Alleine aus der 
abschließenden Unterlage zum Projekt 
ReORG ergeben sich allerdings mehr 
Fragen als Antworten, über reorg aktu
ell soll von nun an der Mantel des 
Schweigens gedeckt werden. Wie sollen 
zum Beispiel die Rahmenbedingungen 
aussehen, dass »die Arbeitsplätze in 
den Arbeits- und Ausbildungsbetrieben 
die in jeder Hinsicht attraktivsten 
Arbeitsplätze innerhalb der JVA Tegel 
sind«? Allein die Tatsache, dass die 
Arbeiter und Azubis in den Betrieben in 
aller Regel etwas besser verdienen als 
zum Beispiel die Hausarbeiter, macht 
die erkannten Nachteile bei weitem nicht 
wett. Dass bereits in der Formulierung 
»ein deutlicher Hinweis auf anstehende 
Veränderungen« steckt, wie der Son
derbeauftragte der Anstaltsleitung, Herr 
Blank, dem liehtblick erklärte, trifft 
wohl nicht nur bei den Redaktions
mitgliedern auf Unverständnis. Welche 
Konsequenz hat die festgestellte Diskre
panz zwischen Soll- und realer Arbeits
zeit der Gefangenen? Wäre es nicht 
logisch, da die Gefangenen nach Zeit
faktor entlohnt werden und bei Nicht
anwesenheit auch einen entsprechen
den Verdienstausfall haben, dass die 
Abwesenheitszeiten von 25 bis 33,3 
% dadurch ausgeglichen werden, ent
sprechend 25 bis 33,3 % mehr Gefan
gene in den Betrieben einzusetzen, um 
so die »niedrigere Arbeitsproduktivität 
(mengenmäßige Arbeitsleistung)« aus-

zugleichen? 
Auch wenn 
nach ent
sprechenden 
Beteuerungen 
»dem bereits 
Rechnung 
getragen 
wird«, so 
erscheint es 
doch zweifel
haft, dass die 
»max imalen 

l'teister 

Arbeitsplatzzahlen« in den Betrieben 
auch wirklich ausgeschöpft werden. 

Bei der Bewertung aller Umstände, 
muss natürlich die Feststellung getrof
fen werden, . dass es um die 
Arbeitsmöglichkeiten in Tegel nicht gut 
bestellt ist. Die Anstrengungen der 
Entscheidungsträger, diesen Mißstand 
zu beheben, sind er kennbar, stecken 
jedoch gerade mal in der Anfangsphase. 
Schnelle Abhilfe wird wohl kaum zu 
erwarten sein. Bis entsprechende Kon
zepte greifen, werden sicher noch Jahre 
vergehen. Es bleibt zu hoffen, dass·alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um 
der Arbeit im Vollzug den Stellenwert 
zukommen zu lassen, den der Gesetz
geber vorgesehen hat. Sollten die 
Anstrengungen jedoch im Sumpf der 
desaströsen Berliner Finanzlage unter
gehen, wird sich jeder Einzelne inner
halb und außerhalb von Knastmauern 
wohl endgültig vom Resozialisierungs
gedanken verabschieden können. Kurz
fristig wird das zwar sicher billiger, aber 
mittel- und langfristig wird der Finanz
bedarf im Sektor Justiz alle Dimensio
nen sprengen. Schonjetzt sprechen Kri
tiker von einer »Milliarden falle Justiz«. 

Fazit: Es ist kurz vor zwölf! Wer 
sich immer noch auf Ausreden, egal 
welcher Art, verlegt, handelt mehr als 
nur fahrlässig. Führt der eingeschlagene 
Weg erneut in eine Sackgasse, werden 
die Langzeitschäden nicht mehr repara
bel sein. Sing Sing lässt grüßen! 0 
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Der Überflieger! 
Law and order bis zum Erbrechen, oder 

Übelkeit einmal »Anders« 

Schon der Vorgänger war wegen 
seiner Wildwest-Methoden äußerst 

unbeliebt unter den Einheimischen. Ent
sprechend groß war die Freude, als 
dieser schließlich seinen Hut nehmen 
mußte. Wer das Pech hatte ihn kennen
lernen zu müssen, konnte sich danach 
kaum vorstellen, daß in puncto Selbst
herrlichkeit eine Steigerung überhaupt 
möglich wäre. Sein Nachfolger jedoch 
übertrifft alles bisher Dagewesene. Die 
Hoffnung, daß der Neue »anders« wäre 
als sein Vorgänger, war schnell begra
ben. denn es kam nämlich (alles ganz) 
»Anders«. Nun ist ein neuer Sheriff in 
der Stadt; und es wird auf alles geschos
sen. was sich bewegt. 

Wohl jeder kennt die heroische Dar
stellung jenes Gesetzeshüters mit dem 
Stern auf der Brust und dem Holster 
um die Hüfte, der sich selbstlos und 
aufopfernd dem Unrecht entgegenwirft 
und dabei, natürlich nur im Eifer des 
Gefechts und selbstverständlich nur mit 
den allerbesten Absichten, gelegentlich 
selbst ein paar Gesetze übertritt. Der 
Vergleich mit einem Sheriff, dessen Colt 
allzu locker sitzt, mag zwar in diesem 
Zusammenhang etwas übertrieben und 
unpassend erscheinen, für die in der 
TA Ill untergebrachten Gefangenen 
ist der Vergleich jedoch, jedenfalls in 
übertragenem Sinne, nicht allzu weit 
hergeholt. Vom neuen Leiter der Teilan
stalt III ist nämlich die Rede hier. 

Niemand hat oder wird je ernsthaft 
behaupten können, daß in der Teilanstalt 
lil etwas anderes als Verwahrvollzug 
praktiziert wird. Resozialisierung ist in 
diesem Haus ein Fremdwort. Die Gefan
genen werden lediglich bis zu ihrer Ent
lassung verwaltet. Entsprechend groß ist 
die Perspektivlosigkeit, die Resignation 
und der Unmut unter den Gefangenen. 
Unter der Oberfläche brodelt es merk
lich! Mit seinen Null-Toleranz-Metho
den hat der neue Teilanstaltsleiter es 
jedoch vermocht, die ohnehin recht 
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schwierige Situation und die ange
heizte Stimmung weiter zu verschärfen. 
Erwachsene Männer, die teilweise 
wesentlich älter sind als er selbst, ver
sucht er mit Methoden zu »erziehen«, 
die heutzutage wohl nicht mal mehr in 
Kindergärten angewendet werden und 
auf die Betroffenen eher provozierend 
wirken. 

Am laufenden Band, selbst für Nich
tigkeiten, werden Hausstrafen verhängt, 
die jegliches Fingerspitzengefühl im 
Umgang mit Menschen vermissen 
lassen. Zum Beispiel hält es der Teil
anstaltsleitersogar ftir erforderlich und 
angemessen, gegen einen Gefangenen 
eine Disziplinarstrafe zu verhängen, nur 
weil dieser es gewagt hat, in seiner Zelle 
2-3 Stummel Wachsstifte von jeweils 
1-3 cm Länge aufzubewahren. Und 
das wohl wissend, daß derlei Eintragun
gen in den Gefangenenpersonalakten 
jegliche Hoffnungen des Inhaftierten 
auf Vollzugslockerungen oder vorzeitige 
Entlassung zunichte machen können. 
Selbst die Tatsache, daß dieser Gefan
gene im Besitz einer Basteigenehmi
gung und seit langem sogar Mitglied 
einer Mal- und Zeichengruppe war, in 
der solche Wachstifte nun mal benutzt 
werden, spielte bei der Entscheidung 
offensichtlich gar keine Rolle. Schon der 
o.g. Fall ist Beleg genug dafür, daß in 
der TA III die Schuld nicht hieb und 
stichfest nachgewiesen werden muss, 
sondern schon die bloße Vermutung und 
Behauptung eines schuldhaften Verhal
tens völlig ausreicht. 

Oie Redewendung, »mit Kanonen auf 
Spatzen schießen«, hätte der traurigen 
Realität der TA III entstammen können. 
Jeder noch so kleine Regelverstoß wird 
mit zum Teil überzogenen Sanktionen 
belegt. Während die Verantwortlichen 
Regelverstöße der Gefangenen eifrig 
verfolgen und ahnden, scheinen sie sich 
selbst an Regeln und Gesetze nicht 
sonderlich gebunden zu fühlen. Nicht 

anders läßt sich erklären, daß selbst Ent
scheidungen des Berliner Kammerge
richts und anderer Oberlandesgerichte 
entweder nur halbherzig, nach Lust und 
Laune, umgesetzt oder gar einfach igno
riert werden. 

So haben z.B. bereits vor Jahren 
diverse Oberlandesgerichte entschieden, 
daß die Gefangenen einen Anspruch 
auf private Bettwäsche haben und die 
Anstalten die Genehmigung dazu nicht 
verweigern können. In der Teilanstalt 
ITI zählen diese Urteile jedoch nichts. 
weil der Teilanstaltsleiter eine ganz 
andere Rechtsauffassung hat als die 
OLG-Richter. Also müssen die Gefan
genen trotzhöchstrichterlicher Entschei
dungen selbst auch klagen, um doch 
noch zu ihrem Recht zu kommen. Das 
haben in letzter Zeit einige Gefangene 
der TA 111 gezwungenermaßen auch 
getan. Einer der Kläger bekam sodann 
auch gleich Recht und die Strafvoll
streckungskammer verpflichtete die 
Anstalt, dem Gefangenen seine priva
ten Bettwäsche zu genehmigen. Nach 
der gewonnenen Klage hat die Leitung 
der TA III dem Gefangenen seine pri
vaten Bettwäsche aushändigen müssen. 
Davon ermutigt, hat nur ein paar Tage 
später ein anderer Gefangener eben
falls Bettwäsche beantragt und sich bei 
seinem Antrag ausdrücklich auf die o.g. 
Urteile berufen. 

Aber wer nun gedacht hat, der unbeug
same Mann des Gesetzes würde sich 
von so vielen Gerichtsentscheidungen 
beeindrucken lassen, hat sich geirrt. 
Der Gefangene bekam die lapidare 
Mitteilung, daß der Teilanstaltsleiter 
»keinen Anlass« sieht, »das Verfahren 
>Aushändigung von privater 
Bettwäsche< wieder aufzugreifen.« 
Selbst höchstrichterliche Gerichtsent
scheidungen waren dem Teilanstaltslei
ter also nicht Anlass genug, seine offen
sichtlich rechtswidrige Vorgehensweise 
aufzugeben. Nur wer klagt, bekommt in 
der TA III sein Recht! 

In Anbetracht der unverändert ableh
nenden Haltung des Teilanstaltsleiters 
haben neben dem o.g. Gefangenen auch 
andere ihre private Bettwäsche sich 
auf dem Klagewege erstreiten müssen. 
Die Frage ist, warum der Teilanstalts-



Ieiter trotz d~r eindeutigen Rechtslage 
völlig überflüssige Klagen provoziert, 
die die ohnehin überlasteten Gerichte 
zusätzlich belasten und auch vermeid
bare Kosten in nicht geringer Höhe ver
ursachen? Diese Frage kann zwar nicht 
von hier aus beantwortet werden, fest 
steht aber, daß er wegen der von ihm 
provozierten Klagen keinerlei finan
zielle oder dienstrechtliche Nachteile 
zu befürchten hat. Die Gerichtskosten 
werden vom Steuerzahler getragen und 
der Anstaltsleiter stellt sich blond. 

Als der o.g. Gefangene sich mit 
einer Dienstaufsichtsbeschwerde an den 
Anstaltsleiter wandte, bekam er nämlich 
folgende Antwort: Sie beschweren »sich 
darüber. dass der Teilanstaltsleiter III 
Ihnen die Aushändigung Ihrer privaten 
Bettwäsche verweigert. Diese Entschei
dung ist in keiner Weise zu bemängeln, 
Fehlverhalten eines Bediensteten liegt 
nicht vor«. Daß der Anstaltsleiter die 
einschlägigen Urteile zu dem Thema 
nicht gekannt hat, ist sehr unwahr
scheinlich. Wahrscheinlicher ist es, daß 
er wider besseren Wissens seinen Unter
gebenen in Schutz nimmt, ihn gewähren 
läßt und sich dabei selbst Mitschuldig 
macht. 

Die Abneigung des Teilanstaltsleiter 
gegen private Bettwäsche als eine kleine 
Marotte mit nur geringfügigem Rechts-

bruch abzutun und so zu verniedlichen, 
würde der enormen Bedeutung der 
Sache einfach nicht gerecht werden. 
Denn Rechtsbruch bleibt Rechtsbruch, 
der sogar weitaus schwerer wiegt, wenn 
er ausgerechnet von einem dem Gesetz 
verplichteten Beamten begangen w ird. 
Es ist nämlich nicht einfach einem 
(gefangenen) Menschen Respekt vor ~em 
Gesetz zu vermitteln, wenn er gleichzei
tig miterleben muß, daß dieses Gesetz 
von anderen völlig ungeniert und ohne 
Folgen bis zum Zerreißpunkt, teilweise 
weit darüberhinaus, gedehnt wird. 

Dieser Teilanstaltsleiter malträtiert 
das Gesetz aber nicht nur in puncto 
Bettwäsche, gesetzeskonforme Fort
schreibungen der Vollzugspläne ohne -
oder nur mit alibihaften - Konferenzen 
sind in der TA III an der Tagesordnung. 
Auch beim Ahnden von Pflichtverstößen 
der Gefangenen zeigt er sich äußerst 
phantasievoll. Selbst bereits vor Jahren 
von diversen Oberlandesgerichten ftir 
unzulässig erklärte Disziplinarstrafen 
gehören zu seinen 
Züchtigungsmethoden. Während er (in 
gesetzlich zulässiger Weise) als Dis
ziplinarstrafe z.B. »Einkaufsverbot« 
verhängt, verbietet er den betroffenen 
Gefangenen gleichzeitig auch den »Auto
matenzug«. Und dies mit dem geistrei
chen Argument, die Gefangenen würden 
sich am Automaten z.B. »Zigaretten« 
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ziehen und somit das Einkaufsverbot 
umgehen können. 

Der Redaktion ist nicht bekannt, 
ob der Teilanstaltsleiter selbst ein Rau
cher ist. Jedenfalls müßte ihm aber 
bekannt sein, daß auch das Rauchen 
eine Sucht ist und die Süchtigen nunmal 
gezwungenermaßen ihrer Sucht nach
gehen. Wenn ein Raucher nicht auflega
lem Wege zu seinen Zigaretten kommt, 
wird er sie sich illegal besorgen. Somit 
entstehen Abhängigkeiten. Die Frage 
ist hier nun, ob er nicht erkennt. daß 
er mit seinem »Zigaretten-Rauch-Ver
bot« Abhängigkeiten und Geschäfte
machereien fördert, die zu unterbinden 
er eigentlich verpflichtet ist? Und wenn 
er dies nicht erkennt, stellt sich dann 
zwangläufig auch die Frage, ob er denn 
überhaupt der geeignete Mann ist, um 
die Verantwortung für fast 400 Men
schen zu tragen? 

Diese Frage muß jeder für sich beant
worten. Sicherlich gehört es nicht zu 
den Aufgaben eines Anstaltsleiters, sich 
bei den Gefangenen beliebt zu machen. 
Erwarten kann und muß man allerdings 
von ihm, daß er sich schon aufgrund 
seiner »Vorbildfunktion« an Recht und 
Gesetz hält. Und zwar auch dann, wenn 
es ihm nicht in den Kram paßt. 0 

Dunkle 
Wolken 

Immer mehr Gefangene, immer weniger 
Personal, entsprechend wenig bis gar 
keine Betreuung, dafür aber verlängerte 
Einschlußzeiten, nur noch dürftige 
Freizeitmöglichkeiten . . . Die letzten 
Jahre waren geprägt durch diverse Ein
schnitte und negative Entwicklungen. 
Seit langem kursierten unter den Gefan
genen jedoch Gerüchte, daß das Ende 
der Fahnenstange noch lange nicht 
erreicht sei. Die Befürchtungen schei
nen sich nun zu bestätigen. Mit der 
Überschrift »Zukünftige Belegungs
struktur der Justizvollzugsanstalt Tegel« 
gab die Anstaltsleitung im Mai 2002 
ihre Pläne zur Neustrukturierung der 
Anstalt bekannt. Der Inhalt dieser Pläne 
läßt sich mit wenigen Worten zusam
menfassen: auf die Tegeler Inhaftierten 
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kommen noch schlechtere Zeiten zu! 
Ganz hart wird es dabei wohl die 

in der Teilanstalt I untergebrachten 
Gefangenen treffen. In diesem als 
Zugangsbereich genutzten Haus soll 
nämlich an einzelnen Tagen vorgezoge
ner Nachtverschluß eingeftihrt werden, 
der sich »an den Verhältnissen der JVA 
Moabit orientiert«. Es ist wohl davon 
auszugehen. daß die etwa 258 Inhaftier
ten in der Teilanstalt I zukünftig (genau 
wie ihre Leidensgenossen in der U-Haft
anstalt Moabit) bis auf 1-2 Stunden am 
Tag ständig unter Verschluß gehalten 
werden. Von der Menschenunwürdigkeit 
einer derartigen Unterbringung ganz 
abgesehen muß hier natürlich auch die 
Frage gestellt werden, ob es überhaupt 
juristisch zulässig ist, einen Menschen 
22-23 Stunden am Tag in einer 5qm 
kleinen Zelle eingesperrt zu halten. 

Auch die Teilanstalt Il wird von der 
Neustrukturierung nicht verschont blei
ben. Von der geplanten weiteren »Vor
verlegung des Nachtverschlusses im 
A- und C-Flügel an einzelnen Tagen 
zur Verstärkung des Vollzugsgefälles« 
werden etwa 200 Gefangene betroffen 
sein. Dabei darfein Großteil der in dieser 
Teilanstalt untergebrachten (nämlich die 
arbeitslosen Gefangenen) ihre Zelle 
tagsüber ohnehin nur für etwa 3 Stun
den verlassen. Nun sollen die 
Lebensumstände dieser Gefangenen 
gezielt verschlechtert, das ohnehin 
bereits vorhandene Vollzugsgefälle zwi
schen den einzelnen Teilbereichen des 
Hauses noch weiter vertieft werden.l?.l 

Tegel 
Online 

Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich 
der Computer zu einem Medium 
entwickelt, das mittlerweile in vielen 
Lebensbereichen ein unverzichtbarer 
Begleiter geworden ist. Nicht nur viele 
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung 
bietet die (nunmehr auch für die breite 
Masse erschwingliche) Technologie. 
Auch in der Arbeitswelt setzen sich die 
Computer nachhaltig durch, so daß es 
in näherer Zukunft kaum noch Berufe 
geben wird, die auch ohne Computer-
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Grundkenntnisse erlernt oder ausgeübt 
werden könnten. Wer den Anschluß an 
diese Entwicklung verpaßt, wird auf 
Dauer auf dem Arbeitsmarkt kaum 
noch Chancen haben. 

Außerhalb der Gefängnisse gehört es 
schon zur Normalität, daß sogar Klein
kinder den Umgang mit dem Computer 
(eher spielend) erlernen. Dazu müssen 
sie nicht mal mehr das Kinderzimmer 
verlassen. Demgegenüber gibt es inner
halb der Gefängnisse leider immernoch 
viele erwachsene Menschen, die Com
puter nur vom Fernsehen kennen. Die 
Angst vor unkontrollierbaren Erneue
rungen läßt jegliche Art von techni
schem Fortschritt an den Anstaltsmau
ern abprallen. Die Windungen einer 
Festplatte können viele Geheimnisse 
verbergen, und der Gefangene darf 
nunmal nichts besitzen, was sich der 
allgegenwärtigen Kontrolle der Anstalt 
entzieht. 

Die größte Haftanstalt Deutschlands 
wagt nun jedoch einen (winzig kleinen) 
Schritt Richtung Normalität! Bei einer 
Pressekonferenz am 19.04.2002 wurde 
den geladenen Gästen ein bundes- und 
europaweit einzigartiges Modelprojekt 
vorgestellt, das inhaftierten Menschen 
das Studieren erleichtern soll. Eine 
kleine Gruppe studierender Gefange
ner in der Justizvollzugsantalt Tegel 
haben nunmehr einen begrenzten 
Zugang zum Online-Studienangebot der 
FernUniversität Hagen. 

Die FernUniversität Hagen stellt 
schon seit längerem Studienangebote 
ins Internet, ergänzt sie mit aktuellen 
Zusatzangeboten und betreut ihre bun
desweit über 60.000 Studierenden auch 
online. Bislang blieben jedoch die Vor
teile des »Ünline-Studiums« den inhaf
tierten Studenten verschlossen, die in 
der Regel nicht mal einen Computer 
haben dürfen, geschweige denn Zugang 
ins Internet. 

In Zusammenarbeit habenjedoch der 
AStA, die FernUni Hagen und die JVA 
Tegel mit der Unterstützung vieler enga
gierter Menschen ein Projekt entwik
kelt, das die »Sicherheitsbedenken« der 
Anstaltsleitung ausräumt und somit auch 
den Tegeler Inhaftierten die Möglichkeit 

eröffnet, die online verfügbaren Stu
dienangebote zu nutzen und an der 
damit verbundenen Kommunikation mit 
Betreuern und Kommilitonen teilzuneh
men. 

Im Schulgebäude der Justizvollzugs
anstalt Tegel wurde ein gesonderter 
Raum eingerichtet, in dem die inhaf
tierten FernUni-Studenten zu festge
legten Zeiten online arbeiten können. 
Der AStA der FernUniversität Hagen 
hat für das Projekt zwei Computer 
und eine gesonderte Telefonleitung zur 
Verfugung gestellt. Ein sogenannter 
Router leitet die Studierenden im Netz 
direkt zum Studienangebot der Fern Uni. 
In Hagen sorgt ein eigens für dieses 
Projekt eingerichteter Mailserver mit
tels spezieller Filter dafür, daß die Kom
munikation nur innerhalb des geschlos
senen Systems möglich ist. Ein freies 
Surfen im Internet, wie eine Berliner 
Tageszeitung fälschlicherweise behaup
tet hatte, wird es also nicht geben. 

Alle Redner der Pressekonferenz 
haben die besondere Bedeutung dieses 
Projekts, das nach einem erfolgreichen 
Probelauf auch auf andere Haftanstal
ten ausgeweitet werden soll, hervorge
hoben. Der Anstaltsleiter der Justizvoll
zugsanstalt Tegel, Herr Lange-Lehngut, 
sagte sogar. daß die Initiative für ihn 
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eine auch technisch zeitgemäße Aus-
und Weiterbildung im Strafvollzug« ist. 
Da stellt sieb dann zwangsläufig die 
Frage, warum er dem Großteil der Stu
dierenden, nämlich den Gasthörern, den 
Zugang zum Online-Studium erschwe
ren, ja sogar versperren will? Weiter 
muß natürlich auch gefragt werden, 
wann er endlich seine ablehnende Hal
tung aufgeben und in der Justizvoll
zugsanstalt Tegel tatsächlich »technisch 
zeitgemäße« Zustände schaffen will? 
Zeitgemäß wäre nur, wenn den Gefange
nen z.B. auch Computer grundsätzlich 
erlaubt wären. (Wann kann man das 
Abitur in Tegel machen? derläaura] 0 
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Vorspiel
Ullldrehen - einschlafen 

Die Senatsverwaltung für Justiz 
antwortet auf die Anfrage der Redaktion 

I m achgang zum Iichtbiick-Titel 
der Ausgabe 1-2/2002 - Ohne Vor

spiel zur Sache - hier nun die Antwort 
der Senatsverwaltung für Justiz. 

»in Beantwortung Ihres o.g. Schrei
bens, welches Frau Senatorin Karin 
Schubert vorgelegen hat, teile ich Ihnen 
folgendes mit: 

Im Jahre 2000 sind von insgesamt 
535 aus der Justizvollzugsanstalt Tegel 
entlassenen Gefangepen 8,2 %vorzeitig 
gemäß § 57 StOB zur Bewährung ent
lassen worden. Auch im Jahr 2001 ist 
ein etwa gleicher Prozentsatz erreicht 
worden, wobei hier eine abschließende 
Auswertung des entsprechenden Zah
lenmaterials noch nicht vorliegt!. 

Die Einweisungsabteilung bzw. die 
Anstalt legt im Rahmen der Vollzugs
planung gemäß §§ 6 und 7 StVollzG 
und deren Fortschreibung regelmäßig 
einen voraussichtlichen Entlassungster
min nach den jeweils individuellen 
Daten und Fakten des Einzelfalles fest. 
Inhaftierte, die danach erkennbar ftir 
eine vorzeitige Entlassung in Betracht 
kommen, erhalten eine Vollzugspla
nung, die ihre Verlegung in den offenen 

Vollzug zu einem angemessenen Zeit
punkt und ihre vorzeitige Entlassung aus 
diesem vorsieht. Diese Fälle erscheinen 
damit jedoch nicht mehr in der Entlas
sungsstatistik der Justizvollzugsanstalt 
TegeJ2. • 

Die relativ geringe Quote von 8,2 % 
beruht im Wesentlichen auf zwei Ursa
chen: Bei Inhaftierten mit kurzen Frei
heitsstrafen bedingt die derzeit relativ 
lange Verweildauer im Anschluss an die 
Untersuchungshaft in der JVA Moabit 
und die sich daran anschließende Zeit
spanne zur Behandlungsuntersuchung 
durch die Einweisungsabteilung in der 
JVA Tegel eine Verzögerung der Voll
zugsplanungund des weiteren Vollzugs
verlaufs. Hierzu ist im März d.J. mit 
den betroffenen Anstalten eine Lösung 
gefunden worden, die mit sofortiger Wir
kung umgesetzt wurde. Danach werden 
Gefangene mit nicht längeren (Rest-) 
Freiheitsstrafen als bis zu 6 Monaten 
bereits in der JVA Moabit auf ihre 
Geeignetheit für den offenen Vollzug 
überprüft und bei positivem Ergebnis 
dorthin verlegt. Fällt die Prüfung nega
tiv aus, kommen die Gefangenen in die 
JVA Plötzensee (Haus 3/Lehrter Straße) . 

Bei sogenannten Einfahrern aus ande
ren Bundesländern gemäß § 24 StVoii
StrO verfahrt die JVA Tegel entspre
chend, sofern sie abzüglich anzu
rechnender Untersuchungshaft lediglich 
(Rest-)Freiheitsstrafen bis zu 6 Mona
ten zu verbüßen haben. 

Durch diese Neuregelung soll erreicht 
werden, dass Inhaftierte mit kurzen 
Freiheitsstrafen wesentlich schneller in 
die für sie vorgesehenen geeigneten 
Bereiche des offenen bzw. geschlosse
nen Vollzuges gelangen, um damit nicht 
zuletzt ihre Chancen aufvorzeitige Ent
lassung zu erhöhen. 

Als weitere Ursache ftir die relativ 
geringe Quote kommt in Betracht, dass 
mitunter die von der Einweisungsab
teilung in einem früheren Vollzugs
stadium durchaus angemessene Abstel
lung auf Vollverbüßung im weiteren 
Vollzugsverlauf von den Teilanstalten 
übernommen und nicht der sich even
tuell positiv verändernden Entwicklung 
des Gefangenen angepasst wird. Die 
JVA Tegel hat deshalb veranlasst, dass 
sich die Teilanstalten künftig noch inten
siver in der Vollzugsplanfortschreibung 
mit dem voraussichtlichen Entlassungs
zeitpunkt befassen. Insbesondere die 
erste Fortschreibung nach der EWA
Einweisungs entscheidung soll eine 
Planung über den voraussichtlichen 
ersten konkreten Prüfungszeitpunkt zur 
Gewährung selbstständiger Vollzugs
lockerungen enthalten, falls der Gefan
gene einen entsprechenden Eindruck in 
den ersten 6 Monaten nach der Behand
lungsuntersuchung hinterlässt und die 
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Strafsituation abschließend geklärt ist. 
Darüber hinaus werden bereits zu 
diesem Zeitpunkt jeweils einzelfallbe
zogen zusätzliche konkrete Planungs
schritte erfolgen, um in Abhängigkeit 
von der Persönlichkeitsentwicklung des 
Gefangenen seine Abstellung auf vor
zeitige Entlassung zu ermöglichen. 

Es darfjedoch nicht außer Acht gelas
sen werden, dass die in der JVA Tegel 
untergebrachten Gefangenen - insbe
sondere der Jahre 1997 - 2001 - nach 
gründlicher Prüfung in stetig wachsen
der Zahl für Vollzugslockerungen nicht 
geeignet erschienen. In solchen Fällen 
kann weder eine vorzeitige Entlassung 
durch Vollzugslockerungen vorbereitet 
noch eine solche im Hinblick auf den 
Schutz der Bevölkerung vor erneuten 
Straftaten verantwortet werden3. . 

Im Übrigen haben Gefangene jeder
zeit die Möglichkeit, sich mit einem 
Antrag auf Strafaussetzung zur 
Bewährung an die für sie zuständige 
Strafvollstreckungskammer zu wenden, 
sofern eine solche Prüfung nicht von 
Amts wegen eingeleitet wird2. 

Selbstverständlich werden auch in der 
JVA Tegel die Regelungen des § 15 
StVollzG zur Gewährung von Vollzugs
lockerungen zum Zwecke der Entlas
sungsvorbereitung angewendet. Diese 
sehen allerdings wie bei jeder Voll
zugslockerung eine Prüfung auf Miss
brauchs- oder Fluchtgefahr vor. Ent
scheidungen werden nach dem gesetz
lichen Auftrag in jedem Einzelfall 
von der Anstalt getroffen und unter
liegen gerichtlicher Nachprüfung. Die 
Entscheidungen der Anstalt sind in 
den kontinuierlichen Vollzugsplanfort
schreibungen unter Darlegung der indi
viduellen Entwicklung des Gefangenen 
und der jewei I igen Entscheidungsgründe 
dokumentiert3. [Zur Frage, wie profes
sionell Vollzugspläne in der JVA Tegel 
erarbeitet und die weiteren Entwicklun
gen der Gefangenen beurteilt werden, 
siehe auch Tegel intern-Vollzugspla
nung) 

Ihre Behauptung, die Ablehnungen 
wegen vermeintlicher Missbrauchs
befürchtungen erfolgen in aller Regel 
ohne entsprechende Prüfung des Ein
zelfalls, weise ich zurück. [Anm. d. 
Red.: Wir stehen nach wie vor zu 
unserer Behauptung und empfehlen der 
Sen.Just., großangelegte Überprüfungen 
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bei den zuständigen Gruppenleiternl
innen vorzunehmen.] 

Zum Aspekt der Gestaltung von 
Behandlungsmaßnahmen in den Berei
chen der Teilanstalten I, II und III 
werden im Zuge der gegenwärtig zu erar
beitenden Neukonzeption zur Behand
lingsstruktur in der JVA Tegel gerade 
diese Teilanstaltsbereiche des Regelvoll
zuges4 berücksichtigt und dort - soweit 
es ihr vollzuglicher Bestimmungszweck 
zulässt - auch spezifisch differenzierte . 
Bereiche für besondere Gefangenen
gruppen geschaffen mit angepassten 
Tagesabläufen sowie größeren Freihei
ten im Binnenbereich einschließlich 
Gewährung von Langzeitsprechstun
den. Es ist vorgesehen, Stationsberei
che einzurichten, in denen sich Inhaf
tierte z.B. bewusst für eine drogen
arme Umgebung entscheiden können, 
in denen Rückverleger aus dem offenen 
Vollzug untergebracht werden, Substitu-

ierte, zu schützende Gefangene. drogen
freie Langstrafer noch ohne Wohngrup
pentauglichkeit oder behandlungsorien
tiert langstrafige Drogenabhängige. In 
den Bereichen des sogenannten Regel
vollzugs4 gibt es jetzt schon eine Reihe 
von allgemeinen Gruppen- und Spor
tangeboten, wie z.B. anonyme Alkoho
liker und Suchttherapiegruppen. 

In der Tat gab es Mängel bei der 
Vollzugsplanfortschreibung in einzel
nen Teilanstalten durch fehlende Voll
zugsplankonferenzen im Sinne von § 159 
StVollzG. Im Rahmen einer Berichts
pflicht wird nun jeweils zum 15. Juni 
und 15. Dezember eines Jahres die frist
gerechte Erstellung von Vollzugsplan
fortschreibungen in allen Teilanstalten 
der JVA Tegel überprüft. 

Im Übrigen werden auch Vollzugs
planfortschreibungen der JVA Tegel im 
Rahmen von Verfahren nach § 109 
StVollzG durch die Strafvollstreckungs-

Anzeigt - --- ---------- - -----------------

fllsbh 
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kammer bei dem Landgericht Berlin 
überprüft. Dabei ist es in den letzten 
Jahren, abgesehen von dem erkannten 
Mangel fehlender Vollzugsplankonfe
renzen, nicht zu aufhebenden Entschei
dungen der Gerichte gekommen. Inso
weit besteht für eine Einrichtung weite
rer Kontrollinstanzen zusätzlich zu den 
bereits bestehenden kein Anlass5. 

Ich hoffe, Sie mit diesen Informatio
nen hinreichend unterrichtet zu haben. 

l. An annähernd jedem Werktag der 
letzten beiden Jahre wurden statistisch 
2 Gefangene aus der JVA Tegel am letz
ten Tag ihrer Haftzeit entlassen. Die 
Erfahrung zeigt, dass einem Großteil 
dieser Gefangenen entlassungsvorberei
tende Maßnahmen verwehrt und sie 
völlig unvorbereitet vor die Türe gesetzt 
wurden. 

2. Gemäß § 57 Abs. I StGB hat 
jeder Gefangene die Möglichkeit nach 
VerbüBung von 2/3 seiner Strafe auf 
Bewährung aus der Haft entlassen zu 
werden. Die JVA Tegel ist verpflichtet, 
auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Indem die 
Einweisungsabteilung die Gefangenen 
in der Regel auf Vollverbüßung abstellt, 
handelt sie diesem Auftrag zuwider. 
Darüber hinaus schafft sie vollendete 
Tatsachen ftir die Strafvollstreckungs
kammer, indem sie den Handlungsspiel
raum vorgibt. Keine rechtzeitige Vor
bereitung auf die Entlassung bedeutet 
nämlich keine Chance auf vorzeitige 
Entlassung. 

3. Es ist natürlich völlig unsinnig, 
einem Gefangenen, der während seiner 
gesamten Haftzeit keine 
Lockerungsmaßnahmen erhalten hat, 
auch in den letzten 3 Monaten selbst 
entlassungsvorbereitende Maßnahmen 
mit Hinweis auf angebliche Flucht
und Mißbrauchsgefahr abzulehnen. Der 
Gefangene wird ohnehin in spätestens 
3 Monaten entlassen und wird, soweit er 
tatsächlich neue Straftaten beabsich
tigen sollte, diese eben 3 Monate später 
begehen. Die Gefahr, dass ein völlig 
unvorbereitet Entlassener, der weder 
Wohnung noch Arbeit bat, wieder 
rückfällig wird, ist jedoch unbestritten 
größer. Die Anstalt trägt somit zur 
erhöhten Gefährdung der Gesellschaft 
bei, indem sie immer öfter Gefangene 

in die Wohnungs- und Arbeitslosigkeit 
entlässt. 

4. Die Redaktion des liehtblick 
erlaubt sich, die Senatsverwaltung für 
Justiz darauf hinzuweisen, dass der 
Regelvollzug der offene Vollzug ist und 
die Unterbringung in den Teilanstalten 
I, II und III der JVA Tegel eher dem Ver
wahrvollzug alter Prägung entspricht. 

5. Überprüfungen im Rahmen von 
Verfahren nach § 109 StVollzG finden 
nur dann statt, wenn von den betroffe
nen Gefangenen ein Antrag auf gericht
liche Entscheidung gestellt wird. Dass in 
aller Regel die Strafvollstreckungskam
mer anstaltskonform entscheidet, wird 
keinesfalls in Abrede gestellt. Entschei
dungen der nächst höheren Instanz, des 
Kammergerichts, sahen jedoch, gerade 
in der jüngeren Vergangenheit, oftmals 
anders aus. Hier wurden eine Reihe 
von Entscheidungen der Strafvollstrek
kungskammer aufgehoben. 0 

Keine Ursache 
ohne Wirkung 

Hilfe, hilfe, Kollegen! Durch ein mark
und beinerschütterndes Geschrei vorste
henden Wortlautes wurden die Gefange
nen der TA III eines Morgens im Mai 
kurz nach der Lebendkontrolle aus ihren 
Träumen gerissen. Wie üblich, kur
sierten bereits kurz nach Beendigung 
des Hausalarms die wildesten Gerüchte 
in der Anstalt. Tags darauf war in 
der gewöhnlich schlecht unterrichteten 
Tagespresse von einer mutmaßlich ver
suchten Geiselnahme zu lesen. 

Was auch immer wie auch immer 
tatsächlich geschehen sein mag, will 
der liehtblick hier nicht kom
mentieren, nur so viel, dass bei der 
mutmaßlich versuchten Geiselnahme ein 
mutmaßliches Messer eine mutmaßliche 
Rolle gespielt hat. Dieser mutmaßliche 
Umstand führte jedenfalls alleine in der 
TA V zu zwei mutwilligen Durchsu
chungsaktionen der mutigen Beam
tenschaft, wobei alles sichergestellt 
wurde, was mutmaßlich scharf oder 
spitz war. Mutmaßliche Kartoffelschäl
und Obstmesser wurden konsequent 
beschlagnahmt, auch wenn mutmaßlich 

ordnungsgemäße Einbringungsgeneh
migungen dafür vorlagen. Es stellt 
sich natürlich die Frage, wie derartiger 
Aktionismus zu bewerten ist. Gefährden 
mutmaßlicheKartoffelschäl-oder Obst
messer die Sicherheit der Bediensteten 
oder zielte die Beschlagnahme eher in 
Richtung Kollektivstrafe? 

So oder so, was lernt der mutmaßliche 
Gefangene aus derartigem Geschehen? 
Jede mutmaßliche Aktion eines einzel
nen Gefangenen führt im Zweifelsfall 
zu erheblichen Auswirkungen für alle, 
mutmaßlich sinnvoll oder nicht. 0 

Alles 
positiv? 

Nichts ist unmöglich im Berliner Voll
zugswesen, selbst positive Urinkontrol
len ohne Drogenkonsum! Immer wieder 
war davon zu hören, dass Gefangene, 
die sich in einem UK-Programm befan
den, positiv getestet wurden, obwohl sie 
beim Augenlicht ihrer Mutter schwo
ren, keine Rauschmittel konsumiert zu 
haben. Hierbei spielt unter anderem 
eine Rolle, dass in Berlin selbst gering
ste Konzentrationen von THC, die bei 
jedem Gefangenen, der einem passiven 
Mitrauchen ausgesetzt war, nachweis
bar sind, als positives Testergebnis 
gewertet werden. Während in anderen 
Bundesländern noch ein Wert von bis 
zu 50 Nanogramm einem passiven Mit
rauchen zugerechnet wird, gab es in 
Berlin bereits Fälle, in denen Gefan
gene bei einem Wert von unter 10 Nano
gramm disziplinarisch belangt wurden. 

Konnten die zuständigen Bedienste
ten, Gruppenleiter etc. sich bislang auf 
den Standpunkt zurückziehen, die Test
ergebnisse der Urinkontrollen lügen 
nicht, Knackis dagegen schon wenn 
sie den Mund aufmachen, beweist ein 
dem liehtblick nunmehr zugespiel
tes Schreiben vom Berliner Betrieb für 
Zentrale Gesundheitliche Aufgaben -
Fachbereich Klinische Toxikologie und 
Pharmakologie (BBGes) das Gegenteil! 
Hierin wird bestätigt, dass sich zwei 
zunächst als positiv eingestufte Urin
proben im Nachhinein doch als negativ 
herausgestellt haben. Wörtlich heißt es 
in dem vorliegenden Bericht: »Nach-
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forschungen in unserem Labor haben 
ergeben, dass eine Verkettung 
unglücklicher Umstände dazu geführt 
hat, dass diese beiden Proben 
falschlieherweise als positiv bewertet 
wurden.« Es folgt eine Entschuldigung 
und »(wir) bedauern sehr, wenn es für 
Sie dadurch zu Benachteiligungen in 
der Haft gekommen ist«. Aufmerksam 
wurde man in diesem Einzelfall nur des-

halb, weil sich der betreffende Gefan
gene massiv gewehrt und die Berliner 
Betrieb für Zentrale Gesundheitliche 
Aufgaben - Fachbereich Klinische Toxi
kologie und Pharmakologie (BBGes) 
selbst angeschrieben hat. Die meisten 
Gefangenen setzen sich jedoch nicht 
zur Wehr, sondern ergeben sich mehr 
oder weniger klaglos in ihr (Vollzugs-) 
Schicksal, was sicher ein Fehler ist. 

Es ist davon auszugehen, dass es sich 
bei dem jetzt bekannt gewordenen Fall 
keineswegs um einen Einzelfall han
delt. Es soll hier nicht behauptet werden, 
dass die Schlamperei Methode hat, aller
dings sollte in jedem Zweifelsfall auf 
einer exakten achrecherchebestanden 
werden. Es ist nämlich nicht immer alles 
so positiv wie es zunächst dargestellt 
wird, vor allem im Strafvollzug! 0 

Offener Brief an den Leiter der JVA Tegel 

Die Gefangenen 
der TA Ili 
St. A 2- A 3 

Berlin-Tegel, den 24.05.2002 

Wir, die unterzeichnenden Gefangenen der TA III, Stationen A 2 und A 3, bean
tragen eine Überprüfung der Entscheidung über die Nichtverlängerung des zeit
lich befristeten Arbeitsvertrages der für uns zuständigen Gruppenleiterin, Frau 
G .. 

Zur Begründung: Jeder der Unterzeichner hat ungeachtet seiner bisherigen 
Vollzugslaufbahn bereits mehrere »Kennenlernphasen« in verschiedenen 
Häusern, auf verschiedenen Stationen und bei diversen Gruppenleiternl-innen 
hinter sich. Unter Verzicht auf jegliche Würdigung dieser in der JVA Tegel 
gängigen Praxis. dass aufjede Verlegung von Teilanstalt zu Teilanstalt oder auch 
nur von Station zu Station ein neuerliches .. Kennenlernen" durch den/die als 
dann zuständigen Gruppenleitert-in ftir notwendig erachtet wird, ist die Situa
tion, der wir uns durch den nunmehr drohenden Weggang von Frau G. gegenüber 
sehen. für uns inakzeptabel. Die allgemeine Situation der Gruppenleiterl-innen 
in der JVA Tegel, nämlich dass es derer bei weitem zu wenige gibt bzw. dass 
ein/eine Gruppenleiter/-in für viel zu viele Gefangene zuständig ist, setzen wir 
als bekannt voraus. Ungeachtet dessen ist es für uns unerheblich. welche Rege
lung die Anstaltsleitung für die Zeit nach dem Ausscheiden von Frau G. vorge
sehen hat oder vorsieht. Tatsache ist, dass Frau G. in ihrer Zeit als Gruppenlei
terin fur die Stationen A 2 und A 3 die mit ihr kommunizierenden Gefangenen 
inzwischen gerade ,,kcnnengelernt" hat, und dass wir uns durch ihr Ausscheiden 
in der Erreichung unserer Vollzugsziele massiv behindert respektive erneut um 
Monate zurückgeworfen sehen. 

Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Anstaltsleiter, die Entscheidung über die 
Nichtverlängerung des Arbeitsvertrages von Frau G. unter allen Gesichtspunk
ten, und hier auch unter Berücksichtigung unserer Belange, noch einmal zu 
überprüfen. Gleichzeitig hoffen wir, dass auch trotz der desaströsen Finanzlage 
des Landes Berlin und dem damit verbundenen Sparzwang, dem auch die JVA 
Tcgcl unterworfen ist, eine positive Entwicklung in der o.a. Angelegenheit zu 
vermerken sein wird. 

Hochachtungsvoll 

Die Gefangenen 
(s. Unterschriften umseitig) 
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Gruppenleiter(in) ade; ob scheiden 
jedoch weh tut, über diesen Punkt 
herrscht, zumindest auf den Stationen 
A 2 und A 3 in der TA III, eine sehr 
unterschiedliche Auffassung. 

Im Mai d.J. erfuhren die betroffenen 
Gefangenen, dass der zeitlich befristete 
Arbeitsvertrag ihrer Gruppenleiterin, 
Frau G., nicht verlängert wird und ihr 
Engagement in 'Intendant Anders Hof
burg' zum 31.07.2002 endet. Ungeach
tet der Person von Frau G. bzw. der von 
ihr erbrachten Leistungen [siebe Rubrik 
Recht - Vollzugsplan], wird mehrheit
lich die Auffassung vertreten, dass auch 
eine Gruppenleiterin, die vielleicht das 
geforderte Tempo nicht ganz mitgehen 
kann, immer noch besser ist als gar 
keine. Die ziemlich logische Konse
quenz aus derartigem Denken war der 
offene Brief an den Leiter der JVA 
Tegel, his mistress voice LRD K. L.-L. 

Es wird zwar, wie üblich, kaum bis 
gar nichts nutzen, Frau G. wird ihres 
Weges gehen und die betroffenen Gefan
genen werden anderweitig weiter ver
waltet, es sollte aber auch nur ein klei
nes Zeichen gesetzt werden. Mal sehen, 
wer sich demnächst damit aufreiben 
wird, seine neuen Schäfchen kennen zu 
lernen, denn eben darum geht es ja. 

Jeder Gefangene hat in aller Regel, bis 
er als Langstrafer in den A-Fiügel der 
TA III vorgedrungen ist, bereits mehr 
oder weniger viele, meist verlegungsbe
dingte, Kennenlernphasen hinter sich. 
Durch Rotations- oder Vertragshändel 
(wie hier) erhöht sich deren Anzahl noch. 
Die betroffenen Gefangenen werden 
dadurch in ihren Bemühungen um 
Resozialisierung (wieder) um ca. sechs 



Monate zurückgeworfen. Mit dieser zeit
lichen Verzögerung werden sie dann, 
sofern Seine Ehren unterfertigt, unter 
(positiven) Umständen in die TA V 
oder VI weiterverlegt, um dort hoffent
lich zum letzten Male kennengelernt zu 
werden, es sei denn sie verlassen die 

Anstalt auch noch in Richtung offenen 
oder sonstigen Vollzug, dann werden 
sie dort auch noch einmal kennen
gelernt. Ganz zu schweigen von der 
Möglichkeit einer eventuellen, späteren 
Rückverlegung nach Tegel, wo das Spiel 
durchaus von Neuern beginnen kann.0 

Vollzugsplanung 
Konferenz oder Kaffeeklatsch - betrof
fene Menschen verkommen zu Statisten 

Bereits 1995 hatte das Berliner Kam
mergericht unmißverständlich zum 

Ausdruck gebracht, daß Vollzugspläne 
nur im Rahmen von Vollzugsplankon
ferenzen zu erstellen sind. Über Jahre 
hinweg hat sich in der JVA Tegel 
jedoch kaum jemand an diese Ent
scheidung des Kammergerichts gehal
ten. Die Vollzugspläne wurden von den 
zuständigen Gruppenleitern vorbereitet 
und zu deren Zustimmung dem Teilan
staltsleiter vorgelegt. Die vom Gesetz 
vorgeschriebenen und vom Kammerge
richt eingeforderten Konferenzen fanden 
nur selten statt. 

Das Fehlen der Konferenzen führte 
dazu, daß die Beurteilung des Gefan
genen in der Regel nur von einer einzi
gen Person, nämlich dem Gruppenleiter, 
vorgenommen wurde. Wenn zwischen 
dem Gefangenen und seinem Gruppen
leiter die Chemie nicht stimmte, hatte 
stets der Gefangene das Nachsehen. 
Auch sonst hatte/hat der Gefangene bei 
der »Planung seines Vollzuges« nicht 
sehr viel mitzureden oder gar zu ent
scheiden. Wenn die Verantwortlichen 
überhaupt die Zeit fanden, ihn auch nach 
seinen Vorstellungen zu fragen, mußte/ 
muß er sich glücklich schätzen, wenn 
diese auch zur Kenntnis genommen und 
berücksichtigt wurden. Dem Gefange
nen, der möglicherweise nur einmal in 
seinem Leben einen Fehler gemacht hat, 
wird offensichtlich jegliche Fähigkeit, 
und schließlich auch das Recht zu ver
antwortlichem Denken und Handeln 
abgesprochen. Daher ist es auch üblich, 
dass der Gefangene in die Vollzugspla
nung erst garnicht eingebunden, sondern 
alles über seinen Kopf hinweg entschie-

den wird. Er wird zu einem Objekt. 
Nochmal zur Erinnerung, wie nach 

den Ausführungen des Kammergerichts 
eine Konferenz auszusehen hat: Es »ist 
unter einer Konferenz eine Zusam
menkunft mehrerer Personen zur Bera
tung fachlicher, organisatorischer oder 
ähnlicher Fragen zu verstehen [ ... ]. 
Begriffsnotwendig ist mithin die gemein
same Beratung der Konferenzteilneh
mer. Davon ist auch der Gesetzgeber 
ausgegangen, der mit der Einrichtung 
der Konferenzen die Absicht verfolgt 
hat, die sichere Information und den 
ständigen Gedankenaustausch aller an 
der Behandlung der Gefangenen Betei
ligten zu gewährleisten [ ... ]. Dem lag 
die Erkenntnis zugrunde, daß sich die 
Vielzahl der einen Gefangenen betref
fenden Informationen, über die die Voll
zugsmitarbeiter verfügen, am besten in 
einer Konferenz zusammentragen und 
abwägen lassen [ ... ]. Ein derartiger 
durch Gedankenaustausch und Beratung 
geprägter Entscheidungsprozeß findet 
bei der Erstellung eines Vollzugsplans 
nicht statt, wenn ein Vollzugsbedienste
ter den Plan entwirft und die Dienst
vorgesetzten sich auf eine Überprüfung 
dieses Entwurfs beschränken.« 

Trotz des oben erwähnten Urteils hat 
sich an der Praxis in einigen Häusern 
der JVA Tegel im Grunde nichts 
geändert. Allerdings wurden in letzter 
Zeit, offensichtlich wegen dem zuneh
menden Druck von draußen, kleine 
Schönheitskorrekturen vorgenommen. 
So werden z.B. nun Zusammenkünfte 
der Verantwortlichen veranstaltet, die 
nach außen hin den Anschein einer Kon
ferenz erwecken sollen, inhaltlich mit 

einer Konferenz aber relativ wenig zu 
tun haben. Jedenfalls nichts mit den 
Vorgaben des Kammergerichts! In der 
Teilanstalt li z.B. wird immer noch 
vom zuständigen Gruppenleiter ein 
Vollzugsplanentwurf ausgearbeitet und 
dem Teilanstaltsleiter vorgelegt. Nur 
weil sich, während der Teilanstaltsleiter 
diesen Entwurf mit seiner Unterschrift 
absegnet, nunmehr neben dem Grup
penleiter noch 1-2 andere Personen im 
Zimmer aufhalten, wird aus der ganzen 
Veranstaltung noch lange keine Konfe
renz. 

Ein Gedankenaustausch findet offen
sichtlich nicht statt. Andernfalls hätte 
sich der Gedankenaustausch ja auch 
im Konferenzprotokoll niederschlagen 
müssen. Der Gefangene bekommt 
jedoch als Konferenzprotokoll nicht 
eine als Ergebnis der Konferenz ent
standene Niederschrift, sondern ledig
lich den nunmehr mit der Unterschrift 
des Teilanstalters versehenen Entwurf 
des Gruppenleiters. Die Entwürfe sind 
offensichtlich stets so außerordentlich 
gut, daß die anderen Konferenzteilneh
mer die darin enhaltenen Bewertungen 
auch ohne Gedankenaustausch einfach 
übernehmen und sich zu eigen machen 
können. Das spart natürlich Zeit und 
viel Energie! 

Im Gegensatz zur Teilanstalt II hat im 
Falle eines in der Teilanstalt Ifi unter
gebrachten Gefangenen tatsäch lieh so 
etwas wie eine Konferenz stattgefunden. 
Waren die Umstände, in denen diese 
Konferenzabgehalten wurde, überhaupt 
geeignet, den Gefangenen beurteilen zu 
können? Wie im folgenden dargelegt 
wird, wohl kaum. Wer hat an der Konfe
renz teilgenommen? Ein Teilanstaltslei
ter sowie dessen Vertreter, diebeideden 
Gefangenen noch nie zuvor gesehen, 
geschweige denn gesprochen haben. 
Eine Gruppenleiterin, die den Gefan
genen seit der nunmehr über sechs 
Monate zurückliegenden Vollzugsplan
fortschreibunglediglich 2-3 Mal jeweils 
wenige Minuten gesehen und gespro
chen hat. Auch über die andere 
Konferenzteilnehmerin. eine 
Gruppenbetreuerin, gibt es nichts ande
res zu berichten. Die Kontakte der 
Gruppenbetreuer zu den Gefangenen 
beschränken sich nämlich in der Regel 
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auf die kurzen Augenblicke. in denen sie 
deren Zellentüren auf- oder abschließen. 
Ach ja; der Werksmeister des Betriebes, 
in dem der Gefangene tätig ist, bat eben
falls an der Konferenz teilgenommen, 
dies allerdings, dank der technischen 
Fortschritt, »im Wege der Telefonkon
ferenz«. 

Wie haben es diese Konferenzteil
nehmer vermocht, diesen Gefangenen 
unter den gegebenen Voraussetzungen 
einzuschätzen und zu beurteilen? Na 
überhaupt nicht! Darum flüchten sie sich 
auch in Floskeln, die sich jeder inhaltli
chen Überprüfung entziehen. Die Grup
penleiterin behauptet z.B. einfach, daß 
sich im Hinblick auf die Straftataufar
beitung seit der letzten Vollzugsplan
fortschreitung keine Änderungen erge
ben habe. Die frage ist, wie sie dies 
beurteilen können will? Seit der letzten, 
nunmehr sechs Monate zurückliegenden 
Vollzugsplanfortschreibung hat sie mit 
dem Gefangenen kein einziges Gespräch 
geführt, das die »Straftataufarbeitung 
zum Thama hatte und in dem genau 
diese Frage hätte geklärt werden können. 
Sie selbst ist nicht auf den Gefangenen 
zugegangen. und als der Gefangene 
mehrmals von sich aus das Gespräch 
mit ihr suchte, hatte sie keine Zeit. 

Wie wenig Zeit die Verantwortlichen 
für eine qualifizierte Beurteilung der 
Gefangenen haben, wird auch durch 
die äußere und inhaltliche Gestaltung 
der Konferenzprotokolle deutlich. Diese 
bestehen nunmehr aus Vordrucken zum 
ankreuzen. Die Beurteilung des Gefan
genen beschränkt sich auf das Ankreu
zen und ggf Ergänzen von vorformu
lierten Floskeln. Nähere Erläuterungen 
darüber, wie diese Beurteilungen 
zustande kommen, sind offensichtlich 
nicht vorgesehen. Im Falle des oben 
erwähnten Gefangenen bestand die 
Beurteilung aus 15 Kreuzen und eini
gen handschriftlichen Ergänzungen. die 
zusammengerechnet jedoch nicht mal 
100 Worte beinhalten. 

Nichts an dieser Art der Vollzugs
planung läßt sich mit den gesetzlichen 
Vorgaben vereinbaren. Selbst Entschei
dungen des Berliner Kammergerichts, 
die detailliert festlegen, wie ein Voll
zugsplan vorzubereiten und inhaltlich 
zu gestalten ist, werden mißachtet. Der 
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»Vollzugsplan ist [zwar] mit der Ent
wicklung des Gefangenen und weiteren 
Ergebnissen der Persönlichkeitserfor
schung in Einklang zu halten« (§ 7 
Abs. 3 StVollzG). Die Verantwortli
chen scheinen jedoch zu glauben, daß 
auch der Blick durch ein Fernglas aus
reicht, um die Entwicklung des Gefan
genen beurteilen zu können. Wo man 
Persönlichkeitserforschung auch aus der 
Ferne betreiben zu können glaubt, ist 
das Legen von Tarot-Karten nicht mehr 
rern. ~ 

Ob Gott 
Teli-Ohoooooo 

Das Berliner Informationsfreiheitsge
setz gibt jedem Bürger das Recht, 
alle von Berliner Behörden abgeschlos
senen Verträge einzusehen. Ausnah
men sind nur möglich, wenn durch 
die Veröffentlichung des Vertrages dem 
Vertragspartner der Behörde ein nicht 
unwesentlicher wirtschaftlicher Scha
den entstehen könnte. Der zwischen der 
JVA Tegel und der Telefongesellschaft 
Telio Mitte vergangeneo Jahres abge
schlossene Vertrag bedarf dabei offen
sichtlich strengster Geheimhaltung. Seit 
fast einem dreiviertel Jahr versucht 
der liehtblick nun die Verträge 
einzusehen. Bislang haben es die Ver
antwortlichen jedoch geschafft , dies 
mit den üblichen Hinhalte-Taktiken zu 
verzögern. Damit die Redaktion auch 
in Zukunft die Verträge nicht einsehen 
darf. hat die Fa. Telio sogar eine 
Anwalts-Kanzlei eingeschaltet. 

fndes gibt es andere Neuigkeiten von 
der Telio-Front. Was bislang viele ver
muteten, ohne es jedoch beweisen zu 
können, ist jetzt offiziell: auch bei der 
Telio gibt es »fehlerhafte Abbuchun
gen«. Ein Gefangener wunderte sich 
jedenfalls, daß aufseinem Telefonkonto 
plötzlich etwa 3,- Euro fehlten. Die 
Suche nach dem Verbleib des Geldes 
gestaltet sich jedoch recht schwer, weil 
den Gefangenen die Einzelverbindungs
nachweise vorenthalten wurden. Um 
diesen zu bekommen, soll der Gefan
gene nämlich erst eine Unregelmäßigkeit 
bei der Abrechnung nachweisen, obwohl 
diese Beweisführung ohne Einzelver-

bindungsnachweis erst gar nicht oder 
nur schwer möglich ist. 

Der oben erwähnte Gefangene 
bestand jedoch nachdrücklich auf 
Aushändigung eines Einzelverbindungs
nachweises. Und siehe da: ihm wurden 
zwei nicht geführte Telefongespräche 
berechnet. Er hatte zwar versucht, mit 
diesen Anrufen zwei Berliner Abgeord
nete zu erreichen. Wegen der Abwesen
heit der Abgeordneten war eine Verbin
dungjedoch nicht zustande gekommen. 
Die Telio berechnete dem Gefangenen 
die Anrufe aber trotzdem mit 15 bzw. 
17 Minuten. Das Kuriose: der Gefan
gene soll laut Einzelverbindungsnach
weis beide Gespräche zeitgleich geführt 
haben, was technisch ausgeschlossen 
ist. 

Das war möglicherweise auch der 
Grund, warum die Telio dem Gefange
nen die zu Unrecht abgebuchte Summe 
anstandslos rückvergütet hat. Sonst hätte 
der Gefangene selbst den Beweis führen 
müssen, dass er die berechneten Telefo
nate gar nicht geführt hat. Wie dem auch 
sei: der Berliner Datenschutzbeauftragte 
hat mit seiner vorläufigen datenschutz
rechtlichen Bewertung der Telio-Anlage 
der JVA Tegel bereits am 27.05.2002 
mitgeteilt, dass die Gefangenen einen 
Rechtsanspruch auf die Einzelverbin
dungsnachweise haben. So haben die 
Gefangenen wenigstens in Zukunft die 
Möglichkeit, die Abrechnungen einzu
sehen und auf ihre Richtigkeit hin zu 
überprüfen. 

Viele Gefangene hatten sich beim 
Datenschutzbeauftragten beschwert, 
dass sie durch die JVA Tegel genötigt 
werden, der Fa. Telio ihre amen 
und Buchnummern mitzuteilen. Wer 
sich weigert, verliert nämlich die 
Möglichkeit zu telefonieren. Viele 
Gefangene haben daher dem Daten
transfer zähneknirschend ihre Zustim
mung erteilen müssen. Inzwischen ist 
die Telio-Anlage bereits fast ein Jahr 
in Betrieb. Trotzdem hat eine 
abschließende datenschutzrechtliche 
Bewertung der Anlage noch nicht erfol
gen können, weil die JVA Tegel offen
sichtlich auf Zeit spielt und auf die 
Schreiben des Datenschutzbeauftragten 
stets erst nach einigen Wochen oder 
Monaten antwortet. Die Zeit spielt gegen 
die Gefangenen und die Daten fließen 
munter weiter. ~ 



TAL 111 
Offener Brief eines Gefangenen an den 
Leiter der TA III 

»Sehr geehrter Herr A.! 
Als Insasse der von Ihnen geleiteten 

TA III wähle ich die Form des offenen 
Briefes ganz bewußt, um gegen die 
Ablösung des Insassenvertreters Bernd 
S. zu protestieren. 

Abgesehen davon, dass ich überzeugt 
davon bin, dass diese Maßnahme keinen 
rechtlichen Bestand haben wird, kann 
ich nur staunen, mit welcher { .. 
Dreistigkeit} Sie Ihr persönliches 
Rechtsverständnis immer wieder zu 
Ihrer Handlungsgrundlage erklären. 

Ihrem Dienstherren muß man vor
werfen, dass er Sie gewähren läßt, 
damit übernimmt er auch die Verant
wortung für die vielen nicht resoziali
sierten Gefangenen, die faktisch ohne 
jede Vorbereitung nachjahrelanger Haft 
entlassen werden. 

Sie persönlich gefährden durch Ihr 
Verwaltungshandeln die innere Sicher
heit und die gesamte Bevölkerung, indem 
Sie entgegen dem Gesetzesauftrag einen 
Verwahr- und Sühnevollzug schaffen, 
der niemanden resozialisiert, sondern 
zu einem in der Tat beängstigenden Pro
zentsatz Rückfalltäter produziert. Und 
jeder Täter hinterläßt Opfer. 

Dies waren Dinge, die Ihnen der 
Insassenvertreter Bernd S. Vf)rgewor
fen hat. Sowohl Ihnen als auch dem 
Anstaltsleiter und Ihrem Dienstherren. 
Anläßlich eines Gespräches mit Ihnen 
und dem AL sowie Herrn Krebs von der 
SenJust, im Rahmen des Hungerstreiks 
August 2001, wa,- ic selbs egYL 

Achtung Absender! 
Vielen Zuschriften ist nicht oder nur schwer zu entnehmen, ob sie zur 
Veröffentlichung bestimmt sind oder nur das redaktionelle Informations
bedürfnis befriedigen sollen. Hilfreich wäre auch ein Hinweis darauf, ob 
der Name des Zusenders voll, abgekürzt oder (nur in Ausnahmefällen) 
gar nicht genannt werden soll. Auf alle Fälle behalten wir uns Kürzungen 
vor ; keinesfalls er folgen Honorarzahlungen. libli 

wie Sie empört darauf reagierten, als 
Herr S. Ihnen vorwarf Beschlüssen 
und Weisungen des Gerichts nicht zu 
folgen, sondern statt dessen Ihrer eige
nen Rechtsauffassung weiter folgen. 

Trotz Beschluß des Kammergerichts, 
dass private Bettwäsche zu genehmigen 
sei, verweigern Sie einzelnen Gefange
nen diese Genehmigung nach wie vor. 
Da die Rechtsprechungfür Berlin durch 
das Kammergericht klargestellt wurde, 
läßt sich Ihre Haltung nur mit Willkür 
erklären. 

Im anderen Fall haben Sie allen 
Ihnen namentlich bekannten Gefan
genen, die am Hungerstreik beteiligt 
waren, in ihren Vollzugsplänen beschei
nigt, dass: »Ihnen die erforderliche 
Vereinbarungsfähigkeit nicht beschei
nigt werden kann, da durch die Beteili
gung am Hungerstreik Persönlichkeits
defizite zu Tage getreten sind .. . «, die 
eben für ein Vorwärtskommen im Votl
zug nicht geeignet sind. 

Einem Gefangenen lehnten Sie mit 
dieser Begründung sogar seine Verle
gung in den Wohngruppenvollzug der 
TA VI ab. Welchen Erfolg verspricht 
Ihrer Meinung nach ein Strafvollzug, 
bei dem den Gefangenen vor Augen 
geführt wird, dass Gesetze nur für den 
gut sind, der sie »auslegen«, also hin 
und her biegen kann? 

Die Ablösung des Insassenvertreters 
S. hat nichts damit zu tun, dass Herr 
S. »mehrere § 109 Anträge veranlasst 
hat«, wobei Sie den Beweis fiir diese 
Behauptung nicht erbringen müssen, da 
das Stellen von Anträgen gemäß§ 109 
StVollzG zu den Rechten der Gefan
genen zählt, womit deutlich geworden 
sein dürff§., .li.assJiiedu..kein Grund fiir 

eine Ablösung eines Insassenvertreters 
zu sehen ist. 

Herr S. hat diverse ausländische 
Gefangene dabei unterstützt, ihren 
Rechten, welche Sie ihnen vorenthalten 
haben, Geltung zu verschaffen. Damit 
hat er nicht nur seiner Pflicht als 
gewählter Vertreter der Insassen genügt, 
sondern die Vollzugsbehörde sogar noch 
entlastet, da der Landeskasse die 
Dolmetschergebühren erspart geblie
ben sind. 

Ob diese Handlungsweise nun zu 
»erheblicher Unruhe unter den Gefan
genen führt«. oder nicht doch Ihre ganz 
eigene Art von Führungsstil, mögen Sie 
selbst, vor allem aber Ihr Dienstherr 
beurteilen. 

Schließlich und endlich möchte ich 
Sie noch fragen, warum Sie Herrn S. 
umfangreich über den § 160 StVol!zG 
belehren, wo Sie doch scheinbar selbst 
der Belehrung bedürfen? Insassenver
treter müssen nach dem Gesetz, welches 
Sie so vortrefflich in Ihrem Bescheid 
zitieren, gewählt werden. Der derzei
tige Insassensprecher, der durch Sie 
eingesetzt wurde, ist vor ca. 6 Monaten 
von allen rfmtern zurückgetreten. Nun 
davon auszugehen, dass er trotzdem -
quasi per dieturn - legitimierter Insas
senvertreter werden könnte, ist schlicht 
und ergreifend ein Irrtum. 

Der derzeitige Insassensprecher 
könnte seine Legitimation nur dadurch 
erlangen, dass 

1. die TA III eine Insassenvertreter
wahl veranlasst, und er sich gegen die 
anderen Kandidaten auf seiner Station 
durchsetzt, 

2. alle gewählten Stationssprecher 
mit ihrer Mehrheit für ihn als Haus-

der- li e h eb li ck 3/ 2002 19 
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sprecher stimmen. 
Jede andere von Ihnen gewählte 

Möglichkeit würde rechtswidrig sein, 
was dann gerichtlichfestgestellt werden 
müsste und den Steuerzahl/er zum wie
derholten Male völlig unnötig belastet. 

Kritikunfähigkeit, mangelhaftes 
Verständnis von rechtstaatlichem Han
deln, fehlendes Fingerspitzengefühl, 
Arroganz und Willkür sind in Berlin 
offensichtlich kein Hindernis, um eine 
Führungsposition in der Verwaltung zu 
bekleiden. Da Sie kein Berliner sind, 
mögen Sie davon unbeeindruckt blei
ben. Aber ich als Berliner fange an, 
mir um meine Stadt richtig Sorgen zu 
machen. 

Hochachtungsvoll 
Wieland H. 

Unbequem 
- Vollzugsplan die X-te-

Auf mangelhafte Volf=ugsplankonferen
zen hat der liehtblick oft genug hin
gewiesen. Dass auch die reine Willkür 
herrschen kann, berichtet ein Mitgefan
gener aus der TA /II, der uns zahlreiche 
Schriftstücke zur Prüfung vorgelegt hat. 
Hieraus wird ersichtlich, dass die TA
Leitung sich nichr scheut, einem unbe
quemen Gefangenen mit äußerst unkon
ventionelen Mitten zu begegnen. 

Am 13.06.2002fandfürdiesen Gefan
genen eine Vollzugsplankonferenz statt, 
an der er, entgegen der sonst gängigen 
Praxis, teilnehmen durfte. Hier nun 
nachfogend das von dem Gefangenen 
unmittelbar nach der Konferenz gefer
tigte Gedächtnisprotoko/1: 

Teilnehmer: Stellvetr. TAL, GL'in, 
Gruppenbetreuer {nicht auf der betref 
fenden Station tätig), Gefangener. 

Stellvertr.TAL: >>Warum wenden Sie 
sich an wichtige Personen von 
außerhalb? Auf jeden Fall haben ihre 
Briefehen und Wörtchen keinen Wert. 
Ich werde hier iiber ihr Schicksal ent
scheiden. Wenn Sie so weiter machen 
wie bisher, verlieren sie Ihre 2/3-Abstel
lung und eine mögliche Verlegung in 
den offenen Vollzug. Ihre GL in, Frau 
G., ist eine talentierte, objektive und 
kompetente GL'in und nach ihrer Auf 
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fassung arbeiten sie Ihre Straftat nicht 
auf Ihr Wunsch auf Verlegung zu einem 
anderen Gruppenleiter ist abgelehnt. So 
lange ich in der TA /I/ arbeite, bleibt 
Frau G. Ihre zuständige GL'in. In 3 
Monaten findet eine neue Konferenz 
statt. Wenn Sie Ihr Verhalten ändern, 
wird dann die Frage möglicher Lok
kerungen und offener Vollzug geklärt. 
Jetzt bin ich nicht bereit, Ihnen ein 
Geschenk zu machen.« 

Gef: Wegen der Straftataufarbeitrmg 
habe ich mich mehrfach schriftlich und 
mündich an Frau G. gewandt. Unauf 
gefordert habe ich mich an die PTB 
gewandt. Zwei Gespräche fanden mit 
Frau G. wegen der Straftataufarbeitung 
statt. Hierbei äußerte sie, sie hätte keine 
Ahnung, wie Straftataufarbeitungfunk
tioniert. Außerdem ist sie (fälschlich) 
von einer Verurteilung wegen Raubes 
ausgegangen, beim zweiten Gespräch 
von einem falschen früheren Arbeitge
ber. Bitte lesen Sie {stellvertr. TAL) die 
diesbezüglichen Protokolle. 

Stellvertr. TAL: Die interessieren 
mich nicht. 

Gef: Wie ist der Stand bezügl. O.K.? 
Stellvertr. TAL: in Zukunft werden 

wir die Frage zur O.K. zusammen mit 
der GL'in entscheiden. Und das ist noch 
ein Argument gegen die Verlegung in 
den offenen Voll=ug. 

Gef: Aber Sie selbst haben vor 2 
Wochen einen Brief in Sachen O.K. 
verfasst und geäußert, dass hier keine 
Beschränkungen auferlegt sind. 

Stellvetr. TAL: Ja? Aber das weiß ich 
nicht. Jedenfalls hat die StA geschrie
ben, aufgrund Ihres Urteils haben Sie 
Ihre Straftat nicht alleine begangen, 
daher im Rahmen der O.K. Übrigens. 
im EWA-Beschluss steht eine Verlegung 
nach Haus VI, hierüber muss noch 
befunden werden. Sie müssen Ihre Straf 
tat aufarbeiten. 

Gef: Können Sie mir bitte erklären, 
was Sie und der Gesetzgeber unter 
Straftataufarbeitung verstehen. 

Stellvetr. TAL: Sie sollen immer zu 
Ihrer zuständigen GL'in gehen. Und 
warum arbeiten Sie nicht in der JVA 
Tegel? 

Gef: Aus meiner Gefangenenakte 
wird ersichtlich,' dass ich mindestens 20 
Anträge auf Arbeit gestelf habe. Sie blie
ben alle ohne Antwort und ohne E1jolg. 

Stelvertr. TAL: Ihr Verhalten in der 

TA /11 isr schecht. Sie kommen Ihren 
Pflichten nicht nach. 

Gef: Seit meiner Ankunft in Tege/ 
habe ich keine Disziplinar- oder Haus
strafen erhalten. Ich verhalte mich 
gegenüber allen Mitgefangenen und 
Bediensteten korrekt und folge allen 
Anweisungen. Ich erfülle alle gesetzli
chen Normen. 

Stellvertr. TAL: Ja, aber trotzdem ist 
Ihr Verhalten sc/recht. 

Gef: Ich bitte um eine Kopie des 
Konferenzprotokolls und der jetzigen 
Vollzugsplanfortschreibung 

Stelvertr. TAL: Ja. 
Gruppenbetreuer: Wofür brauchen 

Sie das? Einfach zur Kenntnisnahme 
oder wofür? 

Gef Wenn ich nichtfalsch liege, dann 
ist das mein Recht. 

Gruppenbetreuer: Aber trotzdem, 
wofür? 

Fazit des Gefangenen: So lief also 
meine Volzugsplankonferenz Es wurde 
keine einzige Frage zu meiner familiären 
Situation oder zu den Ursachen meiner 
Straftat, über meine Zukunftsabsichten 
nach der Haft oder über meine Pro
bleme während der Haft gestellt. Kein 
Angebot, zum Beispiel die von mir mit
gebrachten Dokumente zu lesen, wurde 
vom stellvertretenden TAL wahrge
nommen. Meine Gruppenleiterin blieb 
während der ganzen Konferenz stumm. 

Ich gehe davon aus, dass ich auch 
weiterhin in meinen 
Resozialisierungsbemühungen behin
dert werde, sei es durch den angeb
lichen OK-Vermerk oder weil meine 
Gruppenleiterin einfach mit mir nicht 
klar kommt. Was bleibt mir also ande
res übrig, als mich auch weiterhin um 
Hilfe von außen zu bemühen. Und das 
wird mir zum Nachteil ausgelegt. 

Dmitrij B. 

Pfändung 
. . . so lautet die Überschrift eines 

Artikels in einer Tageszeitung, der mich 
dazu veranlasste, über Pfändungen in 
der Haft nachzudenken. 

Draussen, im Leben stehend, hat man 
in der Regel Einnahmen und Ausga-



ben, wohl in den meisten Fällen knapp 
bemessen. Doch kommt man mit dem 
Gesetz in Konflikt, ändern sich schnell 
die Verhältnisse. Einnahmen bleiben 
aus, die Ausgaben wachsen, erhöhen 
sich durch Gebühren, Zinsen, Porto 
etc. 

In der V-Haft steht man vor vielen 
Problemen, eines davon ist wohl immer, 
nimmt man die Briefmarke und schreibt 
einem seiner Angehörigen oder beginnt 
man einen meist unüberschaubaren 
Berg von Verpflichtungen abzubauen 
oder zumindest einen Stop 
herbeizuführen? (. . .) Zwischenzeitlich 
treffen die ersten Mahnschreiben ein, 
(. . .) spätestens hier wäre der Weg zur 
Schuldnerberatungfällig. (. . .)Zusätzlich 
wird man vom laufenden Verfahren 
abgelenkt, aber die Gläubiger wollen 
ihr Geld oder zumindest eine Zah
lungsvereinbarung, damit sie die Akte 
vorläufig bei Seite legen können. 
Versäumt man, sich zu diesem Zeit
punkt mit den Gläubigern auseinander 
zu setzen, werden die Pfändungs- und 
Oberweisungsbeschlüsse von den 
Gerichten besiegelt, für den Betroffe
nen wird wieder eine Türe geschlossen 
und er ist nicht mehr geschäftsfähig. 

Hat man dann die V-Haft hinter sich 
und ist die Einweisung in den Vollzug 
abgeschlossen, kann man wieder planen 
und sich um einen der wenigen und 
begehrten Arbeitsplätze bemühen. Wenn 
jedoch die Gläubiger inzwischen bereits 
Pfändungen veranlasst· haben, kann 
einem schon mal die Frage im Kopf 
rumgeistern »Warum soll ich denn 
arbeiten gehen, es wird ja doch alles 
gepfändet«. Doch auch zu diesem Zeit
punkt kann man sich noch mit seinen 
Gläubigern einigen. Ich habe diese 
Erfahrung gemacht. Es war ein langer 
Weg bis ich wieder bestimmen durfte, 
wem ich mein Eigengeld überlasse. 
Meine Klage bis zum Bundesverfas
sungsgericht auf Einholung der 
Pfändungsfreigrenze laut Tabelle wurde 
abgewiesen. Wer sein Leben bestimmen 
will, muss seine Schulden bezahlen, und 
das kann durchaus mit Kosten, auch 
nicht eingeplanten, verbunden sein. So 
berechnet zum Beispiel die JVA Tegel 
fiir Kopien, die man meist dringend 
benötigt, pro DIN-A4-Seite 1,00 DM 

bzw. 0,50 Eurocent. Und zu allem 
Überfluss sind auch die Wartezeiten für 
solch eine Kopie schlecht zu toppen. 
Es kann schon mal bis zu 6 Wochen 
dauern. 

Ich möchte mich jedenfalls für die 
freundliche Unterstützung von JVA
Bediensteten bedanken, dass ich jetzt in 
der Lage bin, mir selbst zu helfen. 

FalkoS. 

N eustrelitz 
Fühlt Euch gegrüßt ... ! { . .} 
Mit leichtem Unverständnis muß ich 

in so manchem Bericht lesen, wenn 
da der Behandlungsvollzug so gelobt 
und gefordert wird. Da ich/wir leider 
auch schon so einige Jahre »Karriere« 
in anderen Vollzugsformen/Anstaften 
machen mußte(n), sind wir von dem 
hier praktizierten Behandlungsvollzug 
zutiefst entsetzt. Beinah täglich sehnen 
wir uns in die »guten, alten Zeiten« 
zurück. Das nicht etwa aus purer 
Gewöhnung, sondern ganz objektiv aus 
den Umständen die sich hier ergeben 
haben. In dieser neuen Anstalt sind 
wirklich alle vom Gesetzgeber gefor
derten Ansprüche vereinigt, nur leider 
nicht aus Sicht der Gefangenen. Geset
zestexte sind ja fast immer Auslegungs
sache ... ! 

Vielmehr bleibt einem das Gefühl 
nicht verwährt, das hier e1mge 
Machtlüsterne nach Gutsherrenart ihre 
Knechte züchtigen wollen. Da kann 
auch nicht das optisch schöne ;{ussere 
darüber hinweg täuschen, denn »mehr 
Schein als Sein«! Wahrscheinlich soll 
es eher irgendwelche Delegationen, die 
die Anstalt besichtigen, beeindrucken. 
Wozu sonst die Parkbänke, wenn sich 
doch kein Gefangener darauf hinsetzen 
darf? 

Das alles unter dem Deckmantel der 
erzieherischen Maßnahmen, egal wie 
abwegig die manchmal auch sein mögen. 
Für gewisse Leute schlechtweg uninter
essant! Getreu dem Motto; was wir uns 
einmal ausgedacht haben, ziehen wir 
auch durch, und daran wird auch nicht 
gerüttelt! Gleich wie absurd sich man
ches auch in der Praxis herausstellen tut. 
{ .. ]Voll Wehmut denken wir an andere 
Zeiten, wo wir uns auch noch glückliche 
Besitzer privater Kleidung, Play-Sta
tion und Kraftsporträumen bezichtigen 
konnten. Seid stolz, bei allen Widrigkei
ten die der Knastalltag mit sich bringt, 
auf solche Errungenschaften! { . .} 

Viele Grüße von mir und vielen ande
ren Leidensgenossen aus Neustrelit= 
und macht weiter so! 

»Parole Durchhalten« 
Marco und Johannes L. 

\ 

" 
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Bundesverfassungsgericht 
BVerfG: Neuregelung der Gefangenenentlohnung verfas
sungskonfor m 
Beschluß vom 24. März 2002- 2 BvR 2175/01 -

Die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsge
richts hat eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung 
angenommen, mit der die Verfassungswidrigkeit der neugere
gelten Gefangenenentlohnung geltend gemacht worden war. 

In einer Senatsentscheidung aus dem Jahr 1998 hatte das 
Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die damals gel
tenden Vorschriften zur Gefangenenentlohnung, die einen 
Mindestlohn auf fünf Prozent der sozialversicherungsrecht
lichen Bezugsgröße festlegen, nicht mit dem verfassungs
rechtlichen Gebot der Resozialisierung zu vereinbaren seien. 
Der Gesetzgeber sah daraufhin in einer Neuregelung u.a. die 
Anhebung von fünf Prozent auf neun Prozent der sozialver
sicherungsrechtlichen Bezugsgröße in Kombination mit der 
Möglichkeit, durch Arbeit die Haftzeit zu verkürzen oder 
sonstige Hafterleichterungen zu erreichen, vor. Diese Neu
regelung war in der Folgezeit Gegenstand zahlreicher Ver
fassungsbeschwerden. Ihre Verfassungsmäßigkeit hat die 3. 
Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts 
nunmehr auf der Grundlage der Maßstäbe, die in der Senat
sentscheidung aus dem Jahr 1998 entwickelt worden waren, 
festgestellt. 

Die Kammer weist darauf hin, daß die Entscheidungen 
des Gesetzgebers, auf welche Art und in welchem Umfang 
die Pflichtarbeit von Gefangenen entlohnt wird, vom Bun
desverfassungsgericht nur eingeschränkt überprüft werden 
können. Es ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, 
darüber zu entscheiden, ob aus vollzugspolitischer Sicht eine 
Erhöhung des Arbeitsentgeltes geboten ist. Dem Gesetzgeber 
steht für die Entwicklung eines wirksamen Konzepts bei der 
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Ausgestaltung der Gefangenenentlohnung ein weiter verfas
sungsrechtlicher Gestaltungsspielraum zu. Dieser wird durch 
die weiter verschlechterte Produktivität von Gefangenenar
beit, die mit der allgemeinen. von hoher Arbeitslosigkeit und 
Staatsverschuldung gekennzeichneten wirtschaftlichen Lage 
am Arbeitsmarkt einhergeht, eingeschränkt. Droht bei weiter 
abnehmender Produktivität durch ein Ungleichgewicht von 
Lohnkosten und Ertrag die Schließung von Anstaltbetrieben. 
liefe dies dem Resozialisierungskonzept durch Arbeit gerade 
zuwider. 

Die Höhe des Arbeitsentgelts ist von Verfassungs wegen 
erst dann zu beanstanden, wenn es zusammen mit dem ande
ren Vorteilen, die für die Gefangenenarbeit gewährt werden. 
offensichtlichnicht geeignet ist, den Gefangenen im gebotenen 
Mindestmaß davon zu überzeugen, daß die Erwerbstätigkeit 
zur Herstellung einer Lebensgrundlage sinnvoll ist. Aus
gehend von diesem Maßstab entspricht die Neuregelung 
noch dem verfassungsrechtlichen Resozialisierungsgebot. Der 
Gesetzgeber hat die äußerste Grenze einer verfassungsrecht
lich zulässigen Bezugsgröße noch gewahrt. 

Wie die Kammer weiter ausführt, kommt neben der Gefan
genenentlohnung vor allem den Regelungen über die Freistel
lung in Abhängigkeit zur geleisteten besondere Bedeutung 
zu. Die Aussicht, vorzeitig die Freiheit zu erlangen, hat für 
einen Gefangenen einen derart hohen Stellenwert, dass sie als 
Mittel der Entlohnung geeignet ist, das Resozialisierungsge
bot umzusetzen. Im Hinblick auf die Bezugsgröße der finan
ziellen Entlohnung und den Umfang der zur gewährenden 
freistellung bleibt der Gesetzgeber aber aufgefordert, diese 
nicht festzuschreiben, sondern einer steten Prüfung zu unter
ziehen. 

Beschluss vom 24. März 2002- Az. 2 BvR 2175/01 

Aufklärungspflicht der StVK 
zit. n. NStZ 2002, Heft 4, S. 224 

Für das Verfahren in Strafvollzugssachen gilt der Grund
satz der - von Amts wegen zu erforschenden - »mate
riellen Wahrheit« (§ 120 StVollzG, § 244 II StPO). Dies 
bedeutet, dass die StVK den Sachverhalt, von dem sie aus
gehen will, selbst zu überprüfen und gegebenenfalls, wenn 
die von der Ansta lt getroffenen Tatsachenfeststellungen 
bestritten werden, selbst Beweis zu erheben hat. (Ls d. 
Schriftltg.) 

OLG Hamm, Beschl. v. 18.9.2001 - I Vollz (Ws) 183/2001 

Zum Sachverhalt: Mit seinem Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung hat der Betroffene die Aufhebung der Ent
scheidung der JVA begehrt, mit der seine Verlegung in den 
geschlossenen Vollzug angeordnet worden ist. Die Verle
gung erfolgte, weil nach dem Vortrag der JVA der Betr. 
am 11.1.2001 den Brot austeilenden Gefangenen im Spei-



sesaal ins Gesicht geschlagen haben soll, weil dieser ihm 
angeblich zu kleine Scheiben zugeteilt habe. Der Hergang 
der Ereignisse sei durch den in unmittelbarer 1\ähe stehenden 
Justizvollzugsobersekretär K belegt. Bei der Entscheidung sei 
darüber hinaus berücksichtigt worden, dass der Betr. erheb
lich einschlägig vorbestraft sei. Auch während der laufenden 
In haftierung seien wiederholt Probleme mit Mitgefangenen 
aufgetreten, die sich durch das aggressive Verhalten des 
Betr. bedroht gefühlt hätten. Der Betr. hat bestritten, sich 
gegenüber einem Mitgefangenen tätlich verhalten zu haben. 
Mit dem angefochtenen Beschluss hat die StVK des LG Bie
lefeld den Antrag des Betr. als unbegründet zurückgewiesen. 
Die Rechtsbeschwerde des Betr. hatte Erfolg. 

Aus den Gründen: .. . Das Rechtsmittel hat auch einen 
zumindest vorläufigen Erfolg, weil der Beschluss der StVK an 
einem durchgreifenden Mangel leidet. Für das Verfahren in 
Strafvollzugssachen gilt der Grundsatz der - von Amts wegen 
zu erforschenden - »materiellen Wahrheit« (§ 120 StVollzG, 
§ 244 II StPO). Dies bedeutet, dass die StVK den Sachverhalt, 
von dem sie ausgehen will, selbst zu überprüfen hat und ggf. , 
wenn die von der Anstalt getroffenen Tatsachenfeststellun
gen bestritten werden, selbst Beweis zu erheben hat (Senats
beschl. v. 21.4.1994 - 1 Vollz [Ws) 45/94; OLG Frankfurt bei 
Bungert NStZ 1994, 380; Calliess/Müller-Dietz StVollzG, 8. 
Auf!.,§ 115 Rn 2) . Denn gemäß§ 120 StVollzG i.V. mit § 244 
II StPO ist die StVK verpflichtet, zur Erforschung der Wahr
heit die Beweisaufnahme von Amts wegen aufalle Tatsachen 
und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung 
von Bedeutung sind. Ob und inwieweit eine entscheidungser
hebliche Behauptung zutrifft, unterliegt deshalb im Zweifels
fall der Aufklärungspflicht der StVK. Den Ast. trifft weder 
eine Bweislast noch ein Beweisrisiko; ein rechtlich erhebli
ches Vorbringen kann nur unberücksichtigt bleiben, wenn es 
widerlegt ist (Calliess/Müller-Dietz aaO). 

Dieser ureigenen Verpflichtung ist d ie StVK in rechtsfeh
lerhafter Weise nicht nachgekommen. Die StVK hat ihrer Ent
scheidung den Sachvortrag der JVA bezüglich des Vorfalls 
vom 11.1.2001 ungeprüft zu Grunde gelegt, obwohl der Ast. 
die ihm vorgeworfene Tat bestritten hat. Dies widerspricht 
dem Gebot, den Sachverhalt von Amts wegen aufzuklären. 
Die StVK hätte zumindest eine dienstliche Äußerung des 
den Vorfall beobachtenden Justizvollzugsbeamten einholen 
müssen, um sich ein eigenes Bild von der Richtigkeit des 
Sachvortrages des Antragsgegners zu machen. Aus welchen 
Gründen das bloße Bestreiten des Ast. nicht genügen soll, 
ist nicht nachvollziehbar. Falls sich der behauptete Vorfall 
tatsächlich nicht ereignet hätte, hat der Ast. keine andere 
Möglichkeit, als diesen zu bestreiten. Da sich die StVK ledig
lich dem Vortrag der JVA angeschlossen hat, fehlt es an der 
gebotenen Überprüfung der angefochtenen Entscheidung. 

Soweit sich die StVK zur Begründung ihrer Entscheidung 
auf das sonstige Verhalten des Betr. in der Anstal~ bezieht, der 
Leiter der JVA hat diesbezüglich vorgetragen, es seien wieder
holt Probleme mit Mitgefangenen aufgetreten, die sich durch 
das aggressive Verhalten des Betr. bedroht gefühlt hätten, 

ist dem Senat eine rechtliche Überprüfung des angefoch
tenen Beschlusses nicht möglich. Die Entscheidungsgründe 
lassen insoweit nicht in der gebotenen Weise erkennen, wel
chen Sachverhalt das Gericht seiner Entscheidung zu Grunde 
gelegt hat. Der Senat hat in ständiger Rechtsprechung unter 
Hinweis auf die Besonderheiten des revisionsrechtlich ausge
stalteten Rechtsbeschwerdeverfahrens in Strafvo llzugssachen 
ausgeführt, dass die StVK des fü r erwiesen erachteten Sach
verhalt, der ihrer rechtlichen Würdigung zu Grunde liegt. 
in des Gründen des Beschlusses wenigstens in gedrängter 
Form unter Verzicht auf eine Bezugnahme darzulegen hat, 
damit eine rechtliche Überprüfung anband der tatrichterli
chen Feststellungen der StVK ermöglicht wird (Senatsbeschl. 
v. 16.9.1999- 1 Vollz (Ws] 186/99; und v. 1.8.2000- I Vollz 
[Ws] 79/2000; OLG Frankfurt ZfSrVo 2001, 54) . 

Diesen Anforderungen entspricht der angefochtene 
Beschluss nicht. Es mangelt im angefochtenen Beschluss an 
der Wiedergabe der Tatsachen, die die Annahme wiederhol
teT Probleme mit Mitgefangenen begründen. Der Senat kann 
daher nicht überprüfen, welche tatsächlichen Grundlagen der 
Ermessensentscheidung zu Grunde gelegt worden sind. 

Soweit der StVK Einzelheiten zu solchen Problemen 
nicht bekannt geworden sein sollten. wäre gleichfalls die 
Aufklärungspflicht verletzt. Das Gericht hat nach dem Grund
satz der Amtsermittlung den Sachverhalt von Amts wegen 
aufzuklären. Es darf seiner Entscheidung den Sachvortrag 
einer Seite, namentlich die behördlichen Tatsachenfeststel
lungen nicht ungeprüft zu Grunde legen. Vielmehr bleibt es 
entsprechend dem Grundsatz der materiellen Wahrheit zur 
Nachprüfung berechtigt und im Zweifelsfall auch verpflich
tet, ob und inwieweit eine entscheidungserbebliche Behaup
tung zutrifft. 

Der Schutz der 
Menschenwürde im Vollzug 

der Freiheitsentziehung 
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das ist 
geschriebenes Verfassungsrecht (vgl. Art. I GG). So hat die 
Achtung der Menschenwürde auch im Straftäter- Art. I Abs. 
1 GG - , der nicht als bloßes Objekt behandelt werden darf, 
höchste Geltungl (s.a. von Minüber in: StV 4/1994, S. 212f.) . 
Auf dieses elementare Grundrecht kann sich aber allerdigns 
nicht der Straftäter berufen, dessen Ziel es ist, seine gesell
schaftlichen Vorstellungen unter Mißachtung des Lebens. der 
Gesundheit und der Freiheit seiner Mitmenschen durchzuset
zen. Denn ihm steht nicht das Recht zu, sein Menschenrecht 
in Anspruch zu nehmen, aber die Menschenrechte seiner Mit
menschen zu verletzten2. 

Zunächst muß die Behandlung des Inhaftierten seine 
Menschenwürde achten. So darf die Identität der Persön-
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lichkeit in der Haft, und zwar auch bei stark negativer Prägung 
gegen über der Gesellschaft, nicht gebrochen werden3. Darin 
finden auch Maßnahmen zur Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft, z.B. Vollzugslockerungen, ihre Grenzen. Das 
kann im Einzelfall zur Folge haben, daß eine vorzeitige Ent
lassung dadurch wegen des elementaren Sicherheitsinteresses 
der Allgemeinheit nicht in Betracht kommt4. 

Mag auch ein Straftäter noch so aggressiv sein, sich als 
Bedrohung für Mitgefangene erweisen, dürfte gleichwohl 
dessen Unterbringung in einem »Käfigraum« eine erniedri
gende Behandlung des Betreffenden darstellen und dadurch 
gegen seine Menschenwürde verstoßen5. Auch das immer 
vom Zellengang einzusehende Guckloch in der Tür des 
Haftraumes, der sog. »Zellenspion«, verstößt im allgemeinen 
gegen die Menschenwürde, da es einerseits Mitgefangenen 
und andererseits Bediensteten auch ohne zwingenden dienstli
chen Grund den Einblick in den intimen Bereich des Haftrau
mes ermöglicht6. In der gegenwärtigen vollzugliehen Praxis 
wird deshalb kaum vom Persona l beanstandet, daß die Gefan
genen von innen durch Zukleben ihres Spions sich vor neu
gierigen Blicken schützen. 

Ausfluß der Menschenwürdegarantie ist auch der Anspruch 
des Strafgefangenen auf Einzelunterbringung während der 
Ruhezeiten? Jeder Versuch der gegenwärtigen Praxis, eine 
weitere Ausnahme vom Recht auf Einzelunterbringung zu 
entwickeln, übergeht, daß dem Gefangenen der Rückzug aus 
der »Tyrannei der Kameradschaft«8 in die Privatheit sowohl 
aus rechtlichen als auch aus kriminologischen Gründen 
ermöglicht sein muß9. Dies ist auch in der Lehre anerkannt. 

Da das Recht gesellschaftlich bezogen ist und sich durch 
kuturelle Entwicklungen in seiner Ausgestaltung ändert, kann 
auch die Beurteilung, was der Würde des Menschen ent
spricht. nur auf dem derzeitigen Stand der Erkenntnis beru
hen und keinen Anspruch auf zeitlose Gültigkeit erheben (so 
zutreffend von Minüber a.a .O.) . Die Praxis wird daher zu 
berücksichtigen haben, daß bei Einzelunterbringung Inhaf
tierter aus ganz anderen Kulturkreisen die Gefahr der Ver
einsamung besteht. Dies dürfte insbesondere für Inhaftierte 
aus Ländern mit sehr starken Gemeinschaftskontakten gelten, 
für die eine Unterbringung auch des nachts in größeren 
Gemeinschaftsräumen mehr der Anerkennung ihres Mensch
seins aus ihrer gesellschaftlichen Sicht entspricht. 

Auch die gemeinschaftliche Unterbringung in einem 
Haftraum mit einer nicht baulich getrennten und entlüfteten 
Toilette, wie es zum Beispiel heute noch in der Untersuchungs
haft- [ ... ] Berlin Moabit der Fall ist, ist menschenunwürdig, da 
sie ekelerregende Wirkung hatlO. Dies noch forciert dadurch, 
wenn nicht einmal eine Schamwand zur optischen Abtren
nung der Toilette von der übrigen Zelle vorhanden ist; durch 
eine solche Unterbringung wird der Inhaftierte auf primitiv
ste animalische Zustände herabgedrückt Für die Leserin/den 
Leser soll allerdings nicht der Eindruck entstehen, daß es 
überall so zugeht. In den Teilanstalten V und VI der Justiz
vollzugsanstalt Tegel verfügen die Hafträu me über räumlich 
abgetrennte und entlüftbare Toiletten. 
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Ferner verstößt die Anbringung von Fensterblenden vor 
dem Haftraumfenster dann gegen die Menschenwürde, wenn 
durch d iese der Ausblick auf den Himmel oder einen 
bewachsenen/bepflanzten Außenbereich vor dem Haftraum 
verhindert oder nur unter außergewöhnlichen Anstrengun
gen ermöglicht wirdll. Demnach dürften die sog. »Fliegen
g itter« vor den Haftraumfenstern in der UHA Moabit die 
Menschenwürde tang ieren, da durch d iese der Ausblick auf 
den Himmel erheblich erschwert wird. Diese gehören abge
schafft. Denn in den letzten Jahren ist in der zivilisierten 
Gesellschaft immer deutlicher die Umweltbezogenheil des 
Menschen hervorgehoben und als Teil der menschl ichen 
Persönlichkeit anerkannt und in den einzelnen Landesver
fassungen sogar als Staatsschutzziel nidergelegtl2. De~n 
damit handelt es sich um ein Existenzuminimum, das ein 
menschenwürdiges Leben überhaupt erst ausmacht und daher 
auch im Vollzug gewährleistet werden mußl3. 

D ie Wahrung der menschlichen Würde des Gefangenen 
Straftäters im Vollzug stellt für d iesen keine Belobigung dar. 
Sie wird dem Gefangenen den Impuls dafür geben, künftig in 
sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen 
(§ 2 StVollzG). Oliver K. 

I vg l. BVerfGE 45, 187, 227 ff.; BVerfGE 64, 261 ff., 282 ff.; BVerfG 
Beschluß vom 24. April 1986 = NStZ 1986, S. 45lf.: s.a.v. Münch/Kuning, 
KommGG 1992, Anm. 36 zu Art. I. 
2 ln seinem Beschluß vom I. August 1978 - 2 BvR 1013. 1019. 
1034177 - = BVerfGE 49, 24ff., 53ff. hat das Bundesverfassungsgericht 
deshalb das Gsetz zur Änderung des EGGVG vom 30. September 1977 
- >>Kontaktsperregesetz«- fiir RAF-Angehörige als mit dem GG vereinbar 
erklärt. 
3 vgl. Wassermann/Podlech in: AlternativKommGG, Anm. 37 zu An. I. 
4 vgl. Wassermann/Podlech a.a.O. · 
5 vgl. BVerfGE I, 97 ff, 104 f.; s. a. Maunz/Düring, KommGG, Anm. 30 zu 
Art. I. 
6 vgl. BVerfGE 6, 37 ff., 40 f.; 6, 389 ff .. 432 ff. 
7 vgl. OLG Hamm, Beschluß vom 5. November 1998 - I Ws 206. 98 Vollz-
= BlfStrVollzK 211999, S. lf.; s.a. § 18 StVollzG. · 
8 vgl. Radbruch in ZStW 32 (1911), S. 340 = GRGA hrsg. v. Artbur Kauf
mann, Bd. 10, bearb. von Müller-Dietz, 1993, S. 32. 
9 vgl. Seebode in seine Anmerkung zu LG Frankfurt a.~. StV 6/1999, 
S. 325; s.a. schon von Mentig, Die Strafe. II. 1955, S. 219. 291; Schüler 
Springorum, Strafvollzug im Übergang, 1969, S. 209. 
10 so deutlich·: OLG Hamm, MDR 1967, S. 1024 f. = NJW 1967, S. 2040 ff. 
I I vgl. andeutungsweise Kammergericht, Beschluß vom 12. Januar 1984-
NStZ 1984, S. 240; OLG Koblenz, Beschluß vom 4. Oktober 1984 - 2 VAs 
28/84. 
12 vgl. Art. 2 Abs. I der Verfassung des Landes Brandenburg vom 22. April 
1992; von Minüber a.a.O. 
13 vgl. Leibholz/R inckJMesselberger, KommGG, 1992, Rdnr. Slzu Art. I 
m.z.N. aus der BVerfG-Judikatur. 

Bundesverfassungsgericht 
Effektiver Rechtsschutz für St rafgefangene 

Beschluss vom 27.02.2002 - 2 BvR 553/01 und Beschluss 
vom 13.03.2002 - 2 BvR 261/01 

Die 3. Kammer des Zweiten Senats des Bundesverfassungsge
richts hat in zwei Beschlüssen die Beachtung des Grundrechts 



auf effektiven Rechtsschutz für Strafgefangene durch die 
Fachgerichte angemahnt. In den Ausgangsverfahren hatten 
sich die Beschwerdeführer (Bf) jeweils dagegen gewehrt, 
über unterschiedlich lange Zeiträume zu zweit in einer als 
Einzelhaftraum vorgesehenen Zelle untergebracht zu werden. 
Diese Zellen hatten jeweils eine Grundfläche von rund 8 qm 
und waren mit einem Etagenbett, Stühlen, Esstisch, Schrank, 
Waschbecken und Klosett ausgestattet. In dem einen Fall war 
der Bf während eines Gefangenentransportes für fünf Tage 
mit einem weiteren Gefangenen zusammen derart unterge
bracht. Beide durften diesen Raum täglich nur für eine Stunde 
verlassen. Das Landgericht wies den nachträglichen Antrag 
des Bf auf Feststellung der Rechtswidrigkeit dieser Unterbrin
gung als unbegründet zurück, das OLG verwarf seine Rechts
beschwerde als unzulässig. Dabei ging es davon aus, dass die 
beabstandete Unterbringungssituation des Bf unter anqerem 
gegen seine Menschenwürde verstoßen habe. 

In dem anderen Fall war der Bf wegen Überbelegung einer 
Haftanstalt rund drei Monate lang derart untergebrach~. Auch 
hier wies das Landgericht den Antrag auf nachträgliche 
Feststellung der Rechtswidrigkeit der Unterbringung zurück. 
Die Justizvollzugsanstalt habe verbindlich erklärt, dass der 
Bf künftig nicht erneut mit einem anderen Gefangenen im 
Einzelhaftraum untergebracht werde. Das OLG verwarf die 
Rechtsbeschwerde als unzulässig mangels Feststellungsinter
esse. 

Die 3. Kammer des Zweiten Senats hat beide Gericht
sentscheidungen aufgehoben, weil sie die Rechtsansprüche 
der Bf auf effektiven Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG 
verletzten. Zur Begründung führt die Kammer im Wesentli
chen aus, dass die Unterbringung des Strafgefangenen seine 
Menschenwürde verletzen kann. Dem Recht auf Achtung der 
Menschenwürde kommt in der Verfassung ein Höchstwert zu. 
Schon dies lässt in aller Regel nach Erledigung eines Eingriffs 
ein Interesse des Betroffenenan-auch nachträglicher - Fest
stellung der Rechtswidrigkeit als schutzwürdig erscheinen. 
Dabei kann es nicht darauf ankommen, ob eine derartige Ver
letzung nur vorübergehend geschehen ist, denn Achtung und 
Schutz der Menschenwürde ist aller staatlichen Gewalt aufer-
legt. Karlsruhe, den 03. April 2002 

Bundesverfassungsgericht 
Zur Datenspeicherung trotz Freispruchs 

Beschluss vom 16.05.2002 - 1 BvR 225/01 

Die I. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsge
richt hat deutlich gemacht, dass die fortdauernde Speicherung 
von personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Straf
verfolgung rechtmäßig erhoben wurden, nicht automatisch 
unzulässig ist, wenn der Betroffene im Strafverfahren frei
gesprochen wurde. Mit Beschluss vom 16. Mai 2002 hat die 
Kammer deshalb eine Verfassungsbeschwerde nicht zur Ent-

scheidung angenommen, deren Beschwerdeführer (Bf) erfolg
los vor den Verwaltungsgerichten die Löschung von über ihn 
beim Landeskriminalamt geführten Daten verlangt hatte. 

Gegen den Bfwar wegen des Verdachts des sexuellen Miss
brauchs von Kindern ermittelt worden; das Amtsgericht hatte 
ihn aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ein zweites Ver
fahren gleicher Art :wurde nach§ !53 a StPO eingestellt. Der 
Bf sah in der fortdauernden Speicherung seiner Daten unter 
Anderem einen Verstoß gegen das Gebot der Unschuldsver
mutung. 

Wie die Kammer feststellt, steht die Unschuldsvermutung 
der weiteren Speicherung und Verwendung von Daten zur 
Verhütung oder Verfolgung künftiger Straftaten grundsätzlich 
auch dann nicht entgegen, wenn der Betroffene rechtskräftig 
freigesprochen worden ist, sofern die Verdachtsmomente 
dadurch nicht ausgeräumt sind. Die Unschultsvermutung ist 
eine besondere Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips, zudem 
in Art. 6 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
verankert. Sie schützt den Beschuldigten auch vor Nachteilen, 
die einem Schuldspruch oder der Verhängung einer Strafe 
gleichkommen, ohne dass ein rechtsstaatliches Verfahren zur 
Schuldfeststellung vorausgegangen ist. Die Feststellung eines 
Tatverdachts ist jedoch etwas substanziell anderes als eine 
Schuldfeststellung. Dementsprechend ist bei einer Verfah
rensbeendigung durch Einstellung nach § 153 StPO oder bei 
einem Freispruch unter Hinweis auf einen Mangel an Bewei
sen der Tatverdacht nicht notwendig ausgeräumt. Anderer
seits kann nicht festgestellt werden, dass ein solcher Frei
spruch keine Auswirkungen auf die Entscheidung über die 
Aufrechterhaltung der Speicherung hat. Vielmehr ist er bei 
der Prüfung zu berücksichtigen, ob die gesetzlichen Vor
aussetzungen der Datenspeicherung erfüllt sind und sie im 
konkreten Fall dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung 
trägt. Diese Prüfung ist von den Fachgerichten zutreffend vor 
genommen worden. Das Oberverwaltungsgericht durfte im 
konkreten Fall auch von einer hinreichenden Wiederholungs-
gefahr ausgehen. Karlsruhe, den 20. Juni 2002 
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Buchbesprechungen 
Über die Büchertipps hinaus 
veröffentlicht der liehtblick hin und 
wieder ausführlichere Buchbesprechun
gen, zumal wenn es sich um straf- oder 
vollzugsspezifische Themen handelt. In 
dieser Ausgabe gibt es direkt mal eine 
volle Ladung, nämlich die Besprechun
gen zu drei Büchern. 

»Schreiben, um zu überleben« von 
Dr. Nicola Keßler, »Vorhof der Hölle 
- Undercover in Sing Sing« von Ted 
Conover und »Kriminalität als Risiko« 
von Henning Schmidt-Semisch. 

Schreiben, um zu überleben 
icola Keßler untersucht das 

- gefangene Wort-

An der WestHilisehen Wilhelms
Universität in Münster befindet sich im 

»Institut für Deutsche Sprache 
und Literatur und ihre Didaktik« die 

Dokumentationsstelle Gefangenenlite
ratur. Unter der Leitung von Prof. Dr. 
Helmut H. Koch und Dr. Nicola Keßler 
ist hier die wohl umfangreichste Samm
lung an den Strafvollzug betreffenden 
Veröffentlichungen entstanden. 

In 2001 hat Nicola Keßler die Erfah
rungen und Erkenntnisse aus ihrer 
langjährigen Tätigkeit in dem Buch 
l>Schreiben, um zu überleben - Studien 
zur Gefangenen Iiteratur« veröffentlicht. 
Erschienen ist das 621 Seiten starke 
Werk im Forum Verlag Godesberg 
GmbH, Ferdinandstr. 16, 41061 
Mönchengladbach. Nachfolgend eine 
Rezension von Harry Buttersooner, der 
sich damit einverstanden erklärt hat, 
den Text für einen Abdruck im lieht
blick zur Verfügung zu stellen: 

Wenn Literatur, die im Gefängnis 
entsteht, Widerstandsliteratur ist, dann 
leistet auch eine Untersuchung über 
Gefangenenliteratur selbst Widerstand. 
Nicola Keßler läßt den Leser jedenfalls 
nicht im Zweifel, auf wessen Seite sie 
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steht. Dies bedeutet jedoch nicht, daß 
wir es hier mit einer unwissenschaft
lichen Parteinahme für die krimina
lisierte Subkultur zu tun haben. Im 
Gegenteil: kenntnisreich wie kaum ein 
anderes Werk, das die Schattenkultur im 
gesellschaftlichen »Strafraum« beleuch
tet, bietet die Dissertation der Autorio 
gleichermaßen Überblick wie Einblick 
in die Literatur des Widerstands, oder, 
um es mit ihren Worten zu sagen, in 
die »diskursive Auseinandersetzung mit 
der totalen Institution Gefängnis«. Die 
»seriöse analytische Ebene« wird dabei 
nie verlassen, wie Helmut Koch, selbst 
Experte und laujähriger Archivar von 
Randgruppenliteratur in einem einlei
tenden Vorwort betont. 

Um den »Ort der Gefangenenlitera
tur« mit seinen spezifischen Rahmen
bedingungen, mit seinen Disziplinen 
und Deprivationen zu verstehen, ist 
der eigentlichen Diskussion der Texte 
eine ausfUhrliehe sozialwissenschaftli
ehe Rekapitulation der Geschichte, der 
Organisation sowie des recht! ichen Rah
mens des Strafvollzuges in der BRD vor
angestellt. Anknüpfend an die Arbeiten 
Michel Foucaults und Erving Goffmans 
wird die Entwicklung vom Arbeitshaus 
zum Zuchthaus bis hin zum heutigen 
Einzelzellengefängnis nachvollzogen. 

Methodisch nähert sich die Autorio 
den Texten durch die Diskursanalyse. 
Untersucht werden Beiträge in Gefan
genenzeitungen, Knasttexte der RAF
Gefangenen, Korrespondenzen zwi
schen drinnen und draußen, Zellenlyrik 
und von Häftlingen verfaßte Prosatexte. 
Der Leser wird mit einem breiten Spek
trum zeitgenössischer Gefangenenlite
ratur bekannt gemacht, deren gemein
samer Nenner das Anschreiben gegen 
etwas ist: gegen die Isolation, gegen die 
Deprivation, gegen die Willkür, gegen 
die Architektur, gegen den Wahnsinn, 
gegen die Gewalt und gegen den Tod ... 
Widerstand eben. Durch die Analyse 
der Texte, deren Auswahl reich und 
repräsentativ ausgefallen ist. entsteht 
eine Ultraschallaufnahme der Verdau-

ungstrakte unserer Haftanstalten und 
ihrer Insassen. Die Autorin spürt das 
Kranke auf, das sich in diesen Trakten 
eingenistet bat und das sich in den 
Texten der gefangenen Autoren wider
spiegelt. In einem abschließenden Dis
kurs mahnt sie an, alternative Modelle 
der sozialen Heilbehandlung zu erpro
ben. Der »Gefangenenliteratur als Teil 
der Randgruppenliteratur« mißt sie 
»deshalb einen hohen Stellenwert bei. 
weil von ihr noch eine ungebrochene 
Überzeugung von der Machbarkeit 
gesellschaftlicher Veränderung aus
geht«, weil hinter dem Widerstand die 
Hoffnung steht. Das »literarische Enga
gement der Gefangenen« weise Wege. 
wie wir uns neue Gedanken in die 
Köpfe holen können, um schließlich 
»ein menschenwürdiges Zusammenle
ben zu schaffen«. 

Mit ihrer umfangreichen Studie zu 
einem marginalen kulturellen Feld hat 
Nicola Keßler ein Standardwerk der 
Gefangenenliteratur im Nachkriegs
deutschland geschaffen, ein faszinieren
des Lesebuch, in dem auch der aka
demisch ungeübte Leser sich blätternd 
verlieren kann. 

- Harry Buttersooner -

Nicola Keßler 
Schreiben. um zu überleben 
Forum Verlag Godesberg GmbH 
ISBN 3-930982-78-l 
EUR 33,- zzgl. Versandkosten 
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Vorhof der Hölle 
Undercover in Sing Sing 

Schon in der Ausgabe 1-2/2002 als 
Büchertipp vorgestellt, hier nun eine 
Zusammenfassung des (hervorragen
den) Vorwortes von Günter Wallraff, 
dem bekannten deutschen Investigativ
und Undercoverjournalisten, sowie 
einige äußerst beängstigende Zahlen, 
die in ihrer prozentualen Anteiligkelt 
denen aus Deutschland sicher vergleich
bar sind. 

Im vor
liegenden 
B u c h 
berichtet 
Conover 
über sein 
bisher 
zeitauf
wendig
stes und 
radika l 
stes Sozi
alexperi
ment im 
Selbst

versuch. Seine Erzählung ist von einer 
schonungslosen Offenheit und einer Ehr
lichkeit gegen sich selbst, die bis an 
die Grenze geht. Keine soziologisch
wissenschaftliche Untersuchung könnte 
diesen Erkenntniswert verschaffen, und 
an Spannung kann es sein Insiderbe
richt mit manchem Krimi aufnehmen. 
( ... ) 

In Sing Sing erlebt Conover die krasse 
Aufspaltung der Gesellschaft in Ange
sehene und Geachtete und endgültig 
Ausgestoßene und Geächtete tagtäglich 
in albtraumartiger Übersteigerung. Er 
empfindet seine Tätigkeit wie ein Lage
rist in einem riesigen Lagerhaus für 
Menschen.( ... ) 

Obwohl die Verbrechensraten sinken, 
werden wesentlich mehr Menschen 
inhaftiert als je zuvor. Als Folge müssen 
gewaltige Finanzmittel umgewidmet 
werden. extrem gespart wird am 
Gesundheits- und Bildungswesen. ( ... ) 
Die Zahl der Inhaftierten hat sich in den 
letzten 25 Jahren verdreifacht, und die 
Inhaftierungsrate steigt weiter an. ( ... ) 

Die besondere Glaubwürdigkeit und 
Brisanz seines Buches rührt auch daher, 
dass Conover über das in der Wissen
schaft praktizierte und dort legitime 
Prinzip der teilnehmenden Beobachtung 
weit hinausgeht und zum agierenden, 
zutiefst betroffenen und mitleidenden 
Teilnehmer wird.( ... ) Das Sympathische 
an Ted Conovers Grenzgänger-Literatur 
ist, dass er sich selbst - soweit es 
geht - zurücknimmt, sich jedenfalls 
nie in den Vordergrund schiebt und 
die anderen handelnden Personen damit 
nicht zu Statisten degradiert. ( ... ) Eine 
Schlüsselszene, die das ganze Dilemma 
des amerikanischen Strafvollzuges dra
stisch vor Augen führt, findet sich im 
letzten Teil des Buches. Ein Gefangener 
namens Larson bringt es auf den Punkt, 
indem er darauf hinweist, dass in den 
USA schon jetzt die Gefängnisse mit 
Zuwachsrate geplant werden, in denen 
dann die Kinder von heute weggesperrt 
werden sollen: »Machen Sie sich das mal 
klar. Jeder, der jetzt ein Gefängnis plant, 
das erst in zehn oder fünfzehn Jahren 
gebaut werden soll, plant es für ein Kind. 
( ... )Verstehen Sie, die haben dieses Kind 
schon aufgegeben. Die erwarten schon, 
dass dieses Kind versagt. Also, wenn 
man dieses Kind in eine gute Schule 
schicken und der Familie helfen könnte 
zusammenzubleiben, warum wird dieses 
Geld dafür verwendet, das Kind ins 
Gefängnis zu stecken?!« 

Und der Autor bekennt: »Ich fühlte 
mich in dem Augenblick läppisch in 
meiner Uniform, wie der Büttel, der den 
miesen Plan eines anderen ausführt.« 

Soviel aus dem Vorwort von Günter 
Wall raff. 

Aus dem alarmierenden Zahlenma
terial, dass Conover seinen Lesern zur 
Verfügung stellt. sei hier stellvertretend 
auf Folgendes hingewiesen: 

( ... ) Die letzte ordentliche Studie vor 
mehr als zehn Jahren hat ergeben, dass 
von den (damals) 70.000 Häftlingen des 
Staates (New York) fünf Prozent oder 
3500 Personen »ernstlich und chro
nisch« psychisch krank sind - so krank, 
dass sie in einer psychatrischen Klinik 
wären, wenn sie nicht im Gefängnis 
säßen. ( ... ) Weitere zehn Prozent oder 
7000 Personen stehen unter psychatri
scher Überwachung und nehmen 
»irgendwelche Medikamente«. Stress 
verschlimmert nahezu jede psychische 

Erkrankung und Gefängnis ist nun 
mal per se Stress. ( ... ) Mit anderen 
Worten, das Gefängnis macht nicht nur 
Verrückte noch verrückter, es macht 
auch Leute überhaupt erst verrückt. 

In der Folge schildert der Autor teils 
dramatische Einzelfälle, die er während 
seiner Dienstzeit erlebt hat. 

Wer nun die Zustände im deutschen 
Strafvollzug kennt. entdeckt zahlrei
che Parallelen. So erkärte zum Beispiel 
Prof. Wilfried Rasch bereits 1990 in 
einem Gutachten, das er für die rot
grüne Koalition erstellte, ca. ein Drit
tel der deutschen Strafgefangenen sei 
psychisch krank und gehöre behandelt 
und nicht ins Gefängnis. Offensicht
lich schienen seine Äußerungen derart 
brisant, dass sein Gutachten drei Jahre 
lang unter Verschluss gehalten wurde, 
bevor es 1993 der taz zugespielt wurde. 
Bis heute hat sich die Situation mit 
Sicherheit nicht gebessert. 

Ted Conover 
Vorhof der Hölle 
Rowohlt Verlag GmbH 
ISBN 3-498-00922-2 
EUR 27,60 

Kriminalität als Risiko 

Henning Schmidt-Semisch, Dr. phil., 
ist Diplom-Kriminologe und Sozio
loge. Zu den Schwerpunkten seiner For
schung zählen neue Formen sozialer 
Kontrolle sowie Fragen der Drogen
und Drogenpolitikforschung. 

Mit seinem Buch »Kriminalität als 
Risiko« stellt der Autor Verbrechen und 
Bestrafung in ein neues Licht. Vor
gestellt wird ein innovativer Ansatz 
zur Ei~schätzung von Kriminalität und 
Verbrechensbekämpfung , aus dem sich 
ein ganz neues Arbeitsfeld für die Ver
sicherungsbranche ergeben könnte. Ist 
es möglich, Kriminalität in erster Linie 
vom Schaden und damit vom Risiko 
her zu denken? Sollte der Versicherung 
eine wichtige Rolle bei der Bearbeitung 
von Schäden aus Kriminalität zukorn-
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men? Könnte dies wiederum zu einem 
Weniger an staatlich verordneter Strafe 
führen? 

Mit professioneller Logik geht er vom 
ersten Satz an vor: »Kriminalität fällt 
nicht vom Himmel. Sie ist nicht real 
wie der Regen. Gleichwohl ist sie in der 
Welt, entsteht und vergeht, wird pro
duziert und reproduziert im regulären 
Zusammenspiel der gesellschaftlichen 
Kräfte. Als soziale und auch moralische 
Kategorie wird sie von sozialen Akteu-

ren benutzt, 
um sich 
abzugren
zen oder 
andere aus-
zugrenzen, 
um Verant
wortlichkei-
ten zu zu-
rechnen 
oder abzu
rechnen, um 
M a c h t 

abzusichern 
oder zu 
begrenzen, 
um sich zu 

empören oder zu solidarisieren usw. 
( ... ) Auch wenn Kriminalität als Kon
strukt bezeichnet werden kann, so ist 
sie doch zugleich handlungsrelevant und 
hat überdies handfeste soziale Folgen 
- und dies noch einmal unabhängig 
davon, ob sie als subjektive oder objek
tive Bedrohung erlebt, bearbeitet oder 
verhandelt wird. ( ... ) Vor allem aber ist 
Kriminalität ein (interessierter) Zurech
nungsmechanismus von bestimmten 
materiellen oder immateriellen Schäden 
und anderen Unerwünschtheiten auf 
bestimmte Personen und Gruppen. Von 
anderen Zurechnungsmechanismen 
(Schicksal. Krankheit, Strafe Gottes, 
Risiko, Unglück, Unfall, Zufall usw.) 
unterscheidet sie die Vorstellung, dass 
ihrer erfolgreichen Zurechnung in der 
Regel ein staatlich organisiertes Übel 
zu folgen habe: die Kriminalstrafe. 
( ... ) Dass Verbrechen und Vergehen 
bestraft werden müssen, ist uns eine 
Selbstverständlichkeit. Gleichwohl aber, 
so der niederländische Kriminologe 
Herman Biachi, gehört das Strafrecht 
(wie etwa auch das Militär) zu jenen Insti
tutionen unserer Kultur, die zwar am 
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wenigsten bedroht 
sind, aber auch am 
meisten ange7wei
felt werden. ( ... ) 
Nachdem Thomas 

Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel. 
Er löst Familien, Ehen, Freundschaften, Arbeitsver
hältnisse, Bankkonten, Leber und Gehirnzellen auf. 

Mathiesen 1979 
»Überwindet d ie Mauern« gefordert 
hatte, suchten einige die »Wege in eine 
gefängnislose Gesellschaft« (Stangl) 
bzw. in eine »Gesellschaft ohne Gitter« 
(Papendorf) zu benennen. Unter dem 
Motto »Freiheit statt Strafe« (Ortner) 
hoffte man, der staatlichen Krimi
nalpolitik »Alternativen zur Strafju
stiz« (Bianchi) und damit ein Plädoyer 
für »Grenzen des Leids« (Christie) 
näherbringen zu können. Von der 
Emphase dieser »abolitionistischen Per
spektive« (Scheerer), die fast schon 
beschwörend »Vom Ende des 
Strafvollzuges« (Schumann/ 
Steinert/Voß) sprach, ist heute aller
dings nur noch wenig zu spüren -
zu deutlich sind die strafrechtlichen 
Verschärfungen der letzten Jahre, eine 
gewisse »Straflüsternheit«, zu deutlich 
auch der immense Aus- und Neubau 
von Gefängnissen und der Anstieg der 
Gefangenenzahlen ( ... )« 

In der Folge erläutert Schmidt
Semisch sein alternatives Konzept bis 
hin zur »Skizze einer Pftichtversiche-

Er löst nur keine Probleme!! 

rung gegen Kriminalitätsrisiken« und 
einer Kriminalpolitik unter versiche
rungstechnischen Gesichtspunkten. Es 
ist dies mehr als nur ein Gedanken
spiel. hier zeigt ein versierter Insider 
(Diplom-Kriminologe und Soziologe) 
ein Modell auf, dass zum Umdenken 
in einem der größten gesellschaftspoli
tischen Problemfelder führen könnte. 

Henning Schmidt-Semisch 
Kriminalität als Risiko 
Gerling Akademie Verlag 
ISBN 3-932425-45-6 
EUR27,60 

Die h ier vorgestellten Bücher sollt en 
zur Pflich tlektüre für jedes M itglied 
der Rechtspflege, vor allem aber für 
die Entscheidungst räger im Strafvoll
zug, gehören. Fast zwangsläufig ginge 
hiermit die Erkenntnis einher, dass 
eine umfassende Reform des Stra f
und des Vollzugsrechts mehr a ls nur 
überfällig ist. 0 

Anzeige ---------------------------

Bu hfern ei e 
für 

Ge an ene!! 
Die Buchfernleihe für Gefa ngene ist eine Bibliothek, die kostenlos 
Bücher an Gefangene und a n Patienten von Landeskrankenhäusern 
im gesamten Bundesgebiet verleiht. Der Bezug ist grundsätzlich kosten
los, a ber wir haben nur wenig Geld zur Verfügung und bitten Dich, Dich 
an den Kosten zu beteiligen, wenn Du in der Lage dazu bist. (Spenden 
am besten in Form von Br iefmarken). Wir verschicken die Bücher als 
Büchersendung, d.h. bis zu einem Kilo 2,50 DM, oder als Päckchen bis 
zu zwei Kilo 6,90 DM. Dies wären für Dich auch die Kosten für die Rück
sendung der Bücher. Die Ausleihfrist für die Bücher beträgt im a llge
meinen 8 Wochen. 

Buchfernlciht• Dortmund 
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Büchertipps 
Alex Capus 

Fast ein bißeben Frühling 

Der vierzigjährige Schweizer Autor 
wird von der (internationalen) Kritik 
regelmäßig zerrissen, bei seinen Lesern 
genießt er jedoch fast Kultstatus. Zu 
Recht! In dem neuen, seinem dritten, 
Roman »fast ein bißeben Frühling« 
erzählt Capus die wahre und glänzend 
recherchierte Geschichte der beiden 
Bankräuber und mehrfachen Mörder 
Kurt Sandweg und Waldemar Velte, 
die in Deutschland und der Schweiz 
in den dreißiger Jahren ihr Unwesen 
trieben. Neben der Schilderung des 
spektakulären Kriminalfalles, erzählt 
der Autor die Beziehung der beiden zu 
der Verkäuferin Dorly Schupp. Hierbei 
verzichtet er auf Emotionen wie auf 
psychologische Wertung, was sich aller
dings nicht als Mangel sondern viel
mehr als Vorzug darstellt. Die Prot
agonisten fallen ihrer Begleiterin durch 
gute Manieren und tadellose Umgangs
formen auf. Zu einem späteren Zeitpunkt 
wird sie jedoch unter anderem über sie 
sagen »Ich hatte den Eindruck, dass 
sie an Fernweh und Heimweh gleichzei
tig litten«. Die Gemütsverfassung einer 
ganzen Generation kann kaum besser 
beschrieben werden, dies gilt sowohl 
für die Zeit der Handlung, als die 
Nazis begonnen hatten die Welt mit 
braunem Terror zu überziehen, als auch 
für die Gegenwart, in der viele von 
Ausstieg träumen, ihre »gesicherten 
Verhältnisse« jedoch nicht verlassen 
können oder wollen. 

Die Glanzleistung dieses Buches 
besteht jedoch sicher darin, dass Capus 
zugleich auch die Familiengeschichte 
seines Erzählers in die Handlung inte
griert. Die ist düster, von Hass und Ver
neinung geprägt. Was aber allen Figu
ren des Buches gemein ist, ist der Funke 
Hoffnung auf ein besseres, ein anderes 
Leben. Hieraus eine positive Erkenntnis 
zu vermitteln, ist Capus hervorragend 
gelungen. 

erschienen im 
Residenz Verlag 
175 Seiten, 17,90 Euro 

Marlo Morgan 
Traumfanger 

Als ihre erwachsenen Kinder ihrer 
Fürsorge nicht mehr bedürfen, sucht die 
Medizinerin Marlo Morgan, die sich 
zuvor der Gesundheitsfürsorge in den 
USA verschrieben hatte, eine neue Auf
gabe. Sie findet diese in einem Projekt in 
Australien, in dem sie mit einer sozialen 
Randgruppe, jungen Aborigines, arbei
t~t. Für ihr großes Engagement erfährt 
sie eine ungewöhnliche Ehrung, als sie 
zum Stamm der »Wahren Menschen« 
eingeladen wird. Der »festakt«, mit dem 
sie rechnet, gestaltet sich jedoch völlig 
anders als erwartet. Ohne jede Vorbe
reitung und gegen ihren anfangliehen 
Widerstand, wird sie aufeinen mehrmo
natigen Walkabout durch den australi
schen Busch mitgenommen. Ihre Erfah
rungen auf dieser ungewöhnlichen Reise 
schildert die Autorio dermaßen ein
drucksvoll, daß es dem Leser schwer 
fallt, die Lektüre zu unterbrechen. 

Die »Wahren Menschen« zeigen ihr, 
tief verborgene Talente und Begabun
gen, die in jedem Menschen stecken, zu 
beachten und zu fördern. Sie lernt eine 
völlig neue Harmonie und Achtung der 
Natur kennen, die ihr Leben nachhaltig 
verändern. 

Es ist dies sicher eine der 
beeindruckensten und wunderbarsten 
Veröffentlichungen der letzten Jahre. 
Pflichtlektüre für jeden Bücherwurm! 

als Taschenbuch erschienen im 
Goldmann Verlag 
251 Seiten, 7,90 Euro 
(auch in einigen TA-Büchereien) 

Klabund 
Der hirnmische Vagant 

Klabund (1890-1928), mit 
bürgerlichem Namen Alfred Henschke, 
war nach dem ersten Weltkrieg der 
Lieblingsdichter der jungen Generation. 
Jedes Kind kannte seinen Namen, seine 
Leser fand er in allen Gesellschafts
schichten. Er war ein äußerst pro-

duktiver Schrei
ber, die genaue 
Anzahl seiner Ver
öffentlichungen ist 
heute kaum noch 
nachzuvol I ziehen. 
In seiner »Kleinen 
Selbstbiographie« 
schrieb er, »Was 
ihr kennt, ist nur 
ein Teil dessen, 
was ich dichtete. Oft hat mir der Wind 
die Blätter verweht, auf denen ich 
schrieb. Ich habe bei meinen vielen 
Wanderschaften zwei ganze Dramen
manuskripte verloren. Wer sie gefun
den hat, soll sie behalten, ob er nun 
sein Zimmer damit tapeziert oder ob 
er sie seiner Frau nach dem Nachtmahl 
vorliest.« Gottfried Benn sagte einmal, 
»Ich wollte, ich wäre so fingerfertig wie 
Klabund, ... « 

Seine meist kritischen Texte führten 
dazu, dass die Nazis sein Werk 
unterdrückten, nach dem zweiten Welt
krieg erschien er jedoch auch den alli
ierten Siegermächten suspekt, so dass 
er fast völlig in Vergessenheit geriet. 
Erst 1968 erschien zum ersten Mal 
eine Werkauswahl: »Der himmlische 
Vagant«. Spätere Neuauflagen folgten. 
Neben einer Auswahl aus dem lyri
schen Werk bilden seine Chansons 
und Brettl-Lieder einen Schwerpunkt, 
aber auch zahlreiche Erzählungen. der 
Roman »Bracke« und die Dramen »Das 
Kirschblütenfest« und »Der Kreide
kreis« wurden aufgenommen. Stellver
tretend eine Strophe aus dem Gedicht 
»Progrom<<: 

Am Samstag liest man in der Presse: 
Die kleine Rauferei sei schon behoben. 
Man müsse Gott und Regierung loben, 
Denn andernfalls kriegt man eins in die 
Fresse. 

Es ist zu hoffen, dass das Werk von 
Klabund von vielen neuen Lesern wie
derentdeckt wird. 

erschienen bei 
Kiepenheuer & Witsch 
619 Seiten, ca. 25,- Euro 
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Der 
Drewitz-Preis 

Einer der rund 800 deutschen Preise 
für Literatur hat eine Sonderstellung, 
der »lngeborg-Drewitz-Literaturpreis 
für Gefangene«, der seit 1989 im Drei
jahrestakt verliehen wird. Er basiert auf 
einem Wettbewerb zu einem jeweils 
vorgegebenen Thema, durchgeführt von 
der Dokumentationsstelle ftir Gefange
nenliteratur Münster und der Gefange
neninitiative Dortmund. 

Laut Satzung ist der Preis mit dem 
Namen der Berliner Schriftstellerio 
Ingeborg Drewitz (1923-1986) ver
bunden. Man will damit ihren 
»unermüdlichen Einsatz und die hohen 
Verdienste würdigen und bewahren 
helfen, die sie in der Straffälligenarbeit 
erworben hat«. Die Autorin, 
Mitbegründerio und langjährige stell
vertretende Vorsitzende des Verbandes 
deutscher Schriftsteller (VS) ist im 
Osten Deutschlands viel zu wenig 
bekannt. Erst drei Jahre nach ihrem Tod 
erschien eines ihrer Bücher in der DDR, 
wurde hier aber 1989 kaum wahrgenom
men. Das ausführliche Nachwort ihres 
Romans »Eingeschlossen« bezeichnete 
sie als »eine der engagiertesten schrei
benden Frauen der westdeutschen Nach
kiegsliteratur« und würdigte ihre Sozial
arbeit für Randgruppen, politisch Ver
folgte, Ausländer und Häftlinge, der 
sie sich »mitunter bis an die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit« widmete. Ihr Werk 
umfasst Romane, Essays, Hörspiele und 
Publizistik sowie eine richtungswei
sende Biographie über Bettina von 
Arnim. Neben Martin Walser gehörte 
sie zu den bundesdeutschen Schriftstel
lern: die als erste mit Häftlingen zusam
menarbeiteten. Ergebnisse waren ihr 
Briefwechsel mit einem Strafgefange-

nen sowie die Titel »Schatten im Kalk« 
(1979) und »So wächst die Mauer zwi
schen Mensch und Mensch« (1980). 

[ ... ] in Dortmund [wurde] der fünfte 
Wettbewerb, der den Namen dieser 
couragierten Frau trägt, mit der feier
lichen Preisverleihung abgeschlossen. 
Die Schirmherrschaft übernahm nach 
Martin Walser diesmal die deutsch
schwedische Dichteein Birgitta Wolf. 
Ich wurde als ehemaliges Bundesvor
standsmitglied des Schriftstellerverban
des VS in die Jury berufen und so in die 
schwierige Auswahl der Preisträger ein
bezogen. 

Aus allen Justizvollzugsanstalten der 
Bundesrepublik waren rund 4000 Seiten 
Text von 225 anonymen Einsendern 
zum Thema »Hoffnung« eingegangen. 
Als Motto diente ein Gedicht von Dörte 
Martin: » ... und irgend wo ganz tief in 
mir spür ich den irren Vogel Hoffnung 
flattern I hinter den Gittern der Ver
nunft reißt er die Flügel blutig I an der 
Wirklichkeit.« 

Es war für mich eine tiefgreifende, 
oft schmerzhafte Erfahrung, mit den 
Erlebnissen und Empfindungen der 
Häftlings-Autoren zurechtzukommen. 
Ausgewählt wurden zwölf kürzere 
Texte, die demnächst in der Anthologie 
»Nachrichten aus Anderweit« im 
Agenda-Verlag erscheinen. Die beiden 
Hauptpreise gingen an ein Theaterstück 
und den Roman »Mörderkind« von 
Kenny Berger aus der JVA Bran
denburg, der schon mit em1gen 
Veröffentlichungen als Autor in Erschei
nung getreten ist. Wie die anderen 
vier Jurymitglieder bin ich fest davon 
überzeugt, dass es sich dabei um eine 
außerordentliche erzählerische Leistung 
handelt. Berger, den ichkürzlich im Straf
vollzug besuchte, beschreibt die krimi
nelle »Karriere« eines 
Fünfzehnjährigen, der in Notwehr einen 
Polizisten tötet und danach eine hohe 
Haftstrafe verbüßt. 

Obwohl dieser Roman eine beklem
mende Authentizität und unbestreitbare 
literarische Qualitäten aufweist, gibt es 
dafür trotz großer Bemühungen noch 
keinen Verleger. Zweifellos hätte Inge
borg Drewitz nicht eher geruht, bis 
das Buch in einem angesehenen Verlag 
erschienen wäre. Ich werde versuchen, 
sie in diesem Punkt würdig zu vertre-
ten. zit. n. Märkische Oderzeitung 

Bewährung 
hilft 

Im vergangeneo Jahr ist es gelungen, 
allein durch Ableistung von Arbeit Haft
kosten in Höhe von 1,2 Mio. Euro ein
zusparen. Beim Täter-Opfer-Ausgleich 
konnten im Jahr 2001 in 40 % der ins
gesamt 590 Fälle eine erfolgreiche Wie
dergutmachung vermittelt werden. Das 
ist die Bilanz der »Sozialen Dienste«. 

Zu ihrem 25-jährigen Bestehen hat 
Justizsenatorirr Kar in Schubert jetzt den 
Wert und die Bedeutung dieser Insti
tution hervorgehoben. Sie dankte den 
rund 160 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter für ihre Leistungen. Zu den 
Bereichen der Sozialen Dienste gehören 
die Bewährungshilfe, Gerichtshilfe, 
Führungsaufsicht, Geldstrafenvollstrek
kung und der Täter-Opfer-Ausgleich. 
Das Land Bertin gibt bierfür im lau
fenden Jahr rund 6,4 Mio. Euro aus. 
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums 
sagte Justizsenaterio Schubert: »Der 
Rechtsstaat besteht nicht nur Ermitteln, 
Anklagen, Bestrafen und Absitzen, son
dern auch aus Schützen, Helfen, Reso
zialisieren und Bewähren. Ich sehe beide 
Elemente als gleichgewichtig an. Die 
Arbeit der Sozialen Dienste der Justiz 
vollzieht sich weniger im Licht der 
Öffentlichkeit, sondern eher im Stillen, 
dafür ist sie umso wirkungsvoller.« 

Sie werde alles tun, damit trotz der 
Sparzwänge weitere Einschnitte ver
mieden werden können, so die Justizse
natorin. »Jeder Euro der hier eingesetzt 
wird, spart anderswo Geld«, sagt sie. Es 
sei gelungen, im Haushaltsentwurf für 
dieses Jahr, den Etat für die Sozialen 
Dienste in ähnlicher Höhe wie im Vor
jahr zu halten. 

zit. n. berliner stimme 
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Er sucht Sie 

Er. mitte 30 (1,86/90), 
äußerst dominant, 
stark gebaut in jeder 
Beziehung, sucht auf 
diesem Wege 
offene+tabulose Brief
freundschaften zu de
voten Kerls, Tunten, 
bisexuellen, Transen, 
aber auch Damen. 
Hauptsache ist Humor
Lust+ Spaß für beide! 

Chiffre 10272 

!!!STOP!! ! Er 
(34/ 180/80), sucht net
te Sie bis 36 Jahre 
zweck's Federkrieg u. 
eventuell nach der Haft 
eine gemeinsame Zu
kunft. Wichtig ist mir 
Ehrlichkeit, Treue und 
Charakter. Gerne 

usländerin. Bin viel
seitig interessiert und 
allem offen. Habe Au
gust 03 Endstrafe. Foto 
wäre nett aber kein 
muss. Antwortgaran-

tie! Bis bald ... 
C hiffre 10286 

34jähriger Löwe, I ,67 
klein u. 60kg schwer, 
mit dunkelbl. kurzen 
Haaren u. blaugrauen 
Augen, ohne Nasen
fahrrad, hat zu bieten, 
Treue u. Einfühlungs
vermögen, Kinderlie
be u. Verständnis, eine 
sportl. Figur u. bin 
auch kein 
Raucherbein, welches 
nur Kneipe u. sein 
Haus kennt. Darum 
suche ich weiblieben 
Briefkontakt zwischen 
25-35 Jahren wäre toll 
u. späteres Kennen
lernen f. gemeinsame 
Frei zei tges ta ltu ng 
wäre nicht ausge
schlossen Bis Juli 2003 
in Haft. 

Chiffre 10285 

Fisch, 41 Jahre jung. 
geistig auf der Höhe 
aber vereinsamt, sucht 
dringend Kontakt auf 

Fundgrube 
1. Eine kostenlose Chiffreanzeige kann jeder 
im Iichtblick veröffentlichen lassen. Ausge
nommen sind Handels- und Tauschgeschäfte. 
2. Die Seriosität einer Anzeige kann von der 
Redaktion nicht geprüft werden. Wir behal
ten uns daher vor, Anzeigen abzuändern oder 
überhaupt nicht zu veröffentlichen. 
3. Zuschriften sind ausreichend frankiert zu 
senden an: 

I~ 
der liehtblick 
Chiffre-Nr.: ... 

Seidelstr.39, 13507 Berlin 

Für das Porto des weiterzuleitenden Briefes 
muß eine Briefmarke {0,56 EUR) beigelegt 
werden. Alle Zuschriften unterliegen der Post
kontrolle, werden von den zuständigen Beam
ten geöffnet und auf verbotene Beilagen hin 
kontrolliert. 
4. Die Redaktion übernimmt keinerlei Haf
tung. 
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höherem Niveau zu 
netter Frau. Meine In
teressen: Diskutieren, 
Lesen, reger Brief
kontakt. Ehrliche Zu
schriften evtl. mit Bild 
werden umgehend be
antwortet. 

C hiffre 10284 

Einsamer Häftling 
(21/190/90) sucht nette 
Sie fti r ständigen Fe
derkrieg über Gott u. 
die Welt, alter Egal, 
gern auch Inhaftierte, 
100% Antwortgaran
tie, späteres Treffen 
erwünscht. 

Chiffre 10287 

Er, Anfang 20, sucht 
Sie bis 30 Jahre für ni
veauvollen Briefwech
sel oder auch mehr. Mit 
Foto = I 00% Antwort
garantie. 

C hiffre 10288 

Nordischer Typ 
(20/ 186/90) zur Zeit in 
Haft, sucht weibliche 
Wesen, Alter egal, ger
ne auch Leidensgenos
sin, flir regen Brief
wechsel jeglicher Art. 
Genug Schreibstoff ist 
vorhanden, 100% Ant
wortgarantie, späteres 
Treffen möglich, alles 
weitere im Antwort
brief. 

C hiffre 10289 

Männl. 42jähriger, zur 
Zeit im Maßregelvoll
zug, §64, sucht Partne
rin, ebenfalls in Haft, 
die Lust auf eine neue 
Beziehung hat. Sie 
sollte zwischen 30-50 
Jahre alt sein. Brief 
mit Bild wäre lieb, ist 
aber kein muß. 

Chiffre 10290 

Zwar habe ich das 
Alter (55) für 

Selbstgespräche, aber 
keine Lust dazu. Des
halb suche ich eine 
Brieffreundin, die wie 
ich, trotz Knast nicht 
die Freude am Leben 
verloren hat. Du hast 
noch länger als ich (Fe
bruar 2004)? Macht 
nichts, denn dann 
komme ich Dich be
suchen. Es wartet auf 
Deine Zuschrift der 
einsame, aber lebens
lustige Wolf! 

Chiffre 10291 

Murat, geschieden, 
Single, Skorpion, 
33/ 166, 62kg, sport
lich versiert, Raucher. 
Hobby: Sport, Musik, 
Kino-Theater, Tattoo 
vorhanden. Möchte 
junggebliebene Frau 
zwischen 20-33 Jah
ren kennenlernen. Sie 
sollte Treue u. 
Herzensgüte schätzen. 
Bild wäre nett. An
hang wäre kein Hin
dernis. Nationalität ist 
egal. Rückantwort 
100%. Haftende ist 
noch offen. 

Chiffre 10293 

Einsamer 24jähriger 
Autoknacker sucht 
Kontakt zu Frauen, die 
inhaftiert sind oder in 
Freiheit. Ich bin 
(24/ 188/80). Wenn Ihr 
auch einsam seid, dann 
schreibt mir doch 
einfach. Freue mich 
über alle Zuschriften 
von Frauen zw. 18-25 
Jahren Jeder Brief 
wird lOO% beantwor
tet. Späteres 
Kennenlernen ist nicht 
ausgeschlossen. Also 
macht Euch auf einen 
verrückten Briefwech
sel gefasst. 

Chiffre 10294 
Bin 29 Jahre alt, 180 

groß, schwarzhaarig 
und bin Spanischer 
Staatsbürger. Ich 
würde mich riesig über 
eine weibliche Brief
partnerin freuen , die 
zwischen 25-35 Jahre 
alt sein sollte. Meine 
Hobbys sind Sport
treiben (Fußball, Ten
nis) viel Musikhören 
(Soul) und ich koche 
für mein Leben gerne. 
Näheres würde ich mit 
der Zeit preisgeben. 

Chiffre 10296 

Sandro (24/ 173/63), 
suche jemanden mit 
dem man reden kann. 
Du solltest keine Vor
urteile haben. Du 
kannsteine Sie oder Er 
sein, Alter und Aus
sehen sind egal, bei 
mir zählen die inneren 
Werte. 

Chiffre 10298 

Romantischer Typ 
(42 Jahre) sucht inter
essanten, ehrlichen(!), 
aufgeschlossenen und 
tiefgreifenden Brief
wechsel zu 
Langzeit inhaftierter 
Frau, entsprechenden 
Alters (über 35 Jahre, 
bitte keine Disco
Mäuse oder »nach dem 
3. Brief Schlappma
cher«. 

Chiffre 10301 

Michel 33 Jahre, 1,80 
groß, sportlich sym. 
Typ, mit ausgeprägtem 
Hang für verrückte 
Dinge, sucht aufdiesen 
Wege für den Anfang, 
ein Briefkontakt zu ei
nem weiblichen 
Wesen. Freue mich 
über jede Zuschrift. 
Foto ist keine Be
dingung aber cool. 
Späteres Treffen wäre 
nett. Chiffre 11056 



Er sucht Ihn 

Boy (38/185), z.Z. bis 
Nov. 2003 JVA Baut
zen, sucht 
Brieffreund- (schaft) 
zu Homosexuellen in 
Deutschland, Du soll
test zw. 20-40 Jahre 
jung, behaart u. sehr 
aufgeschlossen sein. 
Meine Hobbys sind: 
Reisen, Disco, FKK u. 
romant. Spaziergänge. 
Jede Zuschr. wird 
100%ig beant. Bildzu
schr. sind erwünscht, 
jedoch nicht Bedin
gung. 

Chiffre 10246 

Boy, 32 Jahre, z.Z. in 
Haft, sucht geile Boys 
für Brieffreundschaft 
Ich beantworte jeden 
Brief. 

Chiffre 10270 

Er (45/ 183/76) sucht 
Ihn bis 35Jahre u. 
schlank. Bin bereit, 
Ihn während seiner 
Haft zu begleiten, 
wenn er draussen 
niemanden hat u. we
gen eines Sexual
deliktes (gleichge
schl.) einsitzt. Abzok
ker u. Spinner haben 
keine Chance. Viel
leicht wird später mehr 
daraus? Schreibt ehr
lich und offen, ich wer
de antworten. Ich ver
spreche nichts - ver
suche aber da zu sein! 

Chiffre 10242 

F rank 42/172/75 m. 
Kl. Bauch, z.Zt. JVA
Moabit (TE Juli '04) 
suche jungen schlan
ken Ihn bis 30 für Fe
derkrieg und feste Be
ziehung. Hobbys: Le
sen, Schreiben, Ko
chen und: Dich. Bin 
nicht ortsgebunden, 

daher Umzug in Dei
ne Region möglich. 

Chiffre 10283 

GHANA: Good 
looking Cute Gay Guy 
who ist gentle faithful 
versatile. I am also 
good at cock sucking 
kissing masturbation 
sink bathing and di
seases free one to one 
relationship. Are you 
ready for meeting? 
Then write for more 
good news and quickly 
meeting, would you 
want to good Gay Guy 
like you for great qua
lities in liefe for se
rious relationship that 
will Iead to near futu
re meeting write to 

Chiffre 10292 

Be rod ( 45/193/84) 
blaue Augen, zur Zeit 
nicht in Moabit, sucht 
nach großer 
Enttäuschung einen 
neuen ehrlichen· Part
ner für ein schönes 
Leben zu zweit. Für 
Dich sollten die Wor
te Liebe, Treue u. 
Zärtlichkeit eine große 
Bedeutung haben. Al
ter 18-35 Jahre Wenn 
Du Dich angesprochen 
fühlst, dann schreib 
mir schnell. Antwort 
ist 100 prozentig ga
rantiert. 

Chiffre 10299 

Sie sucht Ibn 

W Löwin (28/166), 
schlank. Hobbys; 
Kino, Musikhören, 
Schwimmen usw. 
Sitze seit August in 
der Justizvollzugsan
stalt Pankow in Haft. 
An alle inhaftierten 
Männer, das Alter ist 

,egal. Wer wagt. einen 

Federkrieg mit mir? 
Chiffre 10245 

Spandauerin, lange 
blonde Haare, 1,68, 
nicht in Haft, sucht 
ehr!. Partner m. sportl. 
Figur bis 40J. für die 
Höhen+Tiefen d. Le
bens! (Kein Alko
holiker bzw. 
Glatzenträger!). Wenn 
Du i. Freigang oder vor 
der Entlassung bist, 
würde ich mich über 
eine Zuschrift freuen! 

Chiffre 10300 

Gittertausch 

Möchte aus fam. 
Gründen in eine Haft
anstalt in Mecklenburg 
Vorpommern, am be
sten Stralsund. Stra
fende 01/2004. Bin in 
Charlottenburg (Ber
lin) inhaftiert. 

Chiffre 10243 

G efangener aus JVA 
Brandenburg möchte 
im Austauschverfah
ren in die JVA Tegel 
verlegt werden. Rest
strafe noch 7 Jahre u. 
4 Monate. 

Chiffre 10252 

Strafgef. aus 
Kaisbeirn / Bayern 
möchte nach NRW 
verlegt werden. Stra-

. fende Juni 2005. Wer 
aus welchen Gründen 
auch immer nach Bay
ern verlegt werden 
möchte, schreibt an: 

Chiffre 10282 

Strafgefangener aus 
JVA Bruchsal/Baden
Württemberg, möchte 
nach NRW verlegt 
werden. Strafende 
7/2010, anschließende 
Sicherungsverwah-

rung. Wer hat in etwa 
den gleichen Strafrest 
u. möchte nach Ba
den-Württemberg ver
legt werden, sollte sich 
melden. 

Chiffre 10297 

Strafgefangener aus 
der JVA Wer! in NRW 
sucht auf diesem Wege 
einen Gittertausch, mit 
einem Interessenten 
aus der JVA Tegel in 
Berlin. 

Chiffre 10303 

Diverses 

Gefangene gesucht, 
für Klage zum BvG, 
in § 57 (bedingte Ent
lassung) u. deren Ab
lehung bei 2/3 Termin 
zur Bewährung, sprich 
der Gef. macht dann 
Endstrafe. Die Klage 
zielt auf die Gleich
berechtigung ab, d. es 
kann nicht sein, dass 
die Mehrheit nicht die 
gleiche Chance hat bei 
112 Strafe entlassen zu 
werden, und schon hier 
1/6 länger sitzen muß, 

um überhaupt ein 
Entscheidung zu erhal 
ten, um dann ei eine 
Ablehnung zu erhal 
ten. 

Chiffr e 10295 

Wo erhält man Ma
terial (Bücher, Auf
zeichnungen etc.) über 
den (DDR) Vollzug in 
Brandenburg, Wald
heim, Torgau. Suche 
einen LANG-Strafer, 
der in Brandenburg 
Görden einsitzt. 

Chiffre 10302 

Ich befinde mich in 
der JVA Straubing u. 
bin Vollzeitstudent bei 
der FernUni-Hagen, 
Fachbereich 
Wirtschaftswissen -
schaften. Anderen 
Gleichgesinnten u. 
nicht nur, die Wert 
auf Austausch legen, 
möchte ich Mut zu
sprechen, ein paar Zei
len an mich zu richten. 
Übrigens, mein Name 
ist Daniel (31) und 
komme aus 
Rumänien. 

Chiffre I 0247 

Antworten auf Chiffre-Anzeigen sind dem 
Iichtblick wie folgt zuzusenden: 

a) Direkt auf den Brief, der an die Inse
rierenden gerichtet ist, müssen der Name und 
die Anschrift des Absenders sowie die Chif
fre-Nr. geschrieben werden. 

b) Dieser Brief ist dann in einem offenen 
Umschlag (wegen der Postkontro) le: die Briefe 
werden nicht gelesen, aber auf verbotene Bei
lagen hin geprüft) zu legen. Der Umschlag 
sollte nicht beschrieben sein (bestenfalls kann, 
aber nur mit Bleistift, die Chiffre-Nr. darauf 
stehen) . 

c) Der unbeschriebene Umschlag ist dann 
zusammen mit ausreichend viel lose beige
legtem Porto in einem zweiten Umschlag zu 
legen. Dieser Umschlag wird schließlich ver
schlossen (und ausreichend frankiert) an den 
Iichtblick gesendet. 
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Ohne 
Vorbereitung 

Panorama deckt die Hilf- und Hoff
nungslosigkeit des Bundesdeutschen 
Vollzugs(un)wesens gandenlos auf. Vor
neweg sollten sich alle Gefangenen 
bei den verantwortlichen Redakteuren 
bedanken, die mit ihrem Beitrag am 
06.06.2002 das gesellschaftliche und 
soziale Desaster hinter deutschen 
Gefängnismauern seziert haben. 

Am Beispiel der größten deutschen 
Haftanstalten in Berlin und Harnburg 
wurde beängstigend demonstriert, wie 
mit dem Auftrag des Gesetzgebers, den 
Leben von (zehn)tausenden von Gefan
genen und dem Sicherheitsbedürfnis 
von Millionen tagtäglich umgegangen 
wird. Wer nun denkt, in anderen 
Bundesländern sähe es vielleicht besser 
aus, irrt. Das Erscheinungsbild ist fast 
überall identisch, wie unzählige Erfah
rungsberichte aus allen Teilen der Repu
blik belegen. 

Während in Harnburg jede Stellung
nahme, sicher aus gutem Grund, ver
weigert wurde, traute sich der Topma
nager der JVA Tegel, Vorstandsspre
cher Klaus Lange-Lehngut, wenigstens 
noch vor die Kamera. Sein desillusio
nierendes Statement war jedoch eher 
erbärmlich. Vielleicht besteht nach dem 
06.06.02 ja Anlass für einen Funken 

Hoffnung. Ein paar Millionen Zuschauer 
zur besten Sendezeit können schließlich 
nicht alle desinteressiert oder taub und 
blind sein. Zumindest sollte jedoch 
jetzt eine intensivere Diskussion in der 
Öffentlichkeit möglich sein. 0 

Fußbali-WM 
2002 

liehtblick im Abseits! 
Eine Berichterstattung im liehtblick 
zur Fußballweltmeisterschaft fällt aus 
wegen is nich. 

Die Redaktionsgemeinschaft hat sich 
darum bemüht, die Genehmigung zum 
Betrieb eines Fernsehers zu erhalten, 
um ihrer redaktionellen Aufgabe auch 
im Fachbereich Sport nachkommen zu 

Unterstützt den liehtblick 

......._,.Bank AB 
K~.-Nr. 3 1 00 131! 703 
BLZ 1 00 ROO 00 

der I i Ch t: b l 1 C k 3/2002 

können. Die Entscheidungsträger der 
TA III hielten sich jedoch an elder 
statesman Churchill und entschieden 
»no sports«. Zwar sollte grundsätzlich 
jede Redaktion die Möglichkeit haben, 
Zugriff auf alle verfügbaren Medien 
zu haben, in Tegel ist jedoch maches 
Anders, vor allem in der TA IH. 0 

Hoffnungslos 
Entlassen 

In der Teilanstalt III (TA III) der JVA 
Tegel zeigt sich die generelle Unfähigkeit 
und Ignoranz der Verantwortlichen an 
einem dafür typischen Beispiel. Wieder 
wird ein Inhaftierter ohne entlassungs
vorbereitende Maßnahmen aus der TA 
III entlassen. Nicht ein einziger Aus
gang oder Urlaub wurde ihm gewährt. 
Weder ein Behördengang zum Arbeits
amt. Wohnungsamt oder zum Sozial
amt hielt- (S)chauerlicher Weise- der 
zuständige Gruppenleiter der Station CI 
flir wichtig genug, um einen zwecko
rientierten Ausgang zu gewähren. Im 
Zuge eines Gnadenaktes durfte sich der 
noch Gefangene in Begleitung eines 
Bediensteten bei einer Einrichtung flir 
betreutes Wohnen vorstellen. Und das 
acht Tage vor seiner regulären Entlas
sung. Entlassen ohne soziale Kontakte, 
entlassen in die Perspektivlosigkeit!0 

Die Redaktionsgemeinschaft des 
Gefangenenmagazins der liehtblic k 
möchte sich bei all den vielen Men
schen bedanken, die durch ihre Spen
den es ermöglichten, den liehtblick 
mehr als 33 Jahre lang zu produzieren 
und kostenlos zu versenden. Damit 
der liehtblick auch weiterbin allen 
kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden kann, bedarf es angesicbts 
der hohen Verschuldung des Landes 
Berlin und der daraus resultierenden 
Mittelkürzungen, weiterer gemeinsa
mer Anstrengungen. Das Reda kti
onsteam wird seinen Beitrag dazu lei
sten und im Jahr 2002 wieder auf 
besonders libliche Weise über das Voll
zugsgeschehen berichten. 0 



Hier werden Sie geholfen 
Wie die Notfall-Betreuung in der JVA 

Tegel verstanden wird 

Am 18.06.2002, als alle Inhaftierten 
in der TA III bereits unter Nacht

verschluss, die meisten sogar bereits im 
Land der Träume waren, wurden erneut 
lautstarke Hilferufe vernommen. Dies
mal war es jedoch nicht ein Bedien
steter, der seine Kollegen mit >>Hilfe, 
Hilfe«-Rufen auf seine Misere aufmerk
sam machen wollte. Vielmehr war ein 
Gefangener in Not. 

Wie spätere Rechereben und diverse 
Aussagen von Mitgefangenen ergaben, 
hatte der Gefangene 0., bekanntermaßen 
schwer Lungen- und Asthmakrank, 
einen akuten Anfall von Atemnot. An 
diesem heißesten Tag des Jahres 
(Rekordhitze von über 39 Grad) hatten 
selbst gesunde Menschen gesundheit
liche Probleme. Der Gefangene hatte 
sich bereits mittags an die 
Arztgeschäftsstelle gewandt, wo ihm 

noch atmen könne. Er bat den Bedienste
ten, einen Arzt zu rufen und in der Zwi
schenzeit kurzfristig die Haftraumtüre 
zu öffnen, damit etwas Luft in die 
Zelle käme. Diese Bitte des Gefangenen 
wurde abgelehnt, ein Sanitäter würde 
jedoch kurzfristig gerufen. 

Etwa 20 Minuten später wurde die 
Zellentüre geöffnet. Der Gefangene, 
dem es inzwischen sehr schlecht ging, 
konnte jedoch keinen Sanitäter, dafür 
aber vier Beamte ausmachen. Über 
die Tatsache, dass seit dem Notruf 
inzwischen ca. 40 Minuten vergangen 
waren, regte sich der Gefangene 
verständlicherweise auf. Er warf den 
Bediensteten vor, sie würden eh nur 
dann kommen, wenn bereits alles zu spät 
sei. Die Bediensteten erwiderten, er solle 
nicht so laut sein, sonst käme er ganz 
schnell in den Bunker. Als dereigentlich 

zwei Spritzen 
verabreicht 
worden waren. 

Hier werden Sie 
auf Hilfe wartende 
Gefangene nunmehr 
verwundert fragte, 
ob dies eine Dro
hung sei, schritten 
die Bediensteten zur 
Tat und zerrten den 
Gefangenen gewalt
sam aus seinem 
Haftraum. 

Gegen ca. 
23.30 Uhr 
betätigte er 
jedenfalls die 
Notrufanlage . 
Als nach ca. 15 
- 20 Minuten 
auf den Notruf 
immer noch 
keine Reaktion 
der Bedienste
ten erfolgt war, 
schlug er gegen 
die Türe seines 
Haftraumes. 
Kurz darauf 
erschien ein 

geholfen!! 

Bediensteter, der den Gefangenen durch 
die geschlossene Türe nach dem Grund 
des Notrufs fragte. 

Der Gefangene erklärte dem Bedien
steten, dass er aufgrund der Hitze und 
der Tatsache, dass in seinem Haftraum 
keine Luftzirkulation herrschte, kaum 

Der Gefangene 
rief lautstark, aber 
vergeblich um Hilfe. 
Während die Bedien
steten ihn Richtung 
Bunker halb schleif
ten, halb trugen, 
schrie der 
Gefangene mehr-
mals »Geben Sie 

mir wenigstens mein Asthmaspray, Ich 
kriege keine Luft«. Diese Schreie 
wurden von vielen Mitgefangenen ge-, 
aber von den Bediensteten erfolgreich 
überhört. Jedenfalls bekam der Gefan
gene statt des gewünschten Sprays nur 
die lapidare Antwort, er könne ja noch 
atmen und das würde schon reichen. 

Im Bunker angekommen, wurde der 
Gefangene aufgefordert, sich auszu
ziehen. Inzwischen völlig entkräftet, 
konnte er dieser Aufforderung nicht 
nachkommen, also rissen die Bedien
steten ihm die Kleidung vom Leib. 
Anschließend wartete er völlig nackt 
ca. 10 - 20 Minuten, bevor ein Bedien
steter ihm etwas zum anziehen und 
aus seinem Haftraum sein Asthmaspray 
brachte. Der Gefangene kann sich nur 
noch daran erinnern, dass ihm zwi
schenzeitlich jemand mit einem weißen 
Kittel eine Spritze in den Oberschenkel 
rammte, ohne ihn jedoch zuvor unter
sucht zu haben. 

Eine Untersuchung des Gefangenen 
hielt man womöglich deshalb für 
überflüssig, weil der Anstalt ein 
ärztliches Gutachten über den Gesund
heitszustand des Gefangenen 0. bereits 
seit langem vorliegt. Hierin heisst es, 
dass der Gefangene an einem schweren 
Lungenemphysem mit Atemnot bei 
geringer Belastung leidet, die rechte 
Lunge völlig funktionsunfähig ist und 
dadurch eine erhebliche Rechtsherzbe
lastung vorliegt. Die Prognose lautet: 
unbehandelbar, da das Leiden fortschrei
tet, mit Sicherheit lebensverkürzend, 
wobei es auch zu einem plötzlichen 
Exitus infolge Rechtsherzversagen 
kommen kann. (Als der Gefangene auf
grund dieses Gutachtens eine Haftun
terbrechung beantragte, wurde ihm von 
der StA Berlin sinngemäß mitgeteilt. 
dass es im Grunde egal sei, ob der 
Exitus in Haft oder in Freiheit eintritt). 

Als sei der ganze Vorfall an sich 
noch nicht ausreichend, wurden dem 
bereits seit einem viertel Jahr gelocker
ten Gefangenen seine Ausgänge gestri
chen mit der Begründung, er müsse sich 
wegen dieses Vorfalls zunächst psycho
logisch untersuchen lassen. Es ist aber 
eher davon auszugehen, dass vermie
den werden soll, dass irgend jemand 
außerhalb der JVA Tegel die Spuren des 
nächtlichen EINSATZESam Körper des 
Gefangenen zu sehen bekommt. 

Mehrere Strafanzeigen gegen die 
betroffenen Bediensteten sind anhängig. 
Das Ergebnis bleibt abzuwarten. 

[Der Dienst am Kunden wird in der 
JVA Tegel ernst genommen. derläaura!]0 
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